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1.0 Einleitung 
 
 
In Nordrhein-Westfalen werden pro Jahr mehr als 20.000 Menschen (im Jahr 

2007 insgesamt 20.380 Menschen) aufgrund akuter Eigen- oder 

Fremdgefährdung zwangsweise in die geschlossene Abteilung eines 

psychiatrischen Krankenhauses eingewiesen. Bei einigen muss die Fixierung 

als Schutzmaßnahme angewendet werden. Eine noch größere Zahl von 

Patienten befindet sich auf freiwilliger Basis in geschlossener Behandlung.  

 

Bei allen stellt sich das Problem der Überwachung. Es soll vermieden werden, 

dass die in der Obhut der Klinik befindlichen Patienten sich oder anderen 

Schaden zufügen.  Ein Instrument der Überwachung ist die Videoüberwachung. 

 

 

 

1.1 Aktualität des Themas; kritische Diskussion  in den Medien zur 

Videoüberwachung in der Psychiatrie  

 
Im Januar 2009 erging ein Erlass des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales (MAGS) zur Genehmigung der Videoüberwachung psychiatrischer 

Krankenhausstationen [30]. Die Videoüberwachung sollte gerade bei den 

Patienten eingesetzt werden, die sich selbst- oder fremdgefährdend verhalten. 

Die Sicherheit in Krankenhäusern sollte so erhöht und das Personal entlastet 

werden. Als Rechtsgrundlage des Erlasses wurde der §6b des 

Bundesdatenschutzgesetzes, der die „Beobachtung öffentlich zugänglicher 

Räume mit optischelektronischen Einrichtungen“, regelt, angeführt. Die 

Anwendung dieses Paragraphen auf ein psychiatrisches Krankenhauszimmer 

wurde damit gerechtfertigt, dass Klinikmitarbeiter die Zimmer der Patienten 

ohne deren Einverständnis betreten dürfen. Somit sei das Krankenzimmer ein 

öffentlicher Raum. 
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Dieses wurde nachfolgend in den Medien sowie in der Landespolitik kontrovers 

diskutiert. Hierbei stehen Patientensicherheit sowie Arbeitserleichterung des 

Pflegepersonals gegenüber menschenwürdigen Umgang sowie 

Symptomprovokation. 

 

Jahrelanges Argument für die Kamera-Überwachung war es, rund um die 

Uhr die Sicherheit in den Krankenhäusern zu erhöhen und Personal zu 

entlasten.   
 

Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion und Facharzt für 

Nervenheilkunde, Dr. Stefan Romberg, reagierte auf den Erlass des NRW- 

Gesundheitsministeriums mit der Aussage: "Überwachungskameras haben in 

psychiatrischen Kliniken nichts zu suchen".  Als besonders bedenklich wertet 

Romberg, dass auch in den Patientenzimmern, die für psychisch kranke 

Menschen bei ihrem Klinik-Aufenthalt der einzige Rückzugsraum sind, laut 

Erlass Kameras installiert werden sollten. Er hegte auch verfassungsrechtliche 

Bedenken, dass diese Regelung nicht mit den in der Verfassung verankerten 

Persönlichkeitsrechten der Bürger vereinbar sei. Ein weiteres Argument war, 

dass gerade bei psychisch kranken Menschen Kameras Ängste und Misstrauen 

noch verstärken und sich dadurch die Krankheit verschlimmern könnten. 

Dr. Romberg betonte, 

„Menschen in psychiatrischen Krisen brauchen die Kliniken als 

Schutzraum. Das Patientenzimmer muss den vergleichbaren Status 

haben wie die private Wohnung. Ein derart tiefgreifender Eingriff in die 

Intimsphäre ist nicht akzeptabel". 

 

Eine Videoüberwachung der Patientenzimmer sei deshalb ein nicht 

hinzunehmender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Das gelte 

insbesondere für Zwangseingewiesene, weil diese Menschen nicht frei über 

ihren Aufenthaltsort entscheiden könnten [27].  

 

In der Ausgabe der WAZ vom 15.03.2009 werden Kritiken an der 

Videoüberwachung in der Psychiatrie von mehreren Seiten zusammenfassend  

dargestellt (FDP; Landesverband Psychiatrie-Erfahrener).  Matthias Seibt vom 
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Landesverband Psychiatrie-Erfahrener NRW beschreibt der WAZ gegenüber 

die Videoüberwachung als  „unmenschlich” und „entwürdigend”  [29].  

Nach der Mitgliederversammlung vom 11. Februar 2009 wurde der 

Vereinsvorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V. 

(DGSP) mit großer Mehrheit aufgefordert, zur Frage der Videoüberwachung in 

psychiatrischen Kliniken Stellung zu nehmen. 

 

In seinem Bericht „Neues aus der DGSP-Vorstandsarbeit“ der Sozialen 

Psychiatrie (Ausgabe 02/2009)  wird Folgendes zur Videoüberwachung gesagt: 

„…Ein schriftlicher Bescheid der Bezirksregierung Köln veranlasste den 

Vorstand, die Frage der Videoüberwachung in psychiatrischen Kliniken 

zu erörtern. In diesem Bescheid wird darauf verwiesen, dass eine 

psychiatrische Klinik und auch eine geschlossene Station als 

»öffentlicher Raum« zu bewerten sind und daher, wie auf öffentlichen 

Plätzen mittlerweile üblich, eine Videoüberwachung zulässig sei.  

 

Als wenn diese Verdrehung der Wirklichkeit nicht schon irritierend genug 

ist, wird der Videoeinsatz nun auch noch mit dem zu »beklagenden 

mangelhaften Personalstand« begründet. Im erweiterten Vorstand wurde 

dazu vereinbart, dass die DGSP-Landesverbände in den Ländern die 

dort jeweils übliche Praxis erkunden und entsprechende Anfragen bei 

den verantwortlichen Stellen, z.B. bei den Beauftragten des Landes für 

den Datenschutz, einreichen...“ [44]. 

 

Die DGSP e.V. schreibt ferner in ihrem Schreiben vom 26. März 2009 an das 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW:  

 

„ ...inzwischen liegt uns der Bescheid des Ministeriums vom 26. Jan. 

2009 vor, auf den sich der Unmut etlicher Mitglieder unseres Verbandes 

bezog. Wir entnehmen diesem Schreiben, dass das Ministerium von der 

Bezirksregierung Münster anlässlich der Begehung einer Klinik durch die 

staatliche Besuchskommission gebeten worden war, die Praxis der 

Videoüberwachung psychiatrischer Stationen zu bewerten. 
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In diesem Zusammenhang ist zunächst anzumerken, dass die 

Videoüberwachung bestimmter Stationsbereiche in einigen Einrichtungen 

schon seit Jahren praktiziert wird. Die Anfrage der Bezirksregierung 

Münster war vermutlich in einer kritischen Einschätzung dieser Praxis 

begründet. Das Ministerium sieht für diese jedoch eine Rechtsgrundlage, 

und zwar in § 6b des Bundesdatenschutzgesetzes. Dieses regelt die 

Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optischelektronischen 

Einrichtungen. 

 

Diese Regelung auf die Videoüberwachung psychiatrischer Kliniken 

anzuwenden ist für uns nicht nachvollziehbar. § 6b BDSG betrifft, wie die 

Geschichte der Bestimmung erkennen lässt, vor allem die Überwachung 

von öffentlichen Räumen wie etwa Bahnhofsvorplätzen oder anderen 

uneingeschränkt zugänglichen Arealen. Durch die Überwachung 

einschließlich vorübergehender Speicherung von Aufzeichnungen soll 

deren Sicherheit erhöht werden. Psychiatrische Stationen bilden 

keineswegs öffentliche Räume im Sinne des § 6b Abs. 1BDSG. Im 

Gegenteil sind sie der allgemeinen Öffentlichkeit nur sehr begrenzt 

zugänglich. Es handelt sich um geschützte Einrichtungen, in denen z.B. 

die Erhebung und Weitergabe von Daten besonders strengen 

Regelungen unterliegen, die sich aus der ärztlich-therapeutischen 

Schweigepflicht ergeben. Dass Klinikmitarbeiter die Zimmer von 

Patienten auch ohne deren Einverständnis betreten dürfen, macht diese 

keineswegs zu allgemein öffentlichen Räumen im Sinne von § 6b BDSG. 

 

Kurzum: die Berechtigung der Videoüberwachung auf psychiatrischen 

Stationen aus dieser Bestimmung abzuleiten erscheint uns 

unangemessen. Der Hinweis auf § 6b Abs. 2 StGB – wonach der 

Umstand der Beobachtung durch geeignete Maßnahme erkennbar zu 

machen ist – geht schon deshalb ins Leere, weil viele 

Psychiatriepatienten nicht die Wahl haben, ob sie sich in einem ggf. 

videoüberwachten Bereich aufhalten oder nicht. Im Übrigen ist die Frage 

der Videoüberwachung unseres Erachtens weniger unter 
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datenschutzrechtlichen als unter therapeutischen Gesichtspunkten sehr 

kritisch zu sehen. Menschen, die stationärer psychiatrischer 

Behandlungen bedürfen, erleben schwere und akute Krisen und 

Verstörungen in Bezug auf die eigene Person und andere Menschen. Zu 

den häufigen Symptomen gehören Bedrohungsgefühle, wahnhafte 

Verkennungen, Misstrauen und paranoide Ängste. Die Betroffenen 

brauchen Rahmenbedingungen und persönliche Zuwendung, die ihnen 

helfen, sich sicherer zu fühlen und (Selbst-) Vertrauen 

wiederzugewinnen. Im Hinblick darauf ist eine Videoüberwachung nicht 

nur nutzlos, sondern kontraproduktiv. Die routinemäßige Überwachung 

von Patientenzimmern tangiert unseres Erachtens die Menschenwürde. 

Besonders problematisch ist es, wenn Patienten in schweren akuten 

Krisen keine persönliche Beaufsichtigung und Zuwendung erfahren, 

sondern in Absonderungen und/oder Fixierungen nur videoüberwacht 

werden. Das Gefühl von Schutzlosigkeit und Ausgeliefertsein kann 

hierdurch nur verstärkt werden. Eine Gefahr sehen wir auch darin, dass 

solche schweren Eingriffe in die persönliche Freiheit unter solchen 

Umständen zu Routinemaßnahmen werden können, weil sie keine 

besonderen personellen Ressourcen erfordern. In der 

Allgemeinpsychiatrie sorgt – in diesem Zusammenhang glücklicherweise 

– meist schon der Druck der Kostenträger dafür, dass solche 

Maßnahmen nicht über lange Zeiträume praktiziert werden.  

 

In der Forensik erlebt man leider in manchen bundesrepublikanischen 

Einrichtungen, dass Patienten – mit eindeutig disziplinierender 

Zielsetzung - unglaublich lange Zeiten unter entsprechenden 

Beschränkungen verwahrt werden. 

 

Zusammenfassend sehen wir im Gegensatz zur Auffassung des MAGS 

im § 6b BDSG keine Rechtsgrundlage für die Videoüberwachung 

psychiatrischer Stationen. Unter therapeutischen Gesichtspunkten 

handelt es sich um eine bedenkliche und eher schädliche Maßnahme, 

die nicht routinemäßig zum Management einer Station und zum Umgang 

mit schweren Krisen eingesetzt werden sollte...“ [40] . 
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Der Landesverband Nordrhein-Westfalen der Angehörigen psychisch Kranker 

e.V. äußert sich ebenfalls sehr kritisch zur Videoüberwachung in 

psychiatrischen Kliniken und schreibt in seinem  Brief an Minister Laumann vom  

10.03.2009 Folgendes: 

 

„Sehr geehrter Herr Minister Laumann, zu dem Schreiben aus Ihrem 

Haus, unterzeichnet von Herrn Dr. Siebertz, an die Bezirksregierungen, 

das uns die BR Münster zur Kenntnis übersandte, möchten wir wie folgt 

Stellung nehmen: Den rein juristischen Aspekt können und wollen wir 

nicht bewerten. 

 

Psychiatrische Kliniken haben nicht nur eine Ordnungsfunktion, sie sind 

auch in der Wahrnehmung ihrer Ordnungsfunktion nicht mit 

Gefängnissen gleichzusetzen, in denen der Überwachung ein völlig 

anderer Stellenwert zuzumessen ist.  

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter psychiatrischer Kliniken sind kein 

Bewachungspersonal, das problemlos durch Einsatz von Technik 

ersetzbar ist. 

 

Psychiatrische Kliniken haben in erster Linie eine kurative Funktion und 

einen therapeutischen Auftrag. Wie Sie anführen, sei auch der Aspekt 

des Beobachtungszwecks zu beachten. Dieser Zweck kann doch nur 

eine Rolle spielen, wenn der/die Betroffene sich in einer akuten 

Krankheitssituation befindet und aufgrund der Erkrankung und der damit 

verbundenen Wahrnehmungsstörungen unangemessene Reaktionen zu 

befürchten sind. 

 

Die ärztlichen Leiter der infrage kommenden Kliniken argumentieren   für   

die Videoüberwachung nicht generell für die psychiatrischen Stationen, 

sondern insbesondere für die Überwachung bei Anwendung von 

Zwangsmaßnahmen, z.B. bei Fixierungen. (Dies war auch der 
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Diskussionsgegenstand bei den Begehungen durch die 

Besuchskommission). 

 

In dieser akuten Situation befinden sich psychiatrische Patienten in der 

Regel nur relativ kurze Zeit, und gerade dann sind sie mehrheitlich 

aufgrund ihrer Ängste und Wahrnehmungsverschiebungen auf 

menschliche Zuwendung und Begleitung angewiesen. 

 

Einer Kamera kann man nichts mitteilen, sie antwortet nicht, sie verstärkt 

möglicherweise nur in einer akuten Krankheitsphase vorhandene 

paranoide Ängste. Vor allem haben bei Durchführung von 

Zwangsmaßnahmen die Patientinnen / Patienten überhaupt keine 

Möglichkeit zu entscheiden, ob sie sich einer Video- überwachung 

aussetzen wollen oder nicht. 

 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf die Ausführungen des 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhumane or 

Degrading Treatment or Punishment (CPT) und zitieren aus der 

Erklärung von Frau Silvia Casale, Präsidentin der Kommission, vom 

02.12.2005 anlässlich des 4. Besuchs des CPT in Deutschland: 

„. . . fordert alle zuständigen Behörden dazu auf, dafür zu sorgen, dass 

… die betreffende Person … von einem Mitarbeiter (Sitzwache) ständig, 

unmittelbar und persönlich überwacht wird.“ 

Eine unmittelbare und persönliche Überwachung können wir beim 

Einsatz einer Videokamera nicht erkennen. 

 

Wir werten die Tendenz zu einem verstärkten Einsatz von Technik als 

Zeichen der Abkehr von einer menschlichen, begleitenden Psychiatrie 

hin zu einer Psychiatrie, die durchspezialisiert vorrangig Verfahren 

anwendet. Diese Tendenz bedauern wir zutiefst…“  [26] . 
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Der ursprüngliche  Erlass vom Januar 2009 wurde am 17. April 2009 vom 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-

Westfalen schließlich überarbeitet und durch folgende Angaben ergänzt:  

„ Eine Videoüberwachung in psychiatrischen Krankenhäusern darf nur in 

eng begrenzten Fällen vorgenommen werden. Vor diesem Hintergrund 

habe ich meinen Erlass vom 26. Januar 2009  konkretisiert und 

präzisiert. Er wird durch die nachfolgende Regelung ersetzt: 

Psychiatrische Fachkrankenhäuser, psychiatrische Fachabteilungen an 

Allgemeinkrankenhäusern oder Hochschulkliniken dürfen Videokameras 

zur Patientenüberwachung ausschließlich in besonders begründeten 

Einzelfällen im Rahmen von besonderen Sicherungsmaßnahmen nach 

dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 

Krankheiten (PsychKG) aus medizinischen Gründen einsetzen. 

 

Der Einsatz der Videokamera kann bei strenger ärztlicher 

Indikationsstellung als besondere Sicherungsmaßnahme bei 

zwangsweise untergebrachten Patientinnen und Patienten zur Abwehr 

einer gegenwärtigen erheblichen Selbstgefährdung aus therapeutischen 

Gründen und/oder bei gegenwärtiger erheblicher Gefährdung 

bedeutender Rechtsgüter erforderlich sein.  

 

Die Betroffenen sind in geeigneter Weise auf diese Maßnahme 

hinzuweisen soweit medizinische Gründe nicht entgegenstehen. Es ist 

sicherzustellen, dass Überwachungsmonitore ausschließlich von 

berechtigten Personen eingesehen werden können. 

 

Die gezielte Videoüberwachung bedarf der ärztlichen Anordnung. Anlass, 

Anordnung, Umfang und Dauer der Maßnahme sind zu dokumentieren 

und der Verfahrenspflegerin oder dem Verfahrenspfleger, den 

Verfahrensbevollmächtigten und der gesetzlichen Vertretung der 

Betroffenen unverzüglich mitzuteilen.  
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In allen Fällen ist darauf zu achten, dass die Videoüberwachung aus 

medizinischen Gründen auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt 

wird und das Persönlichkeitsrecht Dritter möglichst unberührt bleibt. 

Dabei ist auf das Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten Rücksicht zu 

nehmen. In dieses Recht darf nur aus medizinischen Gründen oder bei 

überwiegenden schutzwürdigen Interessen des Arbeit- oder 

Dienstgebers eingegriffen werden.  

Eine Datenspeicherung ist unzulässig.   “  [31] .  

 

 

Auf ihrer offiziellen Internet-Seite begrüßte am 24.04.2009 die FDP NRW die 

Korrektur des Erlasses zur Videoüberwachung: 

„Das ist eine gute Nachricht für die Patienten in psychiatrischen 

Kliniken",  

betonte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Stefan 

Romberg, nachdem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) 

einen umstrittenen Erlass zur Videoüberwachung in psychiatrischen Kliniken 

nach Intervention der FDP-Landtagsfraktion korrigiert hatte. 

„….Das Ministerium habe mit einem neuen Erlass die Möglichkeiten zur 

Videoüberwachung in psychiatrischen Kliniken auf ein absolutes 

Minimum reduziert….Eine umfassende Videoüberwachung an den 

psychiatrischen Kliniken in NRW ist damit vom Tisch…..“,  

erklärte Romberg. Vor allem das Patientenzimmer als Rückzugsgebiet und Teil 

der Privatsphäre für psychisch Erkrankte sei nun wieder ein echter Schutzraum. 

Hier lasse der neue Erlass keinen Raum für eine Videoüberwachung. Die 

Gefährdung der Privatsphäre von Patienten und Mitarbeiter durch den alten 

Erlass des Gesundheitsministeriums hatte Romberg zuvor erheblich kritisiert. 

Auch die Landesbeauftragte für Datenschutz sehe in dem neuen Erlass keine 

Gefährdung mehr für den Datenschutz der Patienten: 

"Die Entscheidung von Minister Laumann den Videoüberwachungs- 

Erlass zurückzuziehen ist eine gute Entscheidung für die Menschen in 

unserem Land, denn die Persönlichkeitsrechte von Patienten bleiben 

gewahrt", ……….“ [28] .  
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In dem Artikel der AD HOC NEWS  „Erlass zu Videoüberwachung in Psychiatrie 

sorgt für Koalitionsstreit“ vom 24.04.2009 widersprach Gesundheitsminister 

Laumann dem FDP-Politiker Romberg.   

Laumann dagegen betonte:  

“Der aktuelle Erlass zur Videoüberwachung in psychiatrischen Kliniken 

stellt keinen inhaltlichen Rückzug zu den ursprünglichen Inhalten dar, 

sondern hat diese lediglich konkretisiert, um missverständliche Aus-

legungen zu vermeiden“… Videoüberwachung könne es nur bei 

zwangseingewiesenen Patienten geben, von denen eine erhebliche 

Fremd- oder Selbstgefährdung ausgehe. Zudem sei dies nur in 

Ausnahmefällen nach einer ärztlichen Einzelfallentscheidung und 

Abwägung zulässig. „Der Erlass stellt also keine inhaltliche Wende 

dar…“   [1] . 

 

Im Internetforum „Lunaticpride Blog- Psychiatrie aus Betroffenensicht“ äußert 

sich Anfang August 2009 der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener NRW mit 

harten Worten und geht soweit, dass sie den Rücktritt von Minister Laumann 

fordert:  

„Menschenrechtsverletzungen, d.h. Todesfälle, scheinlegale 

Unterbringungen und massive Demütigungen der Insassen sind keine 

Erfindungen der schwarz-gelben Landesregierung. Neu ist der Zynismus 

mit der diese Praktiken abgesegnet und die Scheinheiligkeit, mit der sie 

anschließend öffentlich bedauert werden. Beispiel gefällig? Erstmalig  

bedauerte Herr Laumann Anfang 2006 medienwirksam die gestiegenen 

Zwangseinweisungen in Nordrhein-Westfalen, assistiert von seinem 

FDP-Kollegen und Psychiater Dr. Stefan Romberg. 

Unsere Bitte um ein Gespräch wurde ignoriert. 

Dieselbe Schauvorstellung für die gutgläubige Öffentlichkeit wurde 

seitdem 3-mal wiederholt. Wie Herr Laumann, bzw. die ihm unterstellten 

Beamten im NRW-Gesundheitsministerium wirklich denken, wurde in der 
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Diskussion zur Videoüberwachung deutlich. Immer mehr Psychiatrie-

Patienten werden ans Bett gefesselt. Fixiert heißt das im Jargon der 

Täter. Da die Gefahr tödlicher Komplikationen (z.B. durch Thrombosen) 

in dieser Fixierung stark erhöht ist, sind eigentlich Sitzwachen 

vorgeschrieben. ……  

Praxis in NRW ist hingegen die Videoüberwachung Fixierter, bis Ende 

2008 ohne Billigung durch die aufsichtführende Behörde MAGS. Statt 

nun diese illegale, menschenverachtende Praxis sofort zu untersagen, 

wurde sie per Erlass legalisiert. Erste Begründung: Ein Patientenzimmer 

auf einer Geschlossenen sei ein öffentlich zugänglicher  Raum. 

Dies ist absurd. Oft wird selbst Angehörigen und guten Freunden der 

Besuch fixierter Insass/inn/en verwehrt. 

Wer eine geschlossene psychiatrische Station mit einem öffentlichen 

Platz, wie dem Rathaus- oder dem Bahnhofsvorplatz verwechselt, ist als 

Kontrolleur für Psychiatrien absolut ungeeignet. 

Als dieser Zynismus von vielen Seiten zu Protesten führte, wurde etwas 

Neues zur Legalisierung aus dem Hut gezogen. Jetzt darf der Einsatz 

der Videokamera nur „bei strenger ärztlicher Indikationsstellung“ 

erfolgen. Grund für die Maßnahme Fixierung wie auch die Maßnahme 

Videoüberwachung ist allein der Unwille von Personal, Stations- und 

Krankenhausleitung sich mit den psychiatrisierten Menschen zu 

beschäftigen. Wie unter diesen folterähnlichen Zuständen 

(selbstverständlich werden auch zwangsweise gefährliche, sehr 

unangenehme Psychopharmaka verabreicht) Genesung erfolgen soll? 

Soll doch gar nicht. Es gibt immer mehr psychisch Kranke, an denen 

Pharmaindustrie und skrupellose Ärzte glänzend verdienen. 

Daher unser Appell an diesen „christlichen“ Herrn: Folterminister 

Laumann – Treten Sie zurück!!

Und unser Appell an die christlichen Parteifreunde, distanzieren Sie sich 

von diesem Kerl. Was für eine Schande dieser Mann für unsere 
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Demokratie ist, sieht man daran, dass er seine Auftritte und Termine 

geheim hält. Wie uns sein Landtagsbüro gestern freundlicher Weise 

bestätigte, hat er keinen öffentlichen Terminkalender für seinen 

Wahlkampf. Solches Verhalten kennt man sonst nur von Diktatoren und 

Gewaltherrschern. Daher demonstrieren wir ab 17.30 Uhr vor dem 

Schützenhaus, wo die Remscheider CDU heute am Di, 4. August eine 

Wahlkampfveranstaltung mit Minister Laumann abhält. 

Landesverband Psychiatrie-Erfahrener, NRW, ……..“  [41] .  

 
 
 
 
1.2 Untersuchungshypothese 
 
 
Auf der geschlossen geführten Station der Abteilung für Psychiatrie der 

Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen wurden im Jahr 2008 zusammen 1071 

Patienten, davon 407 Zwangsuntergebrachte behandelt.  Bei einigen wurde die 

Fixierung als Schutzmaßnahme angewendet. Auf der oben genannten 

geschlossen geführten Station wird seit 1993 die Videoüberwachung praktiziert. 

Dabei werden die Überwachungszimmer (ein Zimmer, in dem fixierte Patienten 

untergebracht werden und  zwei Isolierzimmer für einzelne Personen) sowie die 

gemeinschaftlichen Räume (Stationsflure und Küche) jeweils videoüberwacht 

und auf einem Bildschirm in schwarz/weiß  im Stationszimmer dargestellt. Die 

Aufnahmen werden nicht gespeichert. 

 

Während der vergangenen Jahre herrschte in unserer Abteilung der ungeprüfte 

Eindruck vor, dass die Videoüberwachung  von den Patienten weitgehend 

ignoriert  bzw. als Sicherheitsmassnahme empfunden und damit befürwortet 

wird.   

 

Da es bisher keine nennenswerten empirischen Studien zur Videoüberwachung 

in psychiatrischen Kliniken gibt,  haben wir uns dazu entschieden, diese 

Untersuchung durchzuführen. 
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Im Rahmen der von mir durchgeführten Untersuchung sollen die Akzeptanz 

bzw. Ablehnung der Videoüberwachung in den Überwachungszimmern sowie 

den gemeinschaftlichen Räumen erfasst werden. Darüber hinaus soll die 

Einstellung zur Videoüberwachung in Abhängigkeit von bestimmten 

persönlichen Merkmalen psychiatrischer Patienten bzw. bestimmten  

Behandlungsmerkmalen untersucht werden.   

 

Aufgrund der Unfreiwilligkeit der Einweisung  könnte man davon ausgehen, 

dass Patienten, die durch die Polizei oder andere Ordnungskräfte 

zwangseingewiesen wurden oder auf der Rechtgrundlage eines PsychKG/ 

Unterbringungsbeschlussses stationär auf der geschlossenen Station behandelt 

wurden bzw. zwischenzeitlich fixiert werden mussten, sich ablehnender zur 

Videoüberwachung äußern.  

 

Ebenfalls könnte erwartet werden, dass Patienten, die an einer schizophrenen 

Erkrankung leiden, im Rahmen ihrer Psychose die Videoüberwachung als 

Verschlimmerung ihrer Erkrankung empfinden, indem z.B. der bereits 

bestehende Wahn verstärkt  wird. 

 

Des Weiteren ist durchaus vorstellbar, dass sich Frauen und Patienten nicht-

deutscher Herkunft durch die Videoüberwachung insbesondere in den 

Überwachungszimmern in ihrer Privatsphäre empfindlich gestört fühlen und 

diese als entwürdigend empfinden. 
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1.3 weitere Studien/Umfragen zur Videoüberwachung   

 
In Deutschland gibt es bisher nur sehr wenige Untersuchungen, die die 

Videoüberwachung betrachten. Zu erwähnen sind die Untersuchung von 

Reuband „was die Bürger von der Videoüberwachung halten“ (Reuband 2001), 

das EU-RTD-Projekt „URBAYE“ und von Hölscher „Sicherheitsgefühl und 

Überwachung“ [22] sowie die ULD-Umfrage zur Videoüberwachung von 2004 

[47].  

 

Die wenigen vorliegenden Studien bzw. Umfragen, die es bisher zur 

Videoüberwachung in öffentlichen Räumen oder Plätzen gibt, zeigen 

unterschiedliche Ergebnisse. Sie haben zum Teil verschiedene 

Untersuchungsziele wie zum Beispiel die Videoüberwachung international in 

verschiedenen Ländern Europas zu untersuchen und zu vergleichen, die 

Erfassung der rechtlichen Grundlagen  oder die Untersuchung der Einstellung 

der Bevölkerung zur Videoüberwachung. 

 

In keiner dieser Studien wurden allerdings die Auswirkungen auf die 

Gesellschaft untersucht. Die meisten Studien befassen sich mit der Wirksamkeit 

der Videoüberwachung als Instrument der Kriminalprävention.   

 

Bisher gibt es nur vereinzelte Untersuchungen, die sich mit den Auswirkungen 

der Videoüberwachung auf die Gesellschaft bzw. mit einzelnen Aspekten dieser 

Fragestellung beschäftigen. In Großbritannien gibt es die wissenschaftlich 

fundiertesten Studien über die Auswirkungen der Videoüberwachung auf die 

Kriminalität und die Kriminalitätsfurcht.  

 

Nennenswert ist z.B. die Studie „The unforgiving Eye: CCTV surveillance in 

public space“ vom Centre for Criminology and Criminal Justice der Hull 

University, die 1997 von Norris und Armstrong durchgeführt wurde und die 

Auswirkungen der Videoüberwachung auf unterschiedliche gesellschaftliche 

Personengruppen untersuchte [32, 33]. 
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Je nach Quelle ergaben die Umfrageergebnisse in Großbritannien eine 

unterschiedliche Zustimmung zu CCTV. Von Seiten der Medien (lokalen 

Zeitungen, Rundfunkanstalten, etc.) sowie der Polizei waren es 95%, 

wissenschaftliche Studien  ergaben 70% und  „Pro und Contra“- Befragungen 

brachten immer noch 50% Zustimmung hervor. Wobei Personen, die 

videoüberwachte Räume benutzen sich weniger für CCTV aussprachen als der 

Rest der Bevölkerung [48]. 

 

In einer anderen Untersuchung aus den 90er Jahren zeigte sich ein noch 

negativeres Bild. Es forderte jeder zehnte Befragte die Entfernung der 

Kameras, 72% glaubten, dass die Videoüberwachung missbraucht werden 

könnte und sogar noch 37% waren der Meinung, dass die Regierung in Zukunft 

die Bevölkerung damit auch überwachen würde  [15] . 

 

1.3.1    ULD-Umfrage von 2004 
 

Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein führte im 

Zeitraum vom 13.08.2004 - 15.08.2004 sowie am 4.09.2004 eine Befragung  

zum Thema Videoüberwachung durch. Dabei erfolgten die Befragungen an 

zwei unterschiedlichen und unabhängigen Veranstaltungen.  

 

Im August 2004 wurden 201 Personen auf dem Schleswig-Holstein-Tag in 

Flensburg sowie im September 2004 100 Personen am Tag der offenen Tür 

des Landtages befragt   [47].  Im November 2004  wurden die Daten vorgestellt. 

Schwerpunkte der Umfrage waren: 

• Wie bewertet die Bevölkerung die Videoüberwachung? 

• Ist die Bevölkerung ausreichend über die Videoüberwachung informiert? 

• Wird die Videoüberwachung als eine Einschränkung der persönlichen 

Freiheitsrechte aufgefasst oder als ein wirksames Mittel zur 

Kriminalitätsverhütung? 

• Wie hoch ist die Bereitschaft der Bevölkerung, auf ihre persönlichen 

Freiheitsrechte zu verzichten, um die eigene „Sicherheit“ zu erhöhen? 
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Für die Umfrage wurde ein Fragebogen mit 7 Fragen entwickelt, wobei 

zwischen mehreren vorgegebenen Antworten gewählt werden konnte.  Die 

Durchführung der Befragung sowie die Auswertung erfolgten vorrangig durch 

eine Person.  

Die Gesamtzahl der männlichen Befragten lag bei 182. 8 Männer waren unter 

20 Jahre alt. 85  Männer waren  zwischen 20 und 40 Jahre und 89 Männer über 

40 Jahre alt. Es wurden 119 weibliche Personen befragt. Dabei waren 11 

Frauen  jünger als 20 Jahre, 45 Frauen waren  zwischen 20 und 40 Jahre und 

63 Frauen über 40 Jahre alt.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der ULD-Umfrage dargestellt: 

Frage 1: Haben Sie in letzter Zeit (in der letzten Woche) bewusst 

Videoüberwachung in Ihrem Umfeld wahrgenommen?    Etwa 57,1% aller 

Befragten hatten  keine Videoüberwachung in Ihrem Umfeld wahrgenommen.  

Frage 2: Fühlen Sie sich ausreichend über Videoüberwachung in Ihrem Umfeld 

informiert? Nur 25,2% der Interviewten fühlten sich ausreichend über die 

Videoüberwachung in ihrem Umfeld informiert.  

Frage 3: Wüssten Sie gerne, wer sie beobachtet bzw. an welcher Stelle die 

Bilder von Ihnen gespeichert werden, wenn eine Videoüberwachung auf Sie 

gerichtet ist? Lediglich 5% wollten nicht wissen und 13,3% war es gleichgültig, 

wer sie beobachtet.  

Frage 4: Wenn Sie wissen, dass Sie sich im Bereich von 

Videoüberwachungskameras befinden, verhalten Sie sich dann wie immer oder 

anders? 67,9% gaben an, sich wie immer zu verhalten.   

Frage 5: Sind Sie der Ansicht, dass Videoüberwachung Ihre persönliche 

Sicherheit erhöht oder nicht erhöht? Die persönliche Sicherheit wurde nur von 

62,4% als erhöht bewertet.   

Frage 6: Wünschen Sie sich mehr Videoüberwachung? Der Wunsch nach mehr 

Videoüberwachung betrug nur 28,3%.    
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Frage 7: In welchen Bereichen wünschen sie sich keine Videoüberwachung?

• In Fussgänger-/ Einkaufszonen?     In diesen Bereichen wollten 42,3 % 

nicht durch Kameras beobachtet werden. 

• Auf Bahnhöfen/U-Bahnhöfen?  Nur 8,9% wollten hier nicht 

videoüberwacht werden. Mehr als 90% der Befragten hielten an diesen 

Örtlichkeiten eine Beobachtung für geboten.  

• Auf Toiletten?  An diesem intimen Ort wollten 92,5% nicht 

beobachtet werden. 7,5% waren bereit, sich im Interesse der Sicherheit 

auf der Toilette filmen zu lassen. 

• Innerhalb von Bussen und (U)Bahnen?  Der Wunsch nach 

Videoüberwachung dort lag bei 74,7%. 

• In Schulen?       57,7% wünschten keine Überwachung in Schulen. 

42,3% äußerten den Wunsch danach. 

• In Kindergärten?   Es wurde mit 71,9% bevorzugt, Kinder im 

Kindergarten nicht zu beobachten. 

• In Tiefgaragen/ auf Parkplätzen?    Der Wunsch nach Videoüberwachung 

war in diesem Bereich mit 95,1% am ausgeprägtesten.  

• In Parks und Grünanlagen?    Hier war ein Wunsch nach Überwachung 

von 42,3% zu verzeichnen. 

• In Kaufhäusern/Einkaufspassagen?   Es wollten 29,9% nicht im 

Kaufhaus beobachtet werden.  

• In Banken und Sparkassen?   88,1% der Befragten äußerten den 

Wunsch nach Videoüberwachung. 

• Im Eingangs- und Flurbereich von Mehrfamilienhäusern (durch 

Hauseigentümer)?      Vom Hauseigentümer beobachtet zu werden, 

wann das Haus verlassen wird oder wer zu Besuch kommt, fanden nur 

20,8% der Befragten in Ordnung. 

• An Tankstellen?    Mehr als 85% der interviewten Personen äußerten 

den  Wunsch, an Tankstellen überwacht zu werden. 

• In Umkleidekabinen?     Die Videoüberwachung in Umkleidekabinen ist 

nur mit 6,4% positiv bewertet worden.  
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1.3.2    URBANEYE - Projekt 
 
 
Das Projekt ist eine vergleichende Forschungsarbeit, welches die Entwicklung 

der Videoüberwachung von öffentlichen Räumen in Europa untersuchte. Das 

Ziel war es, die aktuelle Lage in Europa (bezüglich Ausmaß, Gesetzen, 

Erfahrungen und Akzeptanz und Diskussionen) zu klären und abzuschätzen, 

wie Videoüberwachung in verschiedenen nationalen, sozialen und regionalen 

Kontexten funktioniert. 

 

Die Urbaneye-Studie wurde in den sieben europäischen Ländern Österreich, 

Ungarn, Deutschland, Großbritannien, Norwegen und in Teilen von Dänemark 

und Spanien durchgeführt. Sie begann im September 2001 und endete im Juni 

2004 und wurde von einem Team aus Kriminologen, Philosophen, 

Politikwissenschaftlern, Soziologen und Stadtplanern realisiert. 

 

Die Datenerhebung fand auf verschiedene Weise statt:  Es erfolgte eine 

Analyse von Berichterstattungen über Videoüberwachung sowie von 

verschiedenen Überwachungssystemen. Zudem wurden ca. 1.000 Bürger nach 

ihrer Haltung, ihrem Wissen und ihren Erfahrungen bezüglich 

Videoüberwachung befragt und mit 50 von den Befragten wurden zusätzlich 

noch Interviews geführt. Schließlich wurde ein Workshop mit 27 Experten 

organisiert, um die politischen Auswirkungen der Überwachung zu diskutieren. 

 

Zusammenfassend zeigten die Ergebnisse, dass die Videoüberwachung 

allgemein von der Mehrheit der Menschen unterstützt wird.  

Die Urbaneye - Befragung macht deutlich, dass eine Mehrheit der Befragten in 

Europa Videoüberwachung generell unterstützt. Die Akzeptanz von 

Videoüberwachung unterscheidet sich aber signifikant zwischen verschiedenen 

Ländern, mit den Briten als stärkste Unterstützer und den Deutschen und 

Österreichern als vergleichsweise skeptischer Gruppe.  

 

Obwohl ca. zwei Drittel der Befragten der Aussage „Wer nichts zu verstecken 

hat, hat durch Videoüberwachung auch nichts zu befürchten“ zustimmten, 

dachten mehr als 50%, dass das Filmmaterial leicht missbraucht werden könnte 
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und 40% hatten das Gefühl, dass „Videoüberwachung die Privatsphäre 

einschränkt“. 

 

Die Einstellungen zur Videoüberwachung unterschied sich sehr davon, wo sie 

stattfand: Viele Leute definierten genau, wo sie Videoüberwachung akzeptieren. 

Viele Leute unterstützten Videoüberwachung in Banken oder 

Transportsystemen, während sie Überwachung in „intimen Räumen“ wie 

Umkleidekabinen ablehnten. Im internationalen Vergleich fand sich die am 

stärksten abweichende Meinung zur offenen Straßenüberwachung: Während 

sie in London von 90% der Befragten begrüßt wurde, waren es in Wien nur 

25%. 

 

Bei der Betrachtung der soziodemografischen statt der nationalen Hintergründe 

der Befragten fällt auf, dass das Geschlecht nur eine geringe Rolle bei der 

Haltung zur Videoüberwachung spielte. Das Alter stellte sich als am wichtigsten 

für die Einstellungen zur Überwachung heraus. Es zeigte sich, dass jüngere 

Personen eher dazu neigten, Videoüberwachung abzulehnen und ihre Vorteile 

anzuzweifeln als ältere Personen. 

 

Jugendliche sahen sich als die Gruppe, die am meisten diszipliniert werden 

sollte: Fast ein Drittel der Befragten unter 20 Jahren dachten, dass die 

Videoüberwachung ihr Verhalten beeinflusst, während nur 14% der 60jährigen 

und älter so dachten. 

 

Obwohl die Mehrheit Überwachung unterstützte, waren viele Befragte skeptisch 

über die Effekte der Videoüberwachung auf das Verbrechen: Mehr als 50% 

glaubten, dass Videoüberwachung Verbrechen nur verlagert und nicht gegen 

schwere Delikte hilft. 

 

Was das Vertrauen angeht, bevorzugte die Mehrheit der Befragten, dass die 

Polizei offene Straßenüberwachung betreibt. Vor allem die Limitierung des 

Zugang zum Filmmaterial durch private Dritte und die Inspektion, Registrierung 

und Lizenzierung von Videoüberwachungssystemen wurde als sehr wichtig von 

mehr als zwei Dritteln der Befragten angesehen [20] . 
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1.3.3    Hölscher, 2003: Studie zu Einstellungen der Bürger zur    

   Videoüberwachung 

 
Dr. Michael Hölscher veröffentlichte 2003 im „Kriminologischem Journal“ (Nr.35) 

eine empirische Studie zu Einstellungen der Bürger zur Videoüberwachung.  

 

Im Rahmen zweier Universitätsseminare in der Soziologie und den 

Kulturwissenschaften  wurde ein standarisierter Fragebogen zur Messung der 

Einstellungen der Bürger zur Videoüberwachung von öffentlichen Straßen und 

Plätzen in Leipzig entwickelt. Insgesamt wurden knapp 800 Personen auf der 

Straße interviewt.  

 

Es zeigte sich , dass bei globaler Abfrage eine große Mehrheit der Leipziger die 

Videoüberwachung befürworteten, das Thema bei spezieller Nachfrage aber 

sehr viel kritischer gesehen wurde [22] .  

 

 

 

1.3.4    Reuband, 2001 : Was die Bürger von der Überwachung     

            halten 

 
2001 veröffentlichte Karl-Heinz Reuband in der „Neuen Kriminalpolitik-Forum 

für Praxis, Politik und Wissenschaft“ den Artikel „Was die Bürger von der 

Überwachung halten“. Es wurde erstmals für die Bundesrepublik Deutschland 

die Einstellung der Bürger zur Videoüberwachung von öffentlichen Straßen und 

Plätzen untersucht.  Grundlage der Untersuchung war die Befragung in zwei 

Städten: eine Stadt mit Videoüberwachung, die Stadt Dresden, und eine Stadt 

ohne Videoüberwachung, die Stadt Düsseldorf. Die Befragung erfolgte 

zeitgleich im Herbst 2000. Die Auswahl der Befragten war zufällig aus dem 

Einwohnermelderegister der Städte und bezog die deutsche, volljährige  

Bevölkerung ein. In Dresden wurden 837 und in Düsseldorf 731 Personen 

befragt.  
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Es bejahten in Dresden 77 % der Befragten eine Videoüberwachung. Die 

Antwortkategorie „teils-teils“ fand bei 18 % Zustimmung und nur 5% befanden 

diese als „schlecht“. In Düsseldorf waren die Beurteilungen nicht wesentlich 

anders: 66 % fanden die Videoüberwachung „sehr gut / gut “, 26 % als „teils-

teils“ und nur 8% als „schlecht“.  

 

Die überwiegend positive Beurteilung stützte sich vor allem auf die Vorstellung, 

dass die Videoüberwachung in der Regel dazu verwandt wird, Kriminalität zu 

verhüten und diese Maßnahme auch relativ wirksam sei.  Die Gefahr des 

Missbrauchs wurde als relativ niedrig veranschlagt. Dass Kameras 

zweckentfremdet eingesetzt würden, um das öffentliche Leben zu überwachen 

oder Personen auszuspionieren, glaubte nur eine Minderheit der Befragten. 

Jedoch waren es in Dresden immerhin noch 22% und in Düsseldorf 30% der 

Befragten, die an die Gefahr, dass die öffentliche Videoüberwachung 

missbraucht werden könnte, glaubten. Bei den Befürchtungen ging es in erster 

Linie um Probleme des Datenschutzes.   

 

Untergliederte man nach sozialen Merkmalen, so wurde deutlich, dass Männer 

etwas häufiger der Videoüberwachung kritisch gegenüber standen als Frauen, 

überproportional oft ebenfalls jüngere Befragte und solche mit höherer Bildung. 

Besonders kritisch bezüglich einer Missbrauchsgefahr waren in Düsseldorf die 

Befragten unter 30 Jahre mit 47 %. Im Vergleich dazu lag die Quote bei den 

Dresdenern in dieser Altersgruppe bei 26 % [37].  

 

 

 

1.3.5    Stern-Umfrage zur Videoüberwachung, 2005 
 

In einer Forsa-Umfrage im Auftrage des Hamburger Magazins Stern wurden 

1006 Bundesbürger am 14. und 15. Juli 2005 zur Videoüberwachung befragt.  

Eine große Mehrheit befürwortete die Ausweitung der Videoüberwachung. 72 % 

der Bürger sprachen sich dafür aus, öffentliche Plätze und Verkehrsmittel 

künftig mehr als bisher durch Videokameras überwachen zu lassen. 25 % der 

 26



befragten Bundesbürger dagegen lehnten eine stärkere Kontrolle durch 

Kameras ab. Nur 3 % der Befragten waren ambivalent und antworteten mit 

„weiß nicht“.  [42] . 

 
 
 
 
1.3.6    TNS-Emnid Umfrage, 2000 
 
 
Zuletzt sei nochmals die TNS-Emnid Umfrage, die im März 2000 durchgeführt 

wurde, kurz erwähnt. Sie zeigte für Deutschland ein geteiltes Bild: 48% waren 

für Videoüberwachung, genauso viele aber auch dagegen, wobei in 

Ostdeutschland die Akzeptanz der Videoüberwachung  bei 60% lag.  [45].  

 
 
 
 
 
Bereits 1983 äußerte sich das Bundesverfassungsgericht im 

„Volkszählungsurteil“ kritisch zur Überwachung:  

„…Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert 

und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder 

weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche 

Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, dass etwa die 

Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich 

registriert wird und dass ihm dadurch Risiken entstehen können, wird 

möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte 

(Art. 8, 9 GG) verzichten…“  [13] .  

 

Studien konnten diese Befürchtungen des Bundesverfassungsgerichtes bisher 

jedoch nicht  bestätigen. In Bürgerbefragungen sprachen sich regelmäßig ca. 

60%-80% der Befragten für eine Videoüberwachung aus   

[22; 34; 37; 42]. 
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1.4    Geschichte der Videoüberwachung 

 
Die technischen Grundlagen der Videoüberwachung entstanden im Jahr 1923 

durch die Erfindung des Ikonoskops durch W. K. Zworykin [6] , 1925 durch die 

Entwicklung des Fernsehens durch A. Karolus [6], 1953 die Entstehung des 

erste Videobandaufzeichnungsgerät der Radio-Corporation of America 

(RCA) [38] sowie 1965 durch die Herstellung des ersten Videorecorders durch 

die Firma Ampex [38]. Damit waren die wichtigsten technischen 

Voraussetzungen für die Aufnahme, Übertragung, Darstellung und Speicherung 

von bewegten Bildern erfüllt. 

 
1958/59 wurde die Videoüberwachung erstmalig in Deutschland in den Städten 

München und Hannover zur Kontrolle des Verkehrs eingesetzt. Im Jahr 1964 

diente sie in München das erste Mal zur Überwachung von „größeren 

Menschenansammlungen, Aufmärschen, Versammlungen unter freiem Himmel, 

evtl. Streiks, Krawalle o. ä. “. In den darauf folgenden Jahren verbreitete sich 

die Videoüberwachung enorm, vor allem durch die schnelle technische 

Entwicklung, besonders im privaten Bereich [49].  

 

Das Jahr 1996 spielte eine besonders wichtige Rolle für die Einführung der 

Videoüberwachung in Deutschland. Anfang 1996 wurde die erste stationäre 

Videokamera zur dauerhaften polizeilichen Überwachung des öffentlichen 

Raumes im Bahnhofsbereich der Stadt Leipzig installiert (Pilotprojekt 

„Videoüberwachung von Kriminalitätsschwerpunkten“). Zweck dieser 

Maßnahme war die Einschränkung krimineller Delikte. Aus einer ursprünglich 

geplanten nur einmonatigen Versuchsphase wurde schließlich die 

Überwachung als ständige Maßnahme belassen [46]. 

 

Zwei Beschlüsse aus dem Jahr 2000 bilden die Eckpunkte der Diskussion um 

die Videoüberwachung in Deutschland. Am 14. und 15. März 2000 setzte sich 

die 59. Konferenz der Datenschutzbeauftragten (DSB-Konferenz) mit den 

„Risiken und Grenzen der Videoüberwachung“ auseinander. Dort wurde 

insbesondere auf die Bedrohung des Rechtes auf informationelle 

 28



Selbstbestimmung durch die Videoüberwachung hingewiesen, da auch durch 

diese völlig unverdächtige Personen erfasst werden würden, und eine gewisse 

Unsicherheit für die Beobachteten bleibt, „ob und von wem sie beobachtet 

werden und zu welchen Zwecken dies geschieht, …. .“. 

Gefordert wurde auf der 59. DSB-Konferenz eine strenge Zweckgebundenheit 

der Überwachungsmaßnahmen, eine differenzierte Abstufung zwischen 

Übersichtsaufnahmen, dem gezielten Beobachten Einzelner, dem Aufzeichnen 

von Bildern und dem Zuordnen dieser Daten zu bestimmten Personen, eine 

deutliche Kennzeichnung der Videoüberwachung, die Unterrichtung 

identifizierter Personen und eine möglichst zügige Löschung der Daten [18]. 

 

Die Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern hatte sich Anfang 

Mai 2000 mit dem Thema Videoüberwachung befasst und folgenden Beschluss 

bekannt gegeben:     

"Die  Innenministerkonferenz sieht in dem offenen Einsatz von 

Videoüberwachungsmaßnahmen an Kriminalitätsbrennpunkten im öffentlichen 

Raum ein geeignetes Mittel, um die Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben 

im Rahmen der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung wirksam zu 

unterstützen. Durch den offenen Einsatz von Videotechnik an 

Kriminalitätsbrennpunkten im Rahmen eines den jeweils spezifischen 

Gegebenheiten Rechnung tragenden Konzeptes können die Prävention 

verstärkt, die Kriminalitätshäufigkeit reduziert, die Aufklärung von Straftaten 

gesteigert und das Sicherheitsgefühl verbessert werden" [11]. 

 
Wenige Tage nach diesem Beschluss wurde in Nordrhein-Westfalen eine 

Regelung bezüglich der Videoüberwachung in das Polizeigesetz integriert. 

Durch den §15a (Datenerhebung durch den offenen Einsatz optisch-technischer 

Mittel) wurde der Polizei die Videoüberwachung unter strengen 

Voraussetzungen  erlaubt  [35]. 
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1.5 Definition des Begriffs der Überwachung / Videoüberwachung 

 
Für die  Begriffe der „Überwachung“ sowie der  „Videoüberwachung“ gibt es 

keine einheitliche Definition.  

 

Der Brockhaus zum Beispiel unterscheidet in der Begriffsdefinition der 

„Überwachung“ die rechtlichen Aspekte im Sinne der anhaltenden Überprüfung 

von Personen oder Dingen sowie die technischen Aspekte wie die anhaltende 

Überprüfung durch eine automatische Anlage  [7]. 

 

In  „Das Ende der Privatheit “ von Whitaker  wird die Überwachung so definiert, 

dass sie mindestens eine der drei folgenden Handlungen beinhalten muss:  

1. das Sammeln und Speichern von Informationen über Personen und / oder 

Dinge,  

2. die Kontrolle der Handlungen von Menschen und/oder Maschinen und  

3. die Beaufsichtigung ihrer Aktivitäten und die Befolgung der Anweisungen 

durch die betroffenen Personen  [52]. 

 

Die „Videoüberwachung“ wird durch den deutschen Gesetzgeber wie folgt 

definiert: Im Bundesdatenschutzgesetz wird von einer „Beobachtung öffentlich 

zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen“ gesprochen 

[10]. Sie besteht aus den Schritten Bildaufnahme, Bildübertragung, 

Bildspeicherung und Bildinterpretation. Im Gesetz wird weiterhin zwischen der 

reinen Beobachtung und der Speicherung der Bilder unterschieden. Im 

Folgenden ist mit dem Begriff „Videoüberwachung“  die reine Beobachtung  

gemeint. 
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1.6    Rechtsgrundlage zur Videoüberwachung  
 
 
1.6.1    Datenschutzrecht 
 
 
Eine Rechtsgrundlage für das Aufzeichnen personenbezogener Aufnahmen 

sind §22-24 des Kunsturhebergesetz aus dem Jahr 1907. Das 

Kunsturhebergesetz garantiert das Recht am eigenen Bild. Dieses ist als ein 

Vorläufer des Schutzrechts an eigenen Daten einschließlich Bildern, deren 

Veröffentlichung nur mit Zustimmung des Betroffenen erlaubt sind, zu sehen 

(§22). Es wird aber auch in dem Kunsturhebergesetz festgelegt, dass der Staat 

sich trotzdem zum Zwecke der Rechtspflege und öffentlichen Sicherheit das 

Recht vorbehält, ohne Zustimmung des Abgebildeten Bildnisse von diesem zu 

vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zur Schau zu stellen (§24)  [25] . 
 
Ferner wird heutzutage durch §6b des Bundesdatenschutzgesetzes die 

„Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen 

Einrichtungen“ geregelt. Am 21. Mai 2001 wurde die Änderung des bis dahin 

geltenden Datenschutzgesetzes beschlossen, entsprechend den 

Anforderungen der Datenschutzleitlinien der Europäischen Union. Mit der 

Formulierung ‚öffentlich zugänglicher Raum‘ wird dabei nicht zwischen 

öffentlichem und privatem Raum unterschieden. Vielmehr wird der Begriff durch 

die Nutzungsbestimmung definiert.   
 

Die Verwendung von Aufzeichnungen sind nur zur Gefahrenabwehr und zur 

Strafverfolgung, d.h. zum Zweck der Aufgabenerfüllung für eine öffentliche 

Stelle, der Durchsetzung des Hausrechts, der Wahrnehmung berechtigter 

Interessen (z.B. als Maßnahme gegen Vandalismus), für konkret festgelegte 

Zwecke unter der Voraussetzung, dass keine überwiegenden schutzwürdigen 

Interessen der Betroffenen entgegenstehen, erlaubt. Dabei wird nicht zwischen 

lediglicher Beobachtung oder auch Aufzeichnung unterschieden.  Eine strikte 

Zweckbindung der gesammelten Daten ist obligatorisch. 
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 Auch ist es Pflicht, die Öffentlichkeit über den Vorgang der Überwachung zu 

informieren und es sollen die betroffenen Personen im Fall der Identifikation 

benachrichtigt werden. Eine Aufzeichnung ist nur gestattet, falls erforderlich. 

Des Weiteren müssen die nicht mehr benötigten Daten gelöscht werden.  

 

Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen Eingriffen in die Intimsphäre, die 

Privatsphäre und den öffentlichen Bereich. Das Recht auf den Schutz der 

Intimsphäre ist unantastbar, der intime Bereich des Bürgers darf also nicht 

verletzt werden. Kameras in Toiletten oder Umkleidekabinen sind deshalb 

unzulässig   [10].   

 

Innerhalb der privaten und öffentlichen Sphäre müssen die Bedürfnisse der 

Beteiligten miteinander abgewogen werden. Deswegen sind die Aufnahmen in 

ihrer Aussagekräftigkeit zur Personen und nach ihrem privaten 

Informationsgehalt zu klassifizieren, sonst kann keine gerechte Abwägung 

stattfinden [45].  

 

Im privaten Bereich gilt das bürgerliche Gesetzbuch (BGB), welches das 

Verhältnis von Privatpersonen zueinander regelt.  Grundsätzlich kann nach 

§1004 BGB ein Unterlassungsanspruch bzw. nach § 823 auch Schadensersatz 

für das Verletzen privater Güter, zu dem auch das Gesetz zur informationellen 

Selbstbestimmung gehört, eingefordert werden. Die Videoüberwachung im 

öffentlichen Raum steht in einem anderen Rechtszusammenhang als die 

Videoüberwachung im privaten Raum. Das Betreten eines privaten Raums ist 

freiwillig und bedarf der Zustimmung des Eigentümers [9]. 

 

In Bereichen, welche durch privates Recht geregelt sind, jedoch öffentlich 

genutzt werden (z.B. Verkehrsmittel oder Parkanlagen) ist dieser Rechtsbereich 

auch für die Öffentlichkeit von Bedeutung. Das neue Datenschutzgesetz würdigt 

diesen Tatbestand durch die Begriffsbestimmung „öffentlich zugänglicher 

Raum“   [10].  
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1.6.2  Verfassungsrecht 
 
Im Jahr 1983 wurde dem Bürger durch das Bundesverfassungsgericht 

(BVerfGE), im Rahmen des Volkszählungsurteils, das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung eingeräumt. Das bedeutet, dass jeder grundsätzlich selbst 

darüber die Entscheidung treffen darf, wem er bzw. ob er seine persönlichen 

Daten preisgibt. Das Bundesverfassungsgericht bezog sich dabei auf die im 

Grundgesetz verankerte Menschenwürde sowie die allgemeine 

Handlungsfreiheit und fügte es als weitere Ausprägung den allgemeinen 

Persönlichkeitsrechten hinzu: 

 

„Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt … den Schutz des Einzelnen 

gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und 

Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. Dieser Schutz ist daher 

von dem Grundrecht des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG 

umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des 

Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung 

seiner persönlichen Daten zu bestimmen.“ [13] . 

 

Eine Einschränkung dieses Grundrechts ist nur auf Basis einer klaren und 

verständlichen gesetzlichen Grundlage erlaubt (Normenklarheit). Außerdem 

müssen diese Eingriffe immer dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

entsprechen [50; 51]. 

 

 

1.6.3 Polizeirechtrecht 
 
Seit dem Jahr 1992 sind Videoaufnahmen von Verdächtigen zur Strafverfolgung 

erlaubt. Voraussetzung ist, dass bei Bestehen des Verdachtes einer 

erheblichen Straftat die Sachverhaltserforschung oder die Täterermittlung auf 

andere Weise erschwert oder aussichtslos wäre (§100c Abs.1 Nr.1 

Strafprozessordnung (StPO)). Auf Grund dieser Abhängigkeit vom Anlass kann 

sich eine dauerhafte Videoüberwachung nicht auf dieses Gesetz stützen [43]. 
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Videoüberwachung nach dem Polizeigesetz wird in Nordrhein-Westfalen seit 

Mai 2000  durch den  § 15a (Datenerhebung durch den offenen Einsatz optisch-

technischer Mittel) des Polizeigesetzes reguliert [35]. Die Videoüberwachung 

einzelner öffentlicher Orte ist nur zulässig, wenn dort wiederholt Straftaten von 

erheblicher Bedeutung begangen wurden und nur solange die Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, dass dort weitere Straftaten von erheblicher Bedeutung 

begangen werden könnten. Sofern die Beobachtung nicht offenkundig ist, ist sie 

durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. Die Aufzeichnung kann 

nur anlassbezogen geschehen. Erst dann, wenn sich durch die Beobachtung 

der Verdacht einer begonnenen oder unmittelbar bevorstehenden Straftat 

ergibt, kann diese aufgezeichnet werden. Außerdem ist eine strenge 

Zweckbindung vorgesehen, die keine Ausnahmen zulässt. Die aufgezeichneten 

Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. 

Zudem besteht die Pflicht zur Benachrichtigung betroffener Personen  [35]. 

 

Im Juli 2003 wurde dieses Gesetz etwas gelockert. Straftaten müssen seitdem 

nicht mehr von erheblicher Bedeutung sein, um eine Videoüberwachung zu 

rechtfertigen. Auch darf ohne Einschränkungen aufgezeichnet werden, solange 

die Aufnahmen nach 14 Tagen gelöscht werden, falls sie nicht zur 

Strafverfolgung oder zur Prävention benötigt werden. Allerdings müssen die 

Überwachungsmaßnahmen überprüft werden und dürfen nur für maximal ein 

Jahr aufrechterhalten werden. Danach müssen die Voraussetzungen erneut 

überprüft werden [36]. 

 

§ 27 des Bundespolizeigesetz (BPolG) reguliert gesetzlich die 

Videoüberwachung zur Bahnhofs-, Flughafen-, Objekt- oder Grenzsicherung 

durch die Bundespolizei [12]. 
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 1.6.4  Europäisches Recht 
 

Auf europäischer Ebene wird durch Artikel 8 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention der Schutz der Privatsphäre festgelegt [24]. Eine 

Bestätigung erfolgte im Dezember 2000 durch Artikel 8 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union [14]. 

 

Hinzu kommt eine Präzisierung dieser allgemeinen Bestimmungen durch den 

Artikel 3 Absatz 2 der Europäischen Datenschutzrichtlinie von 1995. Sie ist für 

alle EU-Staaten bindend. Allerdings bezieht sie sich nicht auf Angelegenheiten 

„betreffend die öffentliche Sicherheit, die Landesverteidigung, die Sicherheit des 

Staates (einschließlich seines wirtschaftlichen Wohls, wenn die Verarbeitung 

die Sicherheit des Staates berührt) und die Tätigkeiten des Staates im 

strafrechtlichen Bereich“ [39]. 
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2.0 Patienten und Methode 
 
 
2.1 Untersuchung 

 
In dem Zeitraum von April 2009 bis September 2009 wurde kontinuierlich 

Videoüberwachung auf der geschlossenen Station der Klinik für Psychiatrie, 

Psychotherapie und Psychosomatik der Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen 

in allgemeinen Bereichen sowie in Überwachungszimmern eingesetzt. In 

diesem Zeitraum wurden unausgelesen alle Patienten, die sich dort in 

stationärer Behandlung befanden, mittels eines standardisierten Fragebogens 

zu ihrer Einstellung zur Videoüberwachung generell sowie an verschiedenen 

Bereichen der Station, befragt.  Die befragten Personen füllten den Fragebogen 

zum Zeitpunkt der Entlassung  oder Verlegung von der geschlossenen Station 

aus.  

 

Es wurde dem Patienten erklärt, dass die Befragung freiwillig und anonym sei 

und keinen Einfluss auf die weitere Behandlung bezüglich ihrer Dauer und 

Qualität habe. Das gleiche galt für die Nichtteilnahme. Alle angesprochenen 

Patienten waren bereit, einen Fragebogen auszufüllen. Des Weiteren wurden 

die Patienten darüber unterrichtet, dass die Ergebnisse der Befragung und 

Testungen nicht Teil der Behandlung seien und auch keinen Einfluss auf die Art 

und Dauer der Behandlung hätten. Auch wurde betont, dass eine 

Rückverfolgung der Antworten einzelner Patienten  unterbleibt. 

 

Es wurde mittels eines standardisierten Fragebogens von den untersuchten 

Patienten erfragt, welche Meinung sie zur Videoüberwachung haben. Auf der 

ersten Seite wurden sie zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren sowie 

der Küche befragt. Auf der Rückseite wurden die Meinung zur 

Videoüberwachung auf den sogenannten Überwachungszimmern, in denen die 

fixierten Patienten bzw. isolierten Patienten untergebracht wurden, sowie die 

allgemeine Haltung zur Videoüberwachung erfragt.  Zudem hatten die 

Befragten die Möglichkeit, zusätzlich noch frei formulierte Anmerkungen 

niederzuschreiben. 
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2.1.1   Standardisierter Fragebogen  
-Vorderseite 

 

Fragebogen zur Einschätzung von Videoüberwachung auf der geschlossenen  

Station 

 
Auf der Station D1 sind an bestimmten Orten Videokameras installiert, um bestimmte 
Teile der Station (Stationsflur, Küche, Überwachungszimmer) vom Stationszimmer und 
der Personalküche aus beobachten zu können. Die Bilder werden dabei nicht 
aufgezeichnet.  
 
Uns interessiert, was Sie als Patientin/Patient von der Videoüberwachung halten. 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
A. Denken Sie an die Videokameras auf den Stationsfluren und in der Küche der 
Station D1: 
 
1) Ich finde, die Videoüberwachung hier dient meiner Sicherheit 

    und der Sicherheit von Besuchern   Ja   □ 

Nein    □  

Keine Meinung  □  
 
 
2) Ich finde, die Videoüberwachung hier entwürdigend, unmenschlich 

    und als Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte  Ja   □ 

Nein    □  

Keine Meinung  □  
 
 
3) Ich finde, die Videoüberwachung hier ist eine 

    Arbeitserleichterung für das Personal   Ja   □ 

Nein    □  

Keine Meinung  □  
 
 
4) Ich finde, die Videoüberwachung hier verschlimmert 

    meine Krankheit (Ängste, Misstrauen, Wahn)  Ja   □ 

Nein    □  

Keine Meinung  □  
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-Rückseite 
 
B. Denken Sie an die Videokameras in den Überwachungszimmern der Station 
D1: 
 
1) Ich finde, die Videoüberwachung hier dient meiner Sicherheit 

    und der Sicherheit von Besuchern   Ja   □ 

Nein    □  

Keine Meinung  □  
 

2) Ich finde, die Videoüberwachung hier entwürdigend, unmenschlich 

    und als Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte  Ja   □ 

Nein    □  

Keine Meinung  □  
 
3) Ich finde, die Videoüberwachung hier ist eine 

    Arbeitserleichterung für das Personal   Ja   □ 

Nein    □  

Keine Meinung  □  
 
4) Ich finde, die Videoüberwachung hier verschlimmert 

    meine Krankheit (Ängste, Misstrauen, Wahn)  Ja   □ 

Nein    □  

Keine Meinung  □  
 

C. Wie ist Ihre allgemeine Haltung zur Videoüberwachung?  
Ich finde Videoüberwachung grundsätzlich falsch     □ 

Unter bestimmten Bedingungen kann Videoüberwachung gut sein  □ 

Videoüberwachung ist ein modernes Mittel, um Sicherheit zu schaffen  □ 

Videoüberwachung ist mir egal       □ 

D. Wenn Sie noch eine Anmerkung machen wollen: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2.1.2    Weitere Erhebungen 
 

Des Weiteren wurden soziodemographische Daten wie zum Beispiel Alter, 

Geschlecht, Nationalität, Rechtsgrundlage der Unterbringung, ICD-Diagnose, 

Behandlungsdauer, Familienstatus, Schulbildung, Berufsausbildung, -tätigkeit, 

verabreichte Medikationsgruppen, nichtärztlicher Einweisungsmodus ob eine 

Fixierung / Isolierung während des Aufenthaltes erfolgen musste, am AMDP 

orientierter psychopathologischer Befund,  etc. aus der Krankenakte 

entnommen und ebenfalls anonym ausgewertet. 

 

Zudem wurden von der Untersucherin alle erfassten  Datenunterlagen  sowie 

die Fragebögen mit fortlaufenden Zahlen kodiert. 

 

Wie bereits erwähnt, wurden in dieser Arbeit die an den AMDP orientierten 

psychischen  Befunde der Patienten erfasst und von der Untersucherin dem 

Krankenblatt entnommen. Das AMDP-System (Arbeitsgemeinschaft für 

Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie von Angst et al.) ist ein 

Dokumentationssystem psychiatrischer Befunde. Ziel des AMDP-Systems ist 

es, anhand eines standardisierten Symptomkataloges zu einer Vergleichbarkeit 

psychiatrischer Daten zu gelangen [2,19].  

 

Dabei wurden nicht die 140 Einzelsymptome aus dem psychischen Befund des 

AMDP verwendet, sondern nur 18 übergeordnete Syndrome: 

Bewusstseinsstörungen, Orientierungsstörungen, Aufmerksamkeits-, 

Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Störung der Auffassung, Formale 

Denkstörungen, Befürchtungen und Zwänge, Wahn, Sinnestäuschungen, Ich- 

Störungen, Störungen der Affektivität, Störung von Psychomotorik und Antrieb, 

Tagesschwankungen, Aggressivität, Selbstbeschädigung, Suizidalität, Störung 

der Krankheitseinsicht . 

Diese wurden vom diensthabenden, aufnehmenden Arzt in einem 

standarisierten Aufnahmebogen bei stationärer Aufnahme dokumentiert.  Dabei 

wurde jedem Krankheitssymptom eine Störungsgraduierung zugeordnet.  Vier 

Zuordnungen waren möglich: nicht, leicht, mittel, schwer [2, 4, 19]. 
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2.2   Patientenkollektiv 

 
Durchgeführt wurde die Untersuchung auf der geschlossen geführten Station 

der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der 

Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen, zum Entlassungs- bzw. 

Verlegungszeitpunkt.   

 

Es wurde hierbei das gesamte Spektrum psychiatrischer Erkrankungen, ohne 

Ausschlusskriterium eingeschlossen. Von den insgesamt 213 unselektiv 

angesprochenen Patienten verweigerte niemand die Teilnahme.  

 

Die soziodemographischen Daten wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, 

Nationalität, Rechtsgrundlage der Unterbringung, ICD-Diagnose [17], 

Behandlungsdauer,  verabreichte Medikationsgruppen, ob eine Fixierung/ 

Isolierung während des Aufenthaltes erfolgen musste,  wurden aus den 

Dokumentationsbögen, die bei Entlassung von den behandelnden Ärzten 

ausgefüllt werden, entnommen.  

 

Diese dienen dem Qualitätsmanagement und werden von 25 deutschen 

psychiatrischen Kliniken, die zum sogenannten Dokumentationsverbund 

Psychiatrie in Bad Driburg (www.kh-driburg.de/doku/) gehören, ausgefüllt.  

Die Psychiatrische Klinik der Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen ist seit dem 

01.01.1998 beteiligt.  Dabei werden diese bezüglich ihrer Patienten mit der 

Behandlungsart, sozialer und beruflicher Daten, Wiederaufnahme, Suizidalität 

bzw. Fremdgefährdung, der psychiatrischen und somatoformen Diagnosen, 

bezüglich der Behandlungsdauer, des Rechtstatus und anderer Kriterien im 

Dokumentationsverbund Psychiatrie in Bad Driburg verglichen. 
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2.3    Statistik 
 

Die erfassten Daten wurden mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS 17.0 für 

Windows ausgewertet [5; 8,16, 23]. 

 

Im ersten Auswertungsschritt wurden die Daten zur Beschreibung der 

Patienten-Stichproben deskriptiv ausgewertet, indem Häufigkeiten ausgezählt 

wurden. 

 

Im zweiten Auswertungsschritt wurden für folgende Variablen Kreuztabellen 

gebildet: die Items des Fragebogens, Geschlecht, Nationalität (deutsch/ nicht-

deutsch),  Rechtsgrundlage der Unterbringung auf der geschlossen -geführten 

Station, ICD-Diagnoseklasse, nichtärztliche Behandlungsanregung  durch die 

Polizei bzw. Ordnungskräfte, nichtärztliche Behandlungsanregung eigeninitiativ 

durch den Patenten selbst, Fixierungen/Isolierungen, die Krankheitssymptome 

“Wahn“ und “Störung der Krankheitseinsicht“ [21].   
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3.0    Ergebnisse 

 

3.1    Empirische Daten der Gesamtstichgruppe 

 
Die Untersuchung stützt sich auf 213 Patienten die im Zeitraum der 

Untersuchung durch die psychiatrische Abteilung der Evangelischen Kliniken 

Gelsenkirchen betreut wurden. Alle Patienten wurden zu Beginn der 

Behandlung auf der geschlossen geführten Station aufgenommen bzw. 

behandelt. 

 
 
 
 
3.1.1    Alter 
 
In Tabelle 1 sind Minimum und Maximum des Alters dargestellt. Der jüngste 

teilnehmende Patient war 18 Jahre alt, der älteste 82 Jahre alt. Im Mittel lag das 

Alter bei 43 Jahren (s = 12,9). 
 

 

 

Tabelle 1: Alter  

 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung

Alter 213 18 82 43,62 12,9 

Gültige Werte (Listenweise) 213     
Standardabweichung, Minimum und Maximum 
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3.1.2    Diagnosen 
 
Alle Patienten, die befragt wurden, litten an einer psychiatrischen Erkrankung 

im Sinne der 10. Revision der ICD-Klassifikation, wobei die Erkrankungen den 

Bereichen der organischen Störung (wie z.B. Demenz), der Suchterkrankungen, 

der schizophrenen Psychosen, der affektiven Störungen, sowie der 

neurotischen, belastungs- und somatoformen Störungen und anderer  

Persönlichkeitsstörungen zuzuordnen sind [3; 4, 17]. 

 
In Tabelle 2 folgt die Aufstellung der Häufigkeiten der in der 

Untersuchungsgruppe vorkommenden psychiatrischen Erkrankungen nach 

Diagnoseklassen.  

 

Wie der Tabelle entnommen werden kann, waren die Suchterkrankungen die 

am  häufigsten gestellte Diagnose mit 49,8% (106 Patienten). Danach folgen 

die schizophrenen Psychosen mit 25,4% (54 Patienten) und dann die affektiven 

Störungen mit 18,8% (40 Patienten). 5,2% (11 Patienten) der Patienten litten an 

einer neurotischen-, belastungs- und somatoformen Störung, und 0,9% (2 

Patienten) an einer Persönlichkeitsstörung.  

 
 
Tabelle 2: Diagnoseklassen 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Suchterkrankung 106 49,8 49,8 49,8 

Schizophrene Erkrankungen 54 25,4 25,4 75,1 

Affektive Störungen 40 18,8 18,8 93,9 

Neurotische, Belastungs- und 

somatoforme Störungen 

11 5,2 5,2 99,1 

Persönlichkeitsstörungen 2 ,9 ,9 100,0 

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  
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3.1.3    Nationalität 
 
In Tabelle 3 ist die Nationalitätsverteilung dargestellt. 178 (83,6 %) der 

Patienten waren deutscher Nationalität, 35 (16,4 %)  waren ausländischer 

Nationalität. Dabei wurde die ausländische Herkunft nicht näher 

aufgeschlüsselt. 

 
 
Tabelle 3: Nationalität 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

Kumulierte 

Prozente 

Deutsch 178 83,6 83,6 83,6 

Ausländisch 35 16,4 16,4 100,0 

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  
 

 

 

 

 

 
3.1.4    Geschlecht 
 
In Tabelle 4 ist die Geschlechterverteilung dargestellt. 131 (61,5 %) der 

Patienten waren männlich, 82 (38,5 %)  waren weiblich. 

 
Tabelle 4: Geschlecht 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

Kumulierte 

Prozente 

Männlich 131 61,5 61,5 61,5 

Weiblich 82 38,5 38,5 100,0 

Gültig 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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3.1.5    Rechtsgrundlage 
 
Bei der Unterbringung eines Patienten auf einer geschlossen geführten 

psychiatrischen Station ist die Rechtsgrundlage von großer Bedeutung.  

 

Die Patienten, die befragt wurden, waren im Rahmen verschiedener 

Rechtsgrundlagen untergebracht. 

 
In Tabelle 5 folgt die Aufstellung der Häufigkeiten der in der 

Untersuchungsgruppe vorkommenden Rechtsgrundlagen der Unterbringung. 

 

Wie der Tabelle 5 entnommen werden kann, ist mit 125 Patienten (58,7%) die 

Freiwilligkeitserklärung die am häufigsten vertretene Rechtsgrundlage. Danach 

folgen 72 Patienten (33,8%), die nach PsychKG untergebracht sind. 10 

Patienten (4,7%) waren nach BGB (Betreuungsrecht) mit Gerichtsbeschluss  

und 6 Patienten (2,8%) waren  nach BGB (Betreuungsrecht) freiwillig, d.h. der 

Patient kommt freiwillig mit Zustimmung des Betreuers.   

 
 
 
Tabelle 5: Rechtsgrundlage 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Freiwillig 125 58,7 58,7 58,7 

BGB(Betreuung),Patient kommt 

freiwillig mit Zustimmung des 

Betreuers 

6 2,8 2,8 61,5 

BGB(Betreuung) mit 

Gerichtsbeschluss (§§ 

1631b,1846,1906) 

10 4,7 4,7 66,2 

PsychKG, Unterbringungsgesetz 72 33,8 33,8 100,0 

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  
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3.1.6    Fixierung, Isolierung: 
 
 
Wie der Tabelle 6 entnommen werden kann, mussten 138 Patienten (64,8%) 

während der stationären Behandlung auf der geschlossenen Station nicht fixiert 

bzw. isoliert werden. 71 Patienten (33,3%) mussten einmal, 4 Patienten (1,9 %) 

mehrmals fixiert / isoliert werden. 

 

 

Tabelle 6: Fixierung, Isolierungen 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

Kumulierte 

Prozente 

Keine 138 64,8 64,8 64,8 

Einmal 71 33,3 33,3 98,1 

Mehrmals 4 1,9 1,9 100,0 

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung 
 
 
 
3.1.7    Krankheitseinsicht 
 
In Tabelle 7 folgt die Darstellung der Schwere der Störung der 

Krankheitseinsicht in der Untersuchungsgruppe. Bei 68 Patienten (31,9 %) wird 

die Krankheitseinsicht als nicht gestört gewertet. Dagegen ist die Störung der 

Krankheitseinsicht bei 38 Patienten (17,8 %) als leicht, bei 44 Patienten (20,7%) 

als mittel und bei 63 Patienten (29,6 %) sogar als schwer einzuschätzen. 

 
Tabelle 7: Störung der Krankheitseinsicht 

  
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente

Kumulierte 

Prozente 

Nicht 68 31,9 31,9 31,9 

Leicht 38 17,8 17,8 49,8 

Mittel 44 20,7 20,7 70,4 

Schwer 63 29,6 29,6 100,0 

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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3.1.8    Einweisung durch Polizei, Ordnungsamt 
 
 
In Tabelle 8 wird dargestellt,  dass von den insgesamt 213 befragten Patienten 

46 (21,6%) notfallmäßig durch die Polizei bzw. Ordnungskräfte und damit 

gegen ihren Willen eingewiesen wurden. 

 
 

Tabelle 8: Nichtärztliche Empfehlung, Behandlungsanregung, -Polizei, Ordnungsamt 

  

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Ja 46 21,6 21,6 21,6 

Nein 167 78,4 78,4 100,0 

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung 
 
 
 
 
3.1.9    Einweisung durch den Patienten selbst 
 
 
Der Tabelle 9 ist zu entnehmen, dass sich von den insgesamt 213 befragten  66 

(31%) Patienten eigeninitiativ unmittelbar vor Aufnahme  vorgestellt  und ihre 

Behandlung selber angeregt haben.  

 
 

Tabelle 9: Nichtärztliche Empfehlung, Behandlungsanregung, -Patient selbst 

  

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Ja 66 31,0 31,0 31,0 

Nein 147 69,0 69,0 100,0 

Gültig 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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3.2   12 Items des Fragebogens zur Einschätzung von  

           Videoüberwachung auf der geschlossenen Station  

(A1-C4) 
 

 

In den Tabellen 10-17 ist die Häufigkeitsverteilung der Meinungen bei den 

einzelnen Items des Fragebogens zur Einschätzung von Videoüberwachung auf 

der geschlossenen Station dargestellt.  

 

Erfragt wurde einerseits die Haltung zur Videoüberwachung in den 

gemeinschaftlichen Räumen der geschlossenen Station wie den Stationsfluren 

und der Küche. Andererseits wurde die Meinung zur Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern erfragt. Die Verteilung wird sowohl in der Anzahl der 

Fälle als auch in Prozent dargestellt. Es war jeweils möglich, die Antwort „ja“, 

„nein“ oder „keine Meinung“ anzukreuzen. 

 
 
 

Tabelle 10: Fragebogen-Item (A1) „Ich finde, die Videoüberwachung hier auf den Stationsfluren 
und in der Küche der Station dient meiner Sicherheit und der Sicherheit von Besuchern“ 

   Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Ja 176 82,6 82,6 82,6 

Nein 12 5,6 5,6 88,3 

Keine Meinung 25 11,7 11,7 100,0 

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  
 
 
 
 
176 (82,6%) der Patienten waren der Ansicht, dass die Videoüberwachung auf 

den Stationsfluren und in der Küche ihrer Sicherheit sowie der Sicherheit von 

Besuchern dient. 12 (5,6 %) waren nicht dieser  Meinung und 25 (11,7%) hatten 

keine Meinung (Tabelle 10; Item A1). 

.  
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Tabelle 11: Fragebogen-Item (A2) „Ich finde, die Videoüberwachung hier auf den Stationsfluren 
und in der Küche der Station entwürdigend, unmenschlich und als Verletzung meiner 
Persönlichkeitsrechte“ 

  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Ja 24 11,3 11,3 11,3 

Nein 157 73,7 73,7 85,0 

Keine Meinung 32 15,0 15,0 100,0 

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  
 

 

24 (11,3 %) der Patienten waren der Ansicht, dass die Videoüberwachung auf 

den Stationsfluren und in der Küche entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte ist. 157 (73,7 %) waren nicht dieser  

Meinung und 32 (15,0 %) hatten keine Meinung (Tabelle 11; Item A2). 

 

 

 

 
Tabelle 12: Fragebogen-Item (A3) “Ich finde, die Videoüberwachung hier auf den Stationsfluren 
und in der Küche der Station ist eine Arbeitserleichterung für das Personal“ 

  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Ja 170 79,8 79,8 79,8 

Nein 14 6,6 6,6 86,4 

Keine Meinung 29 13,6 13,6 100,0 

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  
 

 

170 (79,8 %) der Patienten waren der Ansicht, dass die Videoüberwachung auf 

den Stationsfluren und in der Küche eine Arbeitserleichterung für das Personal 

ist. 14 (6,6 %) waren nicht dieser Meinung und 29 (13,6 %) hatten keine 

Meinung (Tabelle 12; Item A3). 
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Tabelle 13: Fragebogen-Item (A4) „Ich finde, die Videoüberwachung hier auf den Stationsfluren 
und  in der Küche der Station verschlimmert meine Krankheit (Ängste, Misstrauen, Wahn)“ 

  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Ja 13 6,1 6,1 6,1 

Nein 156 73,2 73,2 79,3 

Keine Meinung 44 20,7 20,7 100,0 

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  
 
 
 
 
 
13 (6,1 %) der Patienten waren der Ansicht, dass die Videoüberwachung auf 

den Stationsfluren und in der Küche ihre Krankheit verschlimmert. 156 (73,2 %) 

waren nicht dieser  Meinung und 44 (20,7 %) enthielten sich der  Meinung 

(Tabelle 13; Item A4). 
 
 
 
 

 

Tabelle 14: Fragebogen-Item (B1) „Ich finde, die Videoüberwachung hier in den 
Überwachungszimmern dient meiner Sicherheit  und der Sicherheit von Besuchern“ 

  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Ja 174 81,7 81,7 81,7 

Nein 20 9,4 9,4 91,1 

Keine Meinung 19 8,9 8,9 100,0 

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  
 
 
 
 
 
174 (81,7%) der Patienten waren der Ansicht, dass die Videoüberwachung in 

den Überwachungszimmern ihrer Sicherheit sowie der Sicherheit von 

Besuchern dient. 20 (9,4 %) waren nicht dieser  Meinung und 19 (8,9%) hatten 

keine Meinung (Tabelle 14; Item B1).  
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Tabelle 15: Fragebogen-Item (B2) „Ich finde, die Videoüberwachung hier in den 
Überwachungszimmern entwürdigend, unmenschlich, und als Verletzung meiner 
Persönlichkeitsrechte“ 

   Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Ja 26 12,2 12,2 12,2 

Nein 153 71,8 71,8 84,0 

Keine Meinung 34 16,0 16,0 100,0 

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  

 

 
26 (12,2 %) der Patienten waren der Ansicht, dass die Videoüberwachung in 

den Überwachungszimmern entwürdigend, unmenschlich und eine Verletzung 

ihrer Persönlichkeitsrechte ist. 153 (71,8 %) waren nicht dieser Meinung und 34 

(16,0 %) hatten keine Meinung (Tabelle 15; Item B2). 

 

 

 

 
Tabelle 16: Fragebogen-Item (B3) „Ich finde, die Videoüberwachung hier in den 
Überwachungszimmern der Station ist eine Arbeitserleichterung für das Personal“ 

  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Ja 161 75,6 75,6 75,6 

Nein 16 7,5 7,5 83,1 

Keine Meinung 36 16,9 16,9 100,0 

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  

 

 
161 (75,6 %) der Patienten waren der Ansicht, dass die Videoüberwachung in 

den Überwachungszimmern eine Arbeitserleichterung für das Personal ist.  

16 (7,5 %) waren nicht dieser  Meinung und 36 (16,9 %) hatten keine Meinung 

(Tabelle 16; Item B3). 
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Tabelle 17: Fragebogen-Item (B4) „Ich finde, die Videoüberwachung hier in den 
Überwachungszimmern der Station verschlimmert meine Krankheit (Ängste, Misstrauen, 
Wahn)“ 

  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Ja 12 5,6 5,6 5,6 

Nein 159 74,6 74,6 80,3 

Keine Meinung 42 19,7 19,7 100,0 

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  
 

 

12 (5,6 %) der Patienten waren der Ansicht, dass die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern ihre Krankheit verschlimmert. 159 (74,6 %) waren nicht 

dieser  Meinung und 42 (19,7 %) enthielten sich der  Meinung (Tabelle 17; Item 

B4).  

 

 

 

 

 
In den Tabellen 18-21 ist die Häufigkeitsverteilung der Meinungen in Bezug auf 

die Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung, sowohl in der Anzahl der Fälle 

als auch in Prozent, dargestellt.  Mehrfachankreuzungen waren möglich.  

 

Gefragt wurde, ob  

• man die Videoüberwachung grundsätzlich falsch findet (C1) 

• unter bestimmten Bedingungen Videoüberwachung gut sein kann (C2) 

• Videoüberwachung ein modernes Mittel ist, um Sicherheit zu schaffen 

(C3) 

• Videoüberwachung dem Befragten egal ist (C4)  
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Tabelle 18: Fragebogen-Item (C1); Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung – „ Ich finde 
Videoüberwachung grundsätzlich falsch“ 

  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Ja 13 6,1 6,1 6,1 

Nicht angekreuzt 200 93,9   

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  
 
 
 
 
 
 
13 (6,1 %) der Patienten waren der Ansicht, dass die Videoüberwachung auf 

grundsätzlich falsch ist (Tabelle 18; Item C1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 19: Fragebogen-Item (C2); Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung  – „ Unter 
bestimmten Bedingungen kann Videoüberwachung gut sein“ 

  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Ja 109 51,2 51,2 51,2 

Nicht angekreuzt 104 48,8   

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  
 
 
 
 
 
 
109 (51,2 %) der Patienten waren der Ansicht, dass die Videoüberwachung 

unter bestimmten Bedingungen gut sein kann (Tabelle 19; Item C2).  
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Tabelle 20: Fragebogen-Item (C3); Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung – 
„Videoüberwachung ist ein modernes Mittel, um Sicherheit zu schaffen“ 

  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 

Ja 86 40,4 40,4 40,4 

Nicht angekreuzt 127 59,6   

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  
 
 

 

 

86 (40,4 %) der Patienten waren der Ansicht, dass die Videoüberwachung ein 

modernes Mittel ist, um Sicherheit zu schaffen (Tabelle 20; Item C3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 21: Fragebogen-Item (C4); Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung  -  
„Videoüberwachung ist mir egal“ 

  Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Ja 35 16,4 16,4 16,4 

Nicht angekreuzt 178 83,6   

 

Gesamt 213 100,0 100,0  
Häufigkeiten und Prozentverteilung  
 
 
 
 
 
 
 
35 (16,4 %) der Patienten waren der Ansicht, dass die Videoüberwachung 

ihnen egal sei (Tabelle 21; Item C4). 
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3.3.1          Geschlecht x Meinung zur Videoüberwachung auf den  

Stationsfluren und in der Küche (Item A1-4) 

 

 
Im Folgenden ist die Kreuztabelle von Geschlecht und der Meinung zur 

Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche (Item A1-4) sowohl 

in der Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung dargestellt.  

 
Tabelle 22: Kreuztabelle Geschlecht x Meinung zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren  
und in der Küche in Anzahl der Fälle und Prozentverteilung (Item A1-4) 

  Geschlecht 

  Männlich Weiblich 

  Anzahl Anzahl (%) Anzahl Anzahl (%) 

Ja 107 81,7% 69 84,1% 

Nein 10 7,6% 2 2,4% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier dient 

meiner Sicherheit und der Sicherheit von 

Besuchern 
Keine Meinung 14 10,7% 11 13,4% 

Ja 17 13,0% 7 8,5% 

Nein 95 72,5% 62 75,6% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist 

entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 19 14,5% 13 15,9% 

Ja 104 79,4% 66 80,5% 

Nein 11 8,4% 3 3,7% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist 

eine Arbeitserleichterung für das Personal
Keine Meinung 16 12,2% 13 15,9% 

Ja 9 6,9% 4 4,9% 

Nein 95 72,5% 61 74,4% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  

verschlimmert meine Krankheit (Ängste, 

Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 27 20,6% 17 20,7% 

Häufigkeiten und Prozentverteilungen   
 
 
 
Bei der Berechnung der Signifikanz der Korrelation des Geschlechts zur 

Meinung zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche mittels 

Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test ergeben sich keine signifikanten 

Ergebnisse.  
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3.3.2  Geschlecht  x  Meinung zur Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern (Item B1-4) 
 

 

Im Folgenden ist die Kreuztabelle von Geschlecht und der Meinung zur 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern  sowohl in der Häufigkeit der 

Fälle als auch in der Prozentverteilung dargestellt.  

 

 
Tabelle 23: Kreuztabelle Geschlecht  x  Meinung zur Videoüberwachung in den  
Überwachungszimmern in Anzahl der Fälle und Prozentverteilung (Item B1-4) 

  Geschlecht 

  Männlich Weiblich 

  Anzahl Anzahl (%) Anzahl Anzahl (%) 

Ja 105 80,2% 69 84,1% 

Nein 15 11,5% 5 6,1% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier dient 

meiner Sicherheit und der Sicherheit 

von Besuchern 
Keine Meinung 11 8,4% 8 9,8% 

Ja 14 10,7% 12 14,6% 

Nein 95 72,5% 58 70,7% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist 

entwürdigend, unmenschlich und 

eine Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 22 16,8% 12 14,6% 

Ja 94 71,8% 67 81,7% 

Nein 14 10,7% 2 2,4% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal
Keine Meinung 23 17,6% 13 15,9% 

Ja 7 5,3% 5 6,1% 

Nein 96 73,3% 63 76,8% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

verschlimmert meine Krankheit 

(Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 28 21,4% 14 17,1% 

Häufigkeiten und Prozentverteilungen   
 
 
 
Bei der Berechnung der Signifikanz der Korrelation des Geschlechts zur 

Meinung zur Videoüberwachung in den Überwachungszimmern mittels Chi-

Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test ergeben sich keine ausreichend 

signifikanten Ergebnisse.  
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3.3.3         Geschlecht x Allgemeine Haltung  zur Videoüberwachung 

        (Item C1-4) 

 

 
In der Tabelle 24 ist die Kreuztabelle des Geschlechts zur allgemeinen Haltung 

zur Videoüberwachung, sowohl in der Anzahl der Fälle als auch in Prozent 

dargestellt.   

 

 
Tabelle 24: Kreuztabelle Geschlecht x  Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung in Anzahl 
der Fälle und Prozentverteilung  (Item C1-4)  

  Geschlecht 

  Männlich Weiblich 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 8 6,1% 5 6,1% Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung-

Ich finde Videoüberwachung grundsätzlich 

falsch 
 123 93,9% 77 93,9% 

Ja 68 51,9% 41 50,0% Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung-

Unter bestimmten Bedingungen kann 

Videoüberwachung gut sein 
nein 63 48,1% 41 50,0% 

Ja 52 39,7% 34 41,5% Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung-

Videoüberwachung ist ein modernes Mittel, 

um Sicherheit zu schaffen 
nein 79 60,3% 48 58,5% 

Ja 19 14,5% 16 19,5% Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung-

Videoüberwachung ist mir egal nein 112 85,5% 66 80,5% 
Häufigkeiten und Prozentverteilung 
 
 
 
 
Bei der Berechnung der Signifikanz der Korrelation des Geschlechts zur 

allgemeinen Haltung zur Videoüberwachung mittels Chi-Quadrat-Test und 

Fischer´s Exakt-Test ergeben sich ebenfalls keine signifikanten Ergebnisse.  
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3.4.1  Diagnosenklassen x Meinung zur Videoüberwachung auf 

den Stationsfluren und in der Küche (Item A1-4) 

 

 
In den Tabellen 25-29 sind die Zusammenhänge von den verschiedenen 

Diagnoseklassen zu der Meinung zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren 

und in der Küche  sowohl in der Häufigkeit der Fälle als auch in der 

Prozentverteilung dargestellt.  

 

 
Tabelle 25: Kreuztabelle Suchterkrankung  x  Meinung zur Videoüberwachung auf den  
Stationsfluren und in der Küche in Häufigkeiten und Prozentverteilung (Item A1-4) 

  Diagnose 

  Suchterkrankung 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 86 81,1% 

Nein 8 7,5% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in 

der Küche hier dient meiner Sicherheit und der 

Sicherheit von Besuchern 
Keine Meinung 12 11,3% 

Ja 14 13,2% 

Nein 74 69,8% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in 

der Küche hier  ist entwürdigend, unmenschlich und 

eine Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 18 17,0% 

Ja 81 76,4% 

Nein 9 8,5% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in 

der Küche hier  ist eine Arbeitserleichterung für das 

Personal 
Keine Meinung 16 15,1% 

Ja 9 8,5% 

Nein 76 71,7% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in 

der Küche hier  verschlimmert meine Krankheit (Ängste, 

Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 21 19,8% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
 
 
 

Bei der Berechnung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test ergeben sich auch hier keine signifikanten Ergebnisse.  
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Tabelle 26: Kreuztabelle Schizophrene Erkrankungen  x  Meinung zur Videoüberwachung auf 
den Stationsfluren und in der Küche in Häufigkeiten und Prozentverteilung (Item A1-4) 

  Diagnose 

  Schizophrene Erkrankungen 

  Anzahl Anzahl der Spalten (%) 

Ja 44 81,5% 

Nein 3 5,6% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier 

dient meiner Sicherheit und der 

Sicherheit von Besuchern 
Keine Meinung 7 13,0% 

Ja 4 7,4% 

Nein 43 79,6% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist 

entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 7 13,0% 

Ja 41 75,9% 

Nein 4 7,4% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist 

eine Arbeitserleichterung für das 

Personal 
Keine Meinung 9 16,7% 

Ja 2 3,7% 

Nein 39 72,2% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  

verschlimmert meine Krankheit 

(Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 13 24,1% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 

 

 
Die Berechnung der Signifikanz für die oben genannte Korrelation der 

Erkrankung Schizophrenie zur Meinung zur Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-

Test ergibt ebenfalls keine signifikanten Ergebnisse.  

 

 

Bemerkenswert sind jedoch die Ergebnisse der Tabelle 26 dennoch, wie später 

der Diskussion dieser Arbeit zu entnehmen ist.  Nur 3,7 % der Schizophrenen 

waren der Meinung, dass die Videoüberwachung auf  den Stationsfluren und in 

der Küche eine Verschlimmerung ihrer Erkrankung verursacht.   
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Tabelle 27: Kreuztabelle Affektive Störungen  x  Meinung zur Videoüberwachung auf den  
Stationsfluren und in der Küche in Häufigkeiten und Prozentverteilung (Item A1-4) 

  Diagnose 

  Affektive Störungen 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 34 85,0% 

Nein 1 2,5% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und 

in der Küche hier dient meiner Sicherheit und der 

Sicherheit von Besuchern 
Keine Meinung 5 12,5% 

Ja 5 12,5% 

Nein 30 75,0% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und 

in der Küche hier  ist entwürdigend, unmenschlich 

und eine Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 5 12,5% 

Ja 36 90,0% 

Nein 1 2,5% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und 

in der Küche hier  ist eine Arbeitserleichterung für 

das Personal 
Keine Meinung 3 7,5% 

Ja 1 2,5% 

Nein 31 77,5% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und 

in der Küche hier  verschlimmert meine Krankheit 

(Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 8 20,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 
 

 

Hinsichtlich der Korrelation der Affektiven Störungen zur Meinung zur 

Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche ergeben sich 

ebenfalls keine signifikanten Ergebnisse.  

 

 

Auffällig ist jedoch, dass in dieser Gruppe der Patienten mit affektiven 

Störungen mit 12,5 % auffällig viele die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche als entwürdigend, unmenschlich und 

Verletzung ihrer Persönlichkeitswürde empfinden. 
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Tabelle 28: Kreuztabelle Neurotische, belastungs- und somatoforme Störungen x Meinung zur 
Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche in Häufigkeiten und 
Prozentverteilung (Item A1-4) 

  Diagnose 

  Neurotische, belastungs- und 

somatoforme Störungen 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 10 90,9% 

Nein 0 ,0% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und 

in der Küche hier dient meiner Sicherheit und der 

Sicherheit von Besuchern 
Keine Meinung 1 9,1% 

Ja 1 9,1% 

Nein 8 72,7% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und 

in der Küche hier  ist entwürdigend, unmenschlich 

und eine Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 2 18,2% 

Ja 10 90,9% 

Nein 0 ,0% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und 

in der Küche hier  ist eine Arbeitserleichterung für 

das Personal 
Keine Meinung 1 9,1% 

Ja 1 9,1% 

Nein 8 72,7% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und 

in der Küche hier  verschlimmert meine Krankheit 

(Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 2 18,2% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 
 
 

 

Hinsichtlich der Korrelation der neurotischen, belastungs- und somatoformen 

Störungen zur Meinung zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in 

der Küche ergeben sich ebenfalls keine signifikanten Ergebnisse.  

 

 

Da die Gruppe der Patienten mit dieser Diagnose mit 11 Personen sehr klein 

ist, haben wir diese Ergebnisse auch nicht weiter berücksichtigt.  
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Tabelle 29: Kreuztabelle Persönlichkeitsstörungen  x  Meinung zur Videoüberwachung auf den  
Stationsfluren und in der Küche in Häufigkeiten und Prozentverteilung (Item A1-4) 

  Diagnose 

  Persönlichkeitsstörungen 

  
Anzahl 

Anzahl der Spalten 

(%) 

Ja 2 100,0% 

Nein 0 ,0% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier dient 

meiner Sicherheit und der Sicherheit von 

Besuchern 
Keine Meinung 0 ,0% 

Ja 0 ,0% 

Nein 2 100,0% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist 

entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 0 ,0% 

Ja 2 100,0% 

Nein 0 ,0% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal 
Keine Meinung 0 ,0% 

Ja 0 ,0% 

Nein 2 100,0% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  

verschlimmert meine Krankheit (Ängste, 

Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 0 ,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
 
 

 

 

 

Hinsichtlich der Korrelation der Persönlichkeitsstörungen zur Meinung zur 

Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche ist zu erwähnen, 

dass die Gruppe der Patienten mit dieser Diagnose mit zwei Personen zu klein 

ist, um  die Ergebnisse zu berücksichtigen. 
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3.4.2   Diagnosenklassen x Meinung zur Videoüberwachung in    

den Überwachungszimmern  (Item B1-4) 
 

 

In den Tabellen 30-34 sind die Abhängigkeiten von den verschiedenen 

Diagnoseklassen zu der Meinung zur Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern sowohl in der Häufigkeit der Fälle als auch in der 

Prozentverteilung dargestellt.  

 
Tabelle 30: Kreuztabelle Suchterkrankung  x  Meinung zur Videoüberwachung in den 
Überwachungszimmern in Häufigkeiten und Prozentverteilung (Item B 1-4) 

  Diagnose 

  Suchterkrankung 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 83 78,3% 

Nein 13 12,3% 

Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern 

hier dient meiner Sicherheit und der Sicherheit von 

Besuchern 
Keine Meinung 10 9,4% 

Ja 12 11,3% 

Nein 77 72,6% 

Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern 

hier ist entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 17 16,0% 

Ja 74 69,8% 

Nein 10 9,4% 

Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern 

hier ist eine Arbeitserleichterung für das Personal 

Keine Meinung 22 20,8% 

Ja 7 6,6% 

Nein 77 72,6% 

Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern 

hier verschlimmert meine Krankheit (Ängste, 

Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 22 20,8% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
 

  

 

Die Berechnungen der Signifikanz für die oben genannte Korrelation der 

Suchterkrankung zur Meinung zur Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test 

ergeben ebenfalls keine signifikanten Ergebnisse. 
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In der nachfolgenden Tabelle 31 wird die Abhängigkeit der Diagnosegruppe 

Schizophrenie zu der Meinung zur Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern (B 1-4) sowohl in der Häufigkeitsverteilung sowie in der 

Prozentverteilung dargestellt.  

  
Tabelle 31: Kreuztabelle Schizophrene Erkrankungen  x  Meinung zur Videoüberwachung 
in den Überwachungszimmern in Häufigkeiten und Prozentverteilungen (Item B 1-4) 

  Diagnose 

  Schizophrene Erkrankungen 

  
Anzahl 

Anzahl der Spalten 

(%) 

Ja 45 83,3% 

Nein 4 7,4% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier dient 

meiner Sicherheit und der Sicherheit 

von Besuchern 
Keine Meinung 5 9,3% 

Ja 8 14,8% 

Nein 36 66,7% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist 

entwürdigend, unmenschlich und 

eine Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 10 18,5% 

Ja 42 77,8% 

Nein 4 7,4% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal
Keine Meinung 8 14,8% 

Ja 4 7,4% 

Nein 39 72,2% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

verschlimmert meine Krankheit 

(Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 11 20,4% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung  

 
Die Berechnungen der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test für die oben genannte Korrelation der Erkrankung Schizophrenie zur 

Meinung zur Videoüberwachung in den Überwachungszimmern ergeben 

ebenfalls keine signifikanten Ergebnisse.  

Hier fällt auf, dass insbesondere die Schizophrenen mit 7,4 % die 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern als Verschlimmerung ihrer 

Krankheit empfinden (gegenüber 3,7 % bezüglich der Videoüberwachung auf  

den Stationsfluren und in der Küche (Tabelle 26).  
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In der nachfolgenden Tabelle 32 wird die Korrelation der Diagnosegruppe der 

affektiven Störungen zu der Meinung zur Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern (B 1-4) sowohl in der Häufigkeitsverteilung sowie  in 

der Prozentverteilung dargestellt.  

 
 
Tabelle 32: Kreuztabelle Affektive Störungen  x  Meinung zur Videoüberwachung in den 
Überwachungszimmern  in Häufigkeiten und Prozentverteilungen (Item B1-4) 

  Diagnose 

  Affektive Störungen 

  Anzahl Anzahl der Spalten (%)

Ja 34 85,0% 

Nein 3 7,5% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier dient 

meiner Sicherheit und der Sicherheit 

von Besuchern 
Keine Meinung 3 7,5% 

Ja 6 15,0% 

Nein 29 72,5% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist 

entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 5 12,5% 

Ja 34 85,0% 

Nein 2 5,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal 
Keine Meinung 4 10,0% 

Ja 1 2,5% 

Nein 31 77,5% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

verschlimmert meine Krankheit 

(Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 8 20,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
 
 

Hinsichtlich der Korrelation der affektiven Störungen zur Meinung zur 

Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche ergeben sich keine 

signifikanten Ergebnisse.  

 

Auffällig ist jedoch, dass wieder in dieser Gruppe der Patienten mit affektiven 

Störungen mit 15,0 % auffällig viele die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern als entwürdigend, unmenschlich und als Verletzung 

ihrer Persönlichkeitswürde empfinden. 
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In der nachfolgenden Tabelle 33 wird die Korrelation der Diagnosegruppe der 

neurotischen, belastungs- und somatoforme Störungen zu der Meinung zur 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern (B1-4) sowohl in der 

Häufigkeitsverteilung sowie in der Prozentverteilung dargestellt.  

 
 
Tabelle 33: Kreuztabelle neurotische, belastungs- und somatoforme Störungen  x Meinung zur 
Videoüberwachung in den Überwachungszimmern in Häufigkeiten und Prozentverteilungen 
(Item B1-4) 

  Diagnose 

  Neurotische, belastungs- und 

somatoforme Störungen 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 10 90,9% 

Nein 0 ,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier dient meiner 

Sicherheit und der Sicherheit von Besuchern 
Keine Meinung 1 9,1% 

Ja 0 ,0% 

Nein 9 81,8% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist entwürdigend, 

unmenschlich und eine Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 2 18,2% 

Ja 9 81,8% 

Nein 0 ,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal 
Keine Meinung 2 18,2% 

Ja 0 ,0% 

Nein 10 90,9% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier verschlimmert 

meine Krankheit (Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 1 9,1% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 
 
Hinsichtlich der Korrelation der neurotischen, belastungs- und somatoformen 

Störungen zur Meinung zur Videoüberwachung in den Überwachungszimmern 

ergeben sich ebenfalls keine signifikanten Ergebnisse.  

 

Da die Gruppe der Patienten mit dieser Diagnose mit 11 Personen sehr klein 

ist, haben wir diese Ergebnisse in der Diskussion auch nicht weiter 

berücksichtigt.  
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In der nachfolgenden Tabelle 34 wird die Korrelation der Diagnosegruppe der 

Persönlichkeitsstörungen zu der Meinung zur Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern (B 1-4) sowohl in der Häufigkeitsverteilung sowie in der 

Prozentverteilung dargestellt.  
 
 
 
 
 
Tabelle 34: Kreuztabelle Persönlichkeitsstörungen  x  Meinung zur Videoüberwachung in den 
Überwachungszimmern  in Häufigkeiten und Prozentverteilungen (Item B1-4) 

  Diagnose 

  Persönlichkeitsstörungen 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 2 100,0% 

Nein 0 ,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier dient meiner Sicherheit 

und der Sicherheit von Besuchern 
Keine Meinung 0 ,0% 

Ja 0 ,0% 

Nein 2 100,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist entwürdigend, 

unmenschlich und eine Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 0 ,0% 

Ja 2 100,0% 

Nein 0 ,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal 
Keine Meinung 0 ,0% 

Ja 0 ,0% 

Nein 2 100,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier verschlimmert meine 

Krankheit (Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 0 ,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung   
 
 
 
 
 
Hinsichtlich der Korrelation der Persönlichkeitsstörungen zur Meinung zur 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern ist zu erwähnen, dass die 

Gruppe der Patienten mit dieser Diagnose mit zwei Personen zu klein ist, um  

die Ergebnisse zu berücksichtigen. 
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3.4.3  Diagnosenklassen x Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung   (Item C1-4) 
 
 
In den Tabellen 35-41 ist die Korrelation der jeweiligen Diagnoseklasse zur 

allgemeinen Haltung zur Videoüberwachung, sowohl in der Anzahl der Fälle als 

auch in Prozent, dargestellt.   

 

Bei der Berechnung der Signifikanz der Korrelation der Diagnosegruppe 

Suchterkrankung zur allgemeinen Haltung zur Videoüberwachung mittels Chi-

Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test ergeben sich bis auf die Aussage, dass  

die Videoüberwachung ein modernes Mittel ist, um Sicherheit zu schaffen (Item 

C3) keine signifikanten Ergebnisse.  

 
In der nachfolgenden Tabelle 35 wird die Korrelation der Diagnosegruppe 

Suchterkrankung zur allgemeinen Haltung zur Videoüberwachung (C1-4)  

sowohl in der Häufigkeitsverteilung sowie  in der Prozentverteilung dargestellt.   

 
 
Tabelle 35: Kreuztabelle Suchterkrankungen  x  Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung in 
Häufigkeiten und Prozentverteilungen (Item C1-4) 

  Diagnose 

  Suchterkrankung 

  Anzahl Anzahl der Spalten (%) 

Ja 6 5,7% Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung- Ich 

finde Videoüberwachung grundsätzlich falsch Nicht 

angekreuzt 

100 94,3% 

Ja 58 54,7% Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung- 

Unter bestimmten Bedingungen kann 

Videoüberwachung gut sein 
Nicht 

angekreuzt 

48 45,3% 

Ja 33 31,1% Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist ein modernes Mittel, um 

Sicherheit zu schaffen 
Nicht 

angekreuzt 

73 68,9% 

Ja 15 14,2% Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist mir egal Nicht 

angekreuzt 

91 85,8% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung  
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In der nachfolgenden Tabelle 36 kommt die Korrelation zwischen der 

Diagnosegruppe Schizophrenie sowie der allgemeinen Haltung zur 

Videoüberwachung (Item C1-4) sowohl in der Häufigkeitsverteilung sowie in der 

Prozentverteilung zur Darstellung.   

 
 
 
 
 
Tabelle  36: Kreuztabelle Schizophrene Erkrankungen  x  Allgemeine Haltung zur  
Videoüberwachung in Häufigkeiten und Prozentverteilungen (Item C1-4) 

  Diagnose 

  Schizophrene Erkrankungen 

  
Anzahl 

Anzahl der Spalten 

(%) 

Ja 5 9,3% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Ich finde 

Videoüberwachung grundsätzlich falsch 
Nicht 

angekreuzt 

49 90,7% 

Ja 26 48,1% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter bestimmten 

Bedingungen kann Videoüberwachung 

gut sein 

Nicht 

angekreuzt 

28 51,9% 

Ja 25 46,3% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Videoüberwachung 

ist ein modernes Mittel, um Sicherheit zu 

schaffen 

Nicht 

angekreuzt 

29 53,7% 

Ja 14 25,9% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Videoüberwachung 

ist mir egal 
Nicht 

angekreuzt 

40 74,1% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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In der nachfolgenden Tabelle 37 kommt die Korrelation zwischen der 

Diagnosegruppe der affektiven Störungen sowie der allgemeinen Haltung  zur 

Videoüberwachung (Item C1-4) sowohl in der Häufigkeitsverteilung sowie  in 

der Prozentverteilung zur Darstellung.   

 

 

 
 
Tabelle 37: Kreuztabelle Affektive Störungen  x  Allgemeine Haltung zur  
Videoüberwachung in Häufigkeiten und Prozentverteilungen (Item C1-4) 

  Diagnose 

  Affektive Störungen 

  
Anzahl 

Anzahl der Spalten 

(%) 

Ja 2 5,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Ich finde 

Videoüberwachung grundsätzlich 

falsch 

Nicht 

angekreuzt 

38 95,0% 

Ja 18 45,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter bestimmten 

Bedingungen kann Videoüberwachung 

gut sein 

Nicht 

angekreuzt 

22 55,0% 

Ja 18 45,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist ein modernes 

Mittel, um Sicherheit zu schaffen 

Nicht 

angekreuzt 

22 55,0% 

Ja 5 12,5% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist mir egal 
Nicht 

angekreuzt 

35 87,5% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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In der nachfolgenden Tabelle 38 kommt die Korrelation zwischen der 

Diagnosegruppe der  neurotischen, belastungs- und somatoformen Störungen 

sowie der allgemeinen Haltung  zur Videoüberwachung (Item C1-4) sowohl in 

der Häufigkeitsverteilung sowie in der Prozentverteilung zur Darstellung.   

 

 

 
Tabelle 38: Kreuztabelle Neurotische, belastungs- und somatoforme Störungen  x   
Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung in Häufigkeiten und Prozentverteilungen  
(Item C1-4) 

  Diagnose 

  Neurotische, belastungs- und 

somatoforme Störungen 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 0 ,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Ich finde 

Videoüberwachung grundsätzlich falsch 
Nicht 

angekreuzt 

11 100,0% 

Ja 7 63,6% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter bestimmten 

Bedingungen kann Videoüberwachung gut 

sein 

Nicht 

angekreuzt 

4 36,4% 

Ja 8 72,7% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Videoüberwachung ist 

ein modernes Mittel, um Sicherheit zu 

schaffen 

Nicht 

angekreuzt 

3 27,3% 

Ja 1 9,1% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Videoüberwachung ist 

mir egal 
Nicht 

angekreuzt 

10 90,9% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung  
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Die Tabelle 39 stellt die Verteilung der allgemeinen Haltung zur 

Videoüberwachung (Item C1-4) in der Diagnosegruppe der 

Persönlichkeitsstörungen, die jedoch nur aus 2 Personen besteht, dar.    

 

 

 

 

 
Tabelle 39: Kreuztabelle: Persönlichkeitsstörungen  x Allgemeine Haltung zur  
Videoüberwachung in Häufigkeiten und Prozentverteilungen (Item C1-4) 

  Diagnose 

  Persönlichkeitsstörungen 

  
Anzahl 

Anzahl der Spalten 

(%) 

Ja 0 ,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Ich finde 

Videoüberwachung grundsätzlich falsch 
Nicht 

angekreuzt 

2 100,0% 

Ja 0 ,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter bestimmten 

Bedingungen kann Videoüberwachung 

gut sein 

Nicht 

angekreuzt 

2 100,0% 

Ja 2 100,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Videoüberwachung 

ist ein modernes Mittel, um Sicherheit zu 

schaffen 

Nicht 

angekreuzt 

0 ,0% 

Ja 0 ,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Videoüberwachung 

ist mir egal 
Nicht 

angekreuzt 

2 100,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung   
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Bei der Berechnung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test ergeben sich jedoch für die Korrelation zwischen der 

Diagnoseklasse und der Aussage, dass Videoüberwachung ein modernes Mittel 

ist, um Sicherheit zu  schaffen, statistisch signifikante Werte, wie der Tabelle 41 

zu entnehmen ist.  Das p liegt für die exakte Signifikanz bei zweiseitiger 

Prüfung bei 0,009.  

 
Tabelle 40: Kreuztabelle (Item C3) Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung  -   
„Videoüberwachung ist ein modernes Mittel, um Sicherheit zu schaffen“ x Diagnoseklasse  

  Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Videoüberwachung ist 

ein modernes Mittel, um Sicherheit zu 

schaffen 

  Ja  Nicht angekreuzt Gesamt 

Suchterkrankung 33   (31,1%) 73 106 

Schizophrene Erkrankungen 25   (46,3%) 29 54 

Affektive Sörungen 18   ( 45%) 22 40 

Neurotische, belastungs- und 

somatoforme Störungen 

8   (72,7%) 3 11 

Diagnose 

Persönlichkeitsstörungen 2   (100%) 0 2 

Gesamt 86 127 213 
Häufigkeiten und Prozentverteilung 
 
 
 
Tabelle 41: Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test; Diagnoseklassen  x Item C3 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df

Asymptotische 

Signifikanz 

 (2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz  

(1-seitig) 

Punkt-

Wahrscheinlich-

Keit 

Chi-Quadrat nach Pearson 12,640a 4 ,013 ,009   

Likelihood-Quotient 13,361 4 ,010 ,011   

Exakter Test nach Fisher 12,091   ,011   

Zusammenhang linear-mit-

linear 

10,606b 1 ,001 ,001 ,001 ,000

Anzahl der gültigen Fälle 213      
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Aus Tabelle 40 ist ersichtlich, dass 25 Schizophrene (46,3%) und  18 Patienten 

mit einer affektiven Störung (45%) der Meinung waren, dass die 

Videoüberwachung ein modernes Mittel sei, um Sicherheit zu schaffen. 33 

Suchterkrankte, und daher mit 31,1 % auffallend weniger, waren derselben 

Meinung.  Da die Gruppe der Befragten mit einer neurotischen, belastungs- und 

somatoformen Störung sowie die Gruppe der Patienten mit einer 

Persönlichkeitsstörung sehr klein waren, sind die Ergebnisse nicht repräsentativ 

 

 

Die folgende Abbildung 1 stellt den signifikanten Zusammenhang zwischen der 

oben genannten Aussage, dass Videoüberwachung ein modernes Mittel sei, um  

Sicherheit zu schaffen (Item C3) und den Diagnosegruppen Suchterkrankung, 

Schizophrenie und affektive Störungen dar.  

 

 

31,10%
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Suchterkrankung Schizophrene Erkrankungen Affektive Sörungen

Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung   - 
Videoüberwachung ist ein modernes Mittel, um Sicherheit zu schaffen 

Aussage angekreuzt (%)  
 
 
 
Abbildung 1: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelationen der Diagnosen Sucht-  
erkrankung, Schizophrene Erkrankungen und  Affektive Störungen zu  Item C3 (Tabelle 40)   
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3.5.1    Nationalität x Meinung zur Videoüberwachung auf den    

Stationsfluren und in der Küche (Item A1-4) 

 

 
Im Folgenden sind die Korrelationen von Nationalität und der Meinung zur 

Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche (Item A1-4) sowohl 

in der Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung dargestellt. Es 

wurden Unterschiede aufgrund kultureller Einflüsse erwartet.  

 
Tabelle 42: Kreuztabelle Nationalität  x  Meinung zur Videoüberwachung auf den  
Stationsfluren und in der Küche  in Anzahl der Fälle und Prozentverteilung (Item A1-4) 

  Nationalität 

  Deutsch Ausländisch 

  
Anzahl

Anzahl der Spalten 

(%) Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%)

Ja 145 81,5% 31 88,6% 

Nein 11 6,2% 1 2,9% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier 

dient meiner Sicherheit und der 

Sicherheit von Besuchern Keine Meinung 22 12,4% 3 8,6% 

Ja 20 11,2% 4 11,4% 

Nein 131 73,6% 26 74,3% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  

ist entwürdigend, unmenschlich und 

eine Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 27 15,2% 5 14,3% 

Ja 140 78,7% 30 85,7% 

Nein 12 6,7% 2 5,7% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  

ist eine Arbeitserleichterung für das 

Personal 
Keine Meinung 26 14,6% 3 8,6% 

Ja 11 6,2% 2 5,7% 

Nein 130 73,0% 26 74,3% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  

verschlimmert meine Krankheit 

(Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 37 20,8% 7 20,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung  

 

 
Hier wurde zur Testung der Signifikanz ebenfalls der Chi-Quadrat-Test und der 

Fischer´s Exakt-Test verwendet. Hier ergeben sich jedoch keine signifikanten 

Werte. 
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3.5.2    Nationalität x Meinung zur Videoüberwachung in den   

Überwachungszimmern (Item B1-4) 

 

 

 
In der Tabelle 43  kommen die Korrelationen von Nationalität und der Meinung 

zur Videoüberwachung in den Überwachungszimmern (Item B1-4) sowohl in 

der Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung zur Darstellung.  

 
 
Tabelle 43: Kreuztabelle Nationalität x Meinung zur Videoüberwachung in den 
Überwachungszimmern in Anzahl der Fälle und Prozentverteilung (Item B1-4) 

  Nationalität 

  Deutsch Ausländisch 

  
Anzahl

Anzahl der 

Spalten (%) Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%)

Ja 146 82,0% 28 80,0% 

Nein 16 9,0% 4 11,4% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier dient 

meiner Sicherheit und der Sicherheit 

von Besuchern 
Keine Meinung 16 9,0% 3 8,6% 

Ja 22 12,4% 4 11,4% 

Nein 128 71,9% 25 71,4% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist 

entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 28 15,7% 6 17,1% 

Ja 133 74,7% 28 80,0% 

Nein 13 7,3% 3 8,6% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal 
Keine Meinung 32 18,0% 4 11,4% 

Ja 11 6,2% 1 2,9% 

Nein 130 73,0% 29 82,9% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

verschlimmert meine Krankheit 

(Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 37 20,8% 5 14,3% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 

 
Hier ergibt die Testung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test ebenfalls keine signifikanten Werte.  
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3.5.3         Nationalität x Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung 

(Item C1-4) 
 
 

In der Tabelle 44 ist die Korrelation der Nationalität zur allgemeinen Haltung zur 

Videoüberwachung, sowohl in der Anzahl der Fälle als auch in Prozent, 

dargestellt.   

 

Bei der Berechnung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test ergeben sich bis auf die Aussage, dass  die Videoüberwachung dem 

Befragten egal sei (Item C4) keine statistisch signifikanten Ergebnisse.  

 
 
Tabelle 44: Kreuztabelle Nationalität x Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung in  
den Überwachungszimmern  in Anzahl der Fälle und Prozentverteilung  (Item C1-4) 

  Nationalität 

  Deutsch Ausländisch 

  
Anzahl

Anzahl der 

Spalten (%) Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%)

Ja 10 5,6% 3 8,6% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Ich finde 

Videoüberwachung grundsätzlich falsch 
Nicht 

angekreuzt 

168 94,4% 32 91,4% 

Ja 93 52,2% 16 45,7% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter bestimmten 

Bedingungen kann Videoüberwachung 

gut sein 

Nicht 

angekreuzt 

85 47,8% 19 54,3% 

Ja 71 39,9% 15 42,9% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Videoüberwachung 

ist ein modernes Mittel, um Sicherheit zu 

schaffen 

Nicht 

angekreuzt 

107 60,1% 20 57,1% 

Ja 24 13,5% 11 31,4% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Videoüberwachung 

ist mir egal 
Nicht 

angekreuzt 

154 86,5% 24 68,6% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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Bei der Berechnung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test ergeben sich jedoch für die Korrelation zwischen der Nationalität 

und der Aussage „Videoüberwachung ist mir egal“ statistisch signifikante Werte, 

wie der Tabelle 46 zu entnehmen ist.  Das p liegt für die exakte Signifikanz bei 

zweiseitiger Prüfung bei 0,013. 
 

Es waren mit 31,4 % gegenüber 13,5 % bei den deutschstämmigen Patienten 

deutlich mehr Patienten ausländischer Herkunft der Meinung, dass ihnen die  

Videoüberwachung  egal ist  (Tabelle 45).  

 
 
Tabelle 45: Kreuztabelle (Item C4) Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung  -   
„Videoüberwachung ist mir egal“  x  Nationalität  

Kreuztabelle 

 

  Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist mir egal 

  Ja (%) Nicht angekreuzt ( %) Gesamt 

Deutsch 24 (13,5%) 154 (86,5 %) 178Nationalität 

Ausländisch 11 (31,4%) 24 (68,6 %) 35

Gesamt 35 178 213

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
 
 
 
Tabelle 46: Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test; Nationalität x Item  C4 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz  

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

(1-seitig) 

Punkt-

Wahrscheinlich-

keit 

Chi-Quadrat nach Pearson 6,859a 1 ,009 ,013 ,012  

Kontinuitätskorrekturb 5,615 1 ,018    

Likelihood-Quotient 5,960 1 ,015 ,022 ,012  

Exakter Test nach Fisher    ,022 ,012  

Zusammenhang linear-mit-

linear 

6,827c 1 ,009 ,013 ,012 ,009

Anzahl der gültigen Fälle 213      
 

 78



Die folgenden Abbildungen 2 und 3 stellen den signifikanten Zusammenhang 

zwischen der Nationalität (deutsch / ausländisch)  und der oben genannten 

Aussage, dass Videoüberwachung dem Befragten „egal“ sei (Item C4) dar. 

 

Videoüberwachung ist mir egal    -   Nationalität "deutsch"

86,50%

13,50%

nicht angekreuzt (%) ja ( %)

deut

 
 
Abbildung 2: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation der Nationalität „deutsch“  zu  
Item C4 ( Tabelle 45)  
 
 

Videoüberwachung ist mir egal   -   Nationalität  "ausländisch"

68,60%

31,40%

nicht angekreuzt (%) ja ( %)
 

 
Abbildung 3: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation der Nationalität „ausländisch“   
zu Item C4 ( Tabelle 45) 
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3.6.1  Rechtsgrundlage x Meinung zur Videoüberwachung auf 

den Stationsfluren und in der Küche (Item A1-4) 
 
 
In den Tabellen 47- 50  sind die Korrelationen der jeweiligen Rechtgrundlage  

zur  Meinung zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche 

(Item A1-4), sowohl in der Anzahl der Fälle als auch in Prozent, dargestellt.  Bei 

der Berechnung der Signifikanzen mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test ergeben sich bis auf die Aussage, dass die Videoüberwachung 

auf den Stationsfluren und in der Küche eine Arbeitserleichterung für das 

Personal ist (Item A3) keine signifikanten Ergebnisse.  

In der nachfolgenden Tabelle 47 wird die Korrelation der Freiwilligkeitserklärung 

als Rechtsgrundlage (insgesamt 125 Befragte) zu der Haltung zur 

Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche (Item A1-4)  sowohl 

in der Häufigkeitsverteilung sowie  in der Prozentverteilung dargestellt.   

 
Tabelle 47: Kreuztabelle Rechtsgrundlage “Freiwilligkeitserklärung“  x  Meinung zur  
Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche in Häufigkeiten und 
Prozentverteilung (Item A1-4) 
Rechtsgrundlage  Freiwillig 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%)

Ja 106 84,8% 

Nein 6 4,8% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche 

hier dient meiner Sicherheit und der Sicherheit von Besuchern 

Keine Meinung 13 10,4% 

Ja 16 12,8% 

Nein 93 74,4% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche 

hier  ist entwürdigend, unmenschlich und eine Verletzung 

meiner Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 16 12,8% 

Ja 109 87,2% 

Nein 8 6,4% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche 

hier  ist eine Arbeitserleichterung für das Personal 

Keine Meinung 8 6,4% 

Ja 9 7,2% 

Nein 96 76,8% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche 

hier  verschlimmert meine Krankheit (Ängste, Misstrauen, Wahn)

Keine Meinung 20 16,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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In der  folgenden Tabelle 48 ist die Korrelation von der Zwangsunterbringung  

durch  PsychKG/Unterbringungsgesetz als Rechtsgrundlage (insgesamt 72 

Befragte)  und der Meinung zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren und 

in der Küche (Item A1-4) sowohl in der Häufigkeit der Fälle als auch in der 

Prozentverteilung dargestellt.  
 

 

 

 
Tabelle 48: Kreuztabelle Rechtsgrundlage “PsychKG, Unterbringungsgesetz“  x   
Meinung zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren  und in der Küche in Häufigkeiten  
und Prozentverteilung  (Item A1-4) 

  Rechtsgrundlage 

  PsychKG, Unterbringungsgesetz 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 56 77,8% 

Nein 6 8,3% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier dient 

meiner Sicherheit und der Sicherheit von 

Besuchern 
Keine Meinung 10 13,9% 

Ja 7 9,7% 

Nein 51 70,8% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist 

entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 14 19,4% 

Ja 51 70,8% 

Nein 6 8,3% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal 
Keine Meinung 15 20,8% 

Ja 3 4,2% 

Nein 49 68,1% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  

verschlimmert meine Krankheit (Ängste, 

Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 20 27,8% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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In der folgenden Tabelle 49 ist die Korrelation von der freiwilligen  

Unterbringung nach Betreuungsrecht als Rechtsgrundlage und der Meinung zur 

Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche (Item A1-4) sowohl 

in der Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung dargestellt.  

Jedoch handelt es sich dabei nur um 6 befragte Personen, die zu dieser 

Gruppe gehören,  so dass die Ergebnisse nicht repräsentativ sind. 

 

 
 
Tabelle 49: Kreuztabelle Rechtsgrundlage “BGB(Betreuung), Patient kommt freiwillig  
mit Zustimmung des Betreuers“ x Meinung zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in  
der Küche in Häufigkeiten und Prozentverteilungen  (A1-4) 

  Rechtsgrundlage 

  BGB(Betreuung), Patient kommt 

freiwillig mit Zustimmung des 

Betreuers 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 5 83,3% 

Nein 0 ,0% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier dient 

meiner Sicherheit und der Sicherheit von 

Besuchern 
Keine Meinung 1 16,7% 

Ja 0 ,0% 

Nein 6 100,0% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist 

entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 0 ,0% 

Ja 3 50,0% 

Nein 0 ,0% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist eine 

arbeitserleichterung für das Personal 
Keine Meinung 3 50,0% 

Ja 0 ,0% 

Nein 6 100,0% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  

verschlimmert meine Krankheit (Ängste, 

Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 0 ,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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In Tabelle 50 kommt die Korrelation von der Unterbringung nach 

Betreuungsrecht mit Gerichtsbeschluss  als Rechtsgrundlage und der Meinung 

zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche (Item A1-4) 

sowohl in der Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung zur 

Darstellung. Auch hier handelt es sich um eine kleine Gruppe von 10 befragten 

Personen, die zu dieser Gruppe gehören, so dass die Ergebnisse nicht 

repräsentativ sind. 

 

 
Tabelle 50: Kreuztabelle Rechtsgrundlage “ BGB(Betreuung) mit Gerichtsbeschluss“  x   
Meinung zur Videoüberwachung auf den  Stationsfluren und in der Küche in Häufigkeiten  
und Prozentverteilung (Item A1-4) 

  Rechtsgrundlage 

  BGB(Betreuung) mit Gerichtsbeschluss 

(§§ 1631b,1846,1906) 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 9 90,0% 

Nein 0 ,0% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier 

dient meiner Sicherheit und der 

Sicherheit von Besuchern 
Keine Meinung 1 10,0% 

Ja 1 10,0% 

Nein 7 70,0% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  

ist entwürdigend, unmenschlich und 

eine Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 2 20,0% 

Ja 7 70,0% 

Nein 0 ,0% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  

ist eine Arbeitserleichterung für das 

Personal 
Keine Meinung 3 30,0% 

Ja 1 10,0% 

Nein 5 50,0% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  

verschlimmert meine Krankheit 

(Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 4 40,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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Bei der Berechnung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test ergeben sich jedoch für die Korrelation zwischen der 
Rechtsgrundlage und der Aussage „die Videoüberwachung auf den 
Stationsfluren und in der Küche hier ist eine Arbeitserleichterung für das 
Personal“ statistisch signifikante Werte, wie der Tabelle 52 zu entnehmen ist.  

Das p liegt für die exakte Signifikanz bei zweiseitiger Prüfung  bei 0,011. 
 

 
Tabelle 51: Kreuztabelle (Item A3) „Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der  
Küche hier  ist eine Arbeitserleichterung für das Personal“   x Rechtsgrundlage 

Kreuztabelle 

  Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal 

  Ja Nein Keine Meinung Gesamt

Freiwillig 109 (87,2 %) 8 (6,4%) 8 (6,4%) 125 

BGB(Betreuung),Patient kommt 

freiwillig mit Zustimmung des 

Betreuers 

3 (50%) 0 3 (50%) 6 

BGB(Betreuung) mit 

Gerichtsbeschluß (§§ 

1631b,1846,1906) 

7 (70%) 0 3 (30%) 10 

Rechtsgrundlage 

PsychKG, Unterbringungsgesetz 51 (70,8 %) 6 (8,3%) 15 (20,8%) 72 

Gesamt 170 14 29 213 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
 
 
Tabelle 52: Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test; Rechtsgrundlage  x  Item A3 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df

Asymptotische 

Signifikanz  

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz

 (2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz  

(1-seitig) 

Punkt-

Wahrscheinlich-

Keit 

Chi-Quadrat nach Pearson 19,108a 6 ,004 ,011   

Likelihood-Quotient 18,134 6 ,006 ,005   

Exakter Test nach Fisher 17,360   ,004   

Zusammenhang linear-mit-

linear 

9,353b 1 ,002 ,002 ,001 ,000

Anzahl der gültigen Fälle 213      
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Es waren mit 87,2 % gegenüber 70,8 % bei den zwangsuntergebrachten 

Patienten per PsychKG deutlich mehr freiwillig Untergebrachte der Meinung, 

dass die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche eine 

Arbeitserleichterung für das Personal sei  (Tabelle 51).  

 
Die folgenden Abbildung 4 stellt den signifikanten Zusammenhang zwischen 

den häufigsten Rechtsgrundlagen „freiwillig“ und „PsychKG“ und der oben 

genannten Aussage, dass Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der 

Küche eine Arbeitserleichterung für das Personal sei (Item A3) dar. 

 

 

87,2%
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6,4%
8,3% 6,4%

20,8%
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90,0%
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Rechtsgrundlage (freiwillig / Psych KG)  x 
" Die Videoüberwachung  auf den Stationsfluren und in der Küche hier  ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal "

freiwillig (%) PsychKG, Unterbringungsgesetz(%)  
 

 
Abbildung 4: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation der Rechtsgrundlagen 
„Freiwillig“ und „PsychKG“  zu Item A3 (Tabelle 51) 
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3.6.2  Rechtsgrundlage x Meinung zur Videoüberwachung in 

den Überwachungszimmern  (Item B1-4) 
 

 
In den Tabellen 53-56 sind die Korrelationen der jeweiligen Rechtgrundlage  zur  

Meinung zur Videoüberwachung in den Überwachungszimmern (Item B1-4), 

sowohl in der Anzahl der Fälle als auch in Prozent, dargestellt.   

 

Bei der Berechnung der Signifikanzen mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test zeigt sich, dass die Korrelation der Rechtsgrundlage zu der Aussage 

„die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern ist entwürdigend, 

unmenschlich und eine Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte“ (Item 

B2) statistisch signifikant ist. Das p liegt bei 0,03. Ansonsten ergeben sich in 

den weiteren  Berechnungen der Signifikanzen keine signifikanten Ergebnisse. 

 
Tabelle 53: Kreuztabelle Rechtsgrundlage “Freiwilligkeitserklärung“ x Meinung zur  
Videoüberwachung in den Überwachungszimmern in Häufigkeiten und Prozentverteilung   
(Item B1-4) 

  Rechtsgrundlage 

  Freiwillig 

  Anzahl Anzahl der Spalten (%)

Ja 105 84,0% 

Nein 12 9,6% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier dient meiner 

Sicherheit und der Sicherheit von Besuchern 
Keine Meinung 8 6,4% 

Ja 18 14,4% 

Nein 93 74,4% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist entwürdigend, 

unmenschlich und eine Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 14 11,2% 

Ja 102 81,6% 

Nein 8 6,4% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal 
Keine Meinung 15 12,0% 

Ja 7 5,6% 

Nein 99 79,2% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier verschlimmert 

meine Krankheit (Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 19 15,2% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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In der Tabelle 53 wird die Korrelation der Freiwilligkeitserklärung als 

Rechtsgrundlage (insgesamt 125 Befragte) zu der Haltung zur 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern (Item B1-4)  sowohl in der 

Häufigkeitsverteilung sowie  in der Prozentverteilung dargestellt.   

 

 
Tabelle 54: Kreuztabelle Rechtsgrundlage “PsychKG,Unterbringungsgesetz“ x Meinung zur 
Videoüberwachung in den Überwachungszimmern in Häufigkeiten und Prozentverteilung 
 (Item B1-4) 

  Rechtsgrundlage 

  PsychKG, Unterbringungsgesetz 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 56 77,8% 

Nein 7 9,7% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier dient meiner 

Sicherheit und der Sicherheit von Besuchern
Keine Meinung 9 12,5% 

Ja 5 6,9% 

Nein 50 69,4% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist 

entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 17 23,6% 

Ja 49 68,1% 

Nein 7 9,7% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal 
Keine Meinung 16 22,2% 

Ja 3 4,2% 

Nein 49 68,1% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier verschlimmert 

meine Krankheit (Ängste, Misstrauen, Wahn)
Keine Meinung 20 27,8% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 

 
In der Tabelle 54 wird die Korrelation der Zwangsunterbringung per PsychKG/ 

Unterbringungsgesetz als Rechtsgrundlage (insgesamt 72 Befragte) zu der 

Haltung zur Videoüberwachung in den Überwachungszimmern (Item B1-4)  

sowohl in der Häufigkeitsverteilung sowie  in der Prozentverteilung dargestellt.   
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In der folgenden Tabelle 55 ist die Korrelation von der freiwilligen  

Unterbringung nach Betreuungsrecht als Rechtsgrundlage und der Meinung zur 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern (Item B1-4) sowohl in der 

Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung dargestellt.  

 

Jedoch handelt es sich dabei nur um 6 befragte Personen, die zu dieser 

Gruppe gehören,  so dass die Ergebnisse nicht repräsentativ sind. 

 

 

 
Tabelle 55: Kreuztabelle Rechtsgrundlage “BGB(Betreuung), Patient kommt freiwillig mit 
Zustimmung des Betreuers“ x Meinung zur Videoüberwachung in den Überwachungszimmern 
in Häufigkeiten und Prozentverteilung  (Item B1-4) 

  Rechtsgrundlage 

  BGB(Betreuung),Patient kommt freiwillig mit 

Zustimmung des Betreuers 

  
Anzahl 

Anzahl der Spalten 

(%) 

Ja 5 83,3% 

Nein 0 ,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier dient meiner 

Sicherheit und der Sicherheit von 

Besuchern 
Keine Meinung 1 16,7% 

Ja 0 ,0% 

Nein 6 100,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist 

entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 0 ,0% 

Ja 3 50,0% 

Nein 0 ,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal 
Keine Meinung 3 50,0% 

Ja 0 ,0% 

Nein 6 100,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier verschlimmert 

meine Krankheit (Ängste, Misstrauen, 

Wahn) 
Keine Meinung 0 ,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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In Tabelle 56 kommt die Korrelation von der Unterbringung nach 

Betreuungsrecht mit Gerichtsbeschluss als Rechtsgrundlage und der Meinung 

zur Videoüberwachung in den Überwachungszimmern (Item B1-4) sowohl in 

der Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung zur Darstellung.  

 

Auch hier handelt es sich um eine kleine Gruppe von 10 befragten Personen, 

die zu dieser Gruppe gehören, so dass die Ergebnisse nicht repräsentativ sind. 

 
Tabelle 56: Kreuztabelle Rechtsgrundlage “ BGB(Betreuung) mit Gerichtsbeschluss“  
x Meinung zur Videoüberwachung in den Überwachungszimmern in Häufigkeiten  
und Prozentverteilung (Item B1-4) 

  Rechtsgrundlage 

  BGB(Betreuung) mit 

Gerichtsbeschluss (§§ 

1631b,1846,1906) 

  
Anzahl 

Anzahl der Spalten 

(%) 

Ja 8 80,0% 

Nein 1 10,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier dient 

meiner Sicherheit und der Sicherheit 

von Besuchern 
Keine Meinung 1 10,0% 

Ja 3 30,0% 

Nein 4 40,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist 

entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 3 30,0% 

Ja 7 70,0% 

Nein 1 10,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal 
Keine Meinung 2 20,0% 

Ja 2 20,0% 

Nein 5 50,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

verschlimmert meine Krankheit 

(Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 3 30,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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Bei der Berechnung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test ergeben sich jedoch für die Korrelation zwischen der 
Rechtsgrundlage und der Aussage „die Videoüberwachung in den 
Überwachungszimmern ist entwürdigend, unmenschlich und eine 
Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte“( Item B2) statistisch signifikante 

Werte, wie der Tabelle 58 zu entnehmen ist.  Das p für die exakte Signifikanz 

bei zweiseitiger Prüfung liegt bei 0,030. 
 

 
Tabelle 57: Kreuztabelle (Item B2) „Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern  
ist entwürdigend, unmenschlich und eine Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte“ x 
Rechtsgrundlage 

Kreuztabelle 

  Ja Nein Keine Meinung  

Freiwillig 18  (14,4 %) 93 (74,4) 14 (11,2) 125 

BGB(Betreuung),Patient 

kommt freiwillig mit 

Zustimmung des Betreuers 

0  6 (100 %) 0 6 

BGB(Betreuung) mit 

Gerichtsbeschluss 

 (§§ 1631b,1846,1906) 

3 (30%) 4 ( 40%) 3 (30 %) 10 

Rechtsgrundlage 

PsychKG, 

Unterbringungsgesetz 

5 (6,9 %) 50 (69, 4%) 17 (23,6 %) 72 

Gesamt 26 153 34 213 
Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 

 
Tabelle 58: Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test; Rechtsgrundlage  x Item B2 

Chi-Quadrat-Tests 
 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz  

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

 (1-seitig) 

Punkt-

Wahrscheinlichkeit

Chi-Quadrat nach Pearson 14,305a 6 ,026 ,030   

Likelihood-Quotient 15,323 6 ,018 ,018   

Exakter Test nach Fisher 13,107   ,023   

Zusammenhang linear-mit-linear 6,137b 1 ,013 ,014 ,007 ,002

Anzahl der gültigen Fälle 213      
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Es waren mit 14,4 % gegenüber 6,9 % bei den zwangsuntergebrachten 

Patienten per PsychKG deutlich mehr freiwillig Untergebrachte der Meinung, 

dass Videoüberwachung in den Überwachungszimmern entwürdigend, 

unmenschlich und eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte sei (Tabelle 57).  

 
Die folgende Abbildung 5 stellt den signifikanten Zusammenhang zwischen den 

häufigsten Rechtsgrundlagen „freiwillig“ und „PsychKG“ und der Aussage, dass 

die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern entwürdigend, 

unmenschlich und eine Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte ist“(Item B2) 

dar. 
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Abbildung 5: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation der Rechtsgrundlagen  
„Freiwillig“ und „PsychKG“  zu Item B2 (Tabelle 57)  
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3.6.3 Rechtsgrundlage x Allgemeine Haltung zur Video-

überwachung (Item C1-4) 

 

 
In den Tabellen 59-62 sind die Korrelationen der verschiedenen 

Rechtsgrundlagen zur allgemeinen Haltung zur Videoüberwachung, sowohl in 

der Anzahl der Fälle als auch in Prozent, dargestellt.  Bei der Berechnung der 

Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test ergeben sich bis 

auf die Aussage, dass die Videoüberwachung dem Befragten egal sei (Item C4) 

keine statistisch signifikanten Ergebnisse.  

 
In der Tabelle 59 wird die Korrelation der Freiwilligkeitserklärung als 

Rechtsgrundlage (insgesamt 125 Befragte) zur allgemeinen Haltung zur 

Videoüberwachung (Item C1-4)  sowohl in der Häufigkeitsverteilung sowie  in 

der Prozentverteilung dargestellt.   

 
Tabelle 59: Kreuztabelle Rechtsgrundlage “Freiwilligkeitserklärung“  x Allgemeine  
Haltung zur Videoüberwachung in Häufigkeiten und  Prozentverteilungen (Item C1-4) 

  Rechtsgrundlage 

  Freiwillig 

  Anzahl Anzahl der Spalten (%) 

Ja 9 7,2% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Ich finde 

Videoüberwachung grundsätzlich falsch 
Nicht angekreuzt 116 92,8% 

Ja 60 48,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter bestimmten 

Bedingungen kann Videoüberwachung 

gut sein 

Nicht angekreuzt 65 52,0% 

Ja 53 42,4% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Videoüberwachung 

ist ein modernes Mittel, um Sicherheit zu 

schaffen 

Nicht angekreuzt 72 57,6% 

Ja 19 15,2% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Videoüberwachung 

ist mir egal 
Nicht angekreuzt 106 84,8% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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In der folgenden Tabelle 60 wird die Korrelation der Zwangsunterbringung per 

PsychKG/ Unterbringungsgesetz als Rechtsgrundlage (insgesamt 72 Befragte) 

zu der allgemeinen Haltung zur Videoüberwachung (Item C1-4)  sowohl in der 

Häufigkeitsverteilung sowie  in der Prozentverteilung dargestellt.   

 
 
 
 

 
Tabelle 60: Kreuztabelle Rechtsgrundlage “PsychKG, Unterbringungsgesetz“  
x  Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung  in Häufigkeiten und Prozentverteilungen  
(Item C1-4) 

  Rechtsgrundlage 

  PsychKG, Unterbringungsgesetz 

  Anzahl der Spalten 

(%) Anzahl 

Ja 4 5,6% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Ich finde 

Videoüberwachung grundsätzlich falsch 
68 94,4% Nicht angekreuzt

Ja 42 58,3% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter bestimmten 

Bedingungen kann Videoüberwachung 

gut sein 

Nicht angekreuzt 30 41,7% 

Ja 24 33,3% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Videoüberwachung 

ist ein modernes Mittel, um Sicherheit zu 

schaffen 

Nicht angekreuzt 48 66,7% 

Ja 9 12,5% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Videoüberwachung 

ist mir egal 
Nicht angekreuzt 63 87,5% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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In der folgenden Tabelle 61 ist die Korrelation von der freiwilligen  

Unterbringung nach Betreuungsrecht  als Rechtsgrundlage und der allgemeinen 

Haltung zur Videoüberwachung (Item C1-4) sowohl in der Häufigkeit der Fälle 

als auch in der Prozentverteilung dargestellt.  Jedoch handelt es sich dabei nur 

um 6 befragte Personen, die zu dieser Gruppe gehören, so dass diese 

Ergebnisse nicht repräsentativ sind. 

 

 

 
Tabelle 61: Übersicht Kreuztabelle Rechtsgrundlage “BGB(Betreuung), Patient kommt  
freiwillig mit Zustimmung des Betreuers“ x Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung  
in Häufigkeiten und  Prozentverteilungen  (Item C1-4) 

  Rechtsgrundlage 

  BGB(Betreuung),Patient kommt freiwillig mit 

Zustimmung des Betreuers 

  
Anzahl 

Anzahl der Spalten 

(%) 

Ja 0 ,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Ich finde 

Videoüberwachung grundsätzlich 

falsch 

Nicht 

angekreuzt 

6 100,0% 

Ja 2 33,3% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter bestimmten 

Bedingungen kann Videoüberwachung 

gut sein 

Nicht 

angekreuzt 

4 66,7% 

Ja 4 66,7% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist ein modernes 

Mittel, um Sicherheit zu schaffen 

Nicht 

angekreuzt 

2 33,3% 

Ja 2 33,3% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist mir egal 
Nicht 

angekreuzt 

4 66,7% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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In Tabelle 62 kommt die Korrelation von der Unterbringung nach 

Betreuungsrecht mit Gerichtsbeschluss als Rechtsgrundlage und der 

allgemeinen Haltung zur Videoüberwachung (Item C1-4) sowohl in der 

Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung zur Darstellung.  

 

Auch hier handelt es sich um eine kleine Gruppe von 10 befragten Personen, 

die zu dieser Gruppe gehören, so dass diese Ergebnisse ebenfalls nicht 

repräsentativ sind. 

 
 
 
 
 
Tabelle 62: Kreuztabelle Rechtsgrundlage “ BGB(Betreuung) mit  
Gerichtsbeschluss“ x Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung in Häufigkeiten  
und Prozentverteilungen (Item C1-4) 

  Rechtsgrundlage 

  BGB(Betreuung) mit Gerichtsbeschluss

(§§ 1631b,1846,1906) 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 0 ,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Ich finde 

Videoüberwachung grundsätzlich falsch
Nicht angekreuzt 10 100,0% 

Ja 5 50,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter bestimmten 

Bedingungen kann Videoüberwachung 

gut sein 

Nicht angekreuzt 5 50,0% 

Ja 5 50,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist ein modernes 

Mittel, um Sicherheit zu schaffen 

Nicht angekreuzt 5 50,0% 

Ja 5 50,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist mir egal 
Nicht angekreuzt 5 50,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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Bei der Berechnung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test ergeben sich für die Korrelation zwischen der Rechtsgrundlage und 
der Aussage „die Videoüberwachung ist mir egal“ (Item C4) statistisch 

signifikante Werte, wie der Tabelle 64 zu entnehmen ist.  Das p für die exakte 

Signifikanz bei zweiseitiger Prüfung liegt bei 0,19. 
 

Es waren mit 15,2 % gegenüber 12,5 % bei den zwangsuntergebrachten 

Patienten per PsychKG etwas mehr freiwillig Untergebrachte der Meinung, dass 

die Videoüberwachung Ihnen gleichgültig sei  (Tabelle 63).  

 
Tabelle 63: Kreuztabelle (Item C4) Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung – 
 „ Videoüberwachung ist mir egal“  x Rechtsgrundlage 

Kreuztabelle 

  Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist mir egal 

  Ja Nicht angekreuzt Gesamt 

Freiwillig 19 (15,2 % )    106 (84,8 %) 125 

BGB(Betreuung),Patient kommt freiwillig 

mit Zustimmung des Betreuers 

   2 (33,3 %)         4 (66,7%) 6 

BGB(Betreuung) mit Gerichtsbeschluss  

(§§ 1631b,1846,1906) 

5 (50 %)         5 (50 %) 10 

Rechtsgrundlage 

PsychKG, Unterbringungsgesetz      9 (12,5 %)         63 (87,5 %) 72 

Gesamt 35 178 213 

 

 
Tabelle 64: Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test; Rechtsgrundlage  x Item C4:  

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz  

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz  

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz  

(1-seitig) 

Punkt-

Wahrscheinlich-

keit 

Chi-Quadrat nach Pearson 10,403a 3 ,015 ,019   

Likelihood-Quotient 8,024 3 ,046 ,050   

Exakter Test nach Fisher 8,984   ,021   

Zusammenhang linear-mit-

linear 

,010b 1 ,920 ,949 ,491 ,053

Anzahl der gültigen Fälle 213      
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Die folgenden Abbildungen 6 und 7 stellen den signifikanten Zusammenhang 

zwischen den häufigsten Rechtsgrundlagen „freiwillig“ und „PsychKG“ und der 

oben genannten Aussage, dass Videoüberwachung dem Befragten „egal“ sei 

(Item C4) dar. 

Videoüberwachung ist mir egal    -   Rechtsgrundlage  "freiwillig"

84,80%

15,20%

nicht angekreuzt (%) Aussage angekreuzt ( %)

freiwillig

 
Abbildung 6: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation der Rechtsgrundlage 
„Freiwillig“ zu Item C4 (Tabelle 63)  
 
 

Videoüberwachung ist mir egal   -   
Rechtsgrundlage "PsychKG, Unterbringungsgesetz"

87,50%

12,50%

nicht angekreuzt (%) Aussage angekreuzt ( %)

PsychKG

 
 
Abbildung 7: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation der Rechtsgrundlage  
„PsychKG“  zu Item C4 (Tabelle 63)  
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3.7.1   Behandlungsanregung durch Polizei/ Ordnungsamt x 

Meinung zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren 

und in der Küche  (Item A1-4) 
 

In der folgenden Tabelle 65 sind die Korrelationen von der 

Behandlungsanregung durch die Polizei oder das Ordnungsamt und der 

Meinung zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche (Item 

A1-4) sowohl in der Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung 

dargestellt. Bei der Gruppe der Patienten, deren Behandlung nicht eigeninitiativ, 

sondern durch Ordnungskräfte angeregt wurde, wurde eine ablehnendere 

Haltung zur Videoüberwachung  erwartet. In der Testung der Signifikanz mittels 

Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test ergeben sich jedoch keine 

signifikanten Werte.  

 
Tabelle 65: Kreuztabelle Behandlungsanregung durch  Polizei/Ordnungsamt  x  Meinung zur 
Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche Häufigkeiten und Prozentverteilung 
(Item A 1-4) 

  Nichtärztliche Empfehlung, 

Behandlungsanregung, -

Polizei, Ordnungsamt 

  Ja 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%)

Ja 39 84,8% 

Nein 3 6,5% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der 

Küche hier dient meiner Sicherheit und der Sicherheit von 

Besuchern 
Keine Meinung 4 8,7% 

Ja 4 8,7% 

Nein 35 76,1% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der 

Küche hier  ist entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 7 15,2% 

Ja 37 80,4% 

Nein 3 6,5% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der 

Küche hier  ist eine Arbeitserleichterung für das Personal 

Keine Meinung 6 13,0% 

Ja 0 ,0% 

Nein 35 76,1% 

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der 

Küche hier  verschlimmert meine Krankheit (Ängste, 

Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 11 23,9% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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3.7.2   Behandlungsanregung durch Polizei/ Ordnungsamt x 

Meinung zur Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern (Item B1-4) 

 

 
In der folgenden Tabelle 66 sind die Korrelationen von der 

Behandlungsanregung durch die Polizei oder das Ordnungsamt und der 

Meinung zur Videoüberwachung in den Überwachungszimmern (Item B1-4) 

sowohl in der Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung dargestellt.  

 

 
Tabelle 66: Kreuztabelle Behandlungsanregung durch Polizei/Ordnungsamt x  Meinung  
zur Videoüberwachung in den Überwachungszimmern in Häufigkeiten und Prozentverteilung 
(Item B 1-4) 

  Nichtärztliche Empfehlung, 

Behandlungsanregung, -

Polizei, Ordnungsamt 

  Ja 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 39 84,8% 

Nein 4 8,7% 

Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern 

hier dient meiner Sicherheit und der Sicherheit von 

Besuchern 
Keine Meinung 3 6,5% 

Ja 5 10,9% 

Nein 34 73,9% 

Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern 

hier ist entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 7 15,2% 

Ja 35 76,1% 

Nein 3 6,5% 

Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern 

hier ist eine Arbeitserleichterung für das Personal 

Keine Meinung 8 17,4% 

Ja 1 2,2% 

Nein 34 73,9% 

Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern 

hier verschlimmert meine Krankheit (Ängste, 

Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 11 23,9% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung   
 

In der Testung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-

Test ergeben sich jedoch auch hier  keine signifikanten Werte.  
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3.7.3     Behandlungsanregung durch Polizei/Ordnungsamt  x 

 Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung  (Item C1-4) 

 

 
In der Tabelle 67  sind die Korrelationen von der Behandlungsanregung durch 

die Polizei oder das Ordnungsamt und der allgemeinen Haltung zur 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern (Item B1-4) sowohl in der 

Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung dargestellt.  

 

Bei der Berechnung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test ergeben sich bis auf die Aussage, dass  die Videoüberwachung 

unter bestimmten Bedingungen Videoüberwachung gut sein kann (Item 

C2)  keine statistisch signifikanten Ergebnisse.  

 
 
 
Tabelle 67: Kreuztabelle Behandlungsanregung durch Polizei/Ordnungsamt x Allgemeine 
Haltung zur Videoüberwachung in Häufigkeiten und Prozentverteilung  (Item C1-4) 

  Nichtärztliche Empfehlung, 

Behandlungsanregung, -Polizei, Ordnungsamt

  Ja 

  Anzahl Anzahl der Spalten (%)

Ja 1 2,2%Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Ich finde 

Videoüberwachung grundsätzlich falsch
Nicht angekreuzt 45 97,8%

Ja 32 69,6%Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter bestimmten 

Bedingungen kann Videoüberwachung 

gut sein 

Nicht angekreuzt 14 30,4%

Ja 16 34,8%Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist ein modernes 

Mittel, um Sicherheit zu schaffen 

Nicht angekreuzt 30 65,2%

Ja 5 10,9%Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist mir egal 
Nicht angekreuzt 41 89,1%

Häufigkeiten und Prozentverteilungen   
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Bei der Berechnung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test ergeben sich für die Korrelation zwischen der Rechtsgrundlage und 

der Aussage „unter bestimmten Bedingungen kann Videoüberwachung gut 

sein“ (Item C2) statistisch signifikante Werte, wie der Tabelle 69 zu entnehmen 

ist.  Das p für die exakte Signifikanz bei zweiseitiger Prüfung liegt bei 0,007. 

Es waren 69,6 % der Befragten, die durch Ordnungskräfte fremdeingewiesen 

wurden, der Meinung, dass die Videoüberwachung unter bestimmten 

Umständen gut sein kann. Dagegen waren es nur 46,1 % der Befragten, die 

nicht fremdeingewiesen wurden. Meistens handelte es sich dabei um Patienten, 

die ihre Behandlung selber anregten.  (Tabelle 68).  

 
Tabelle 68: Kreuztabelle (Item C2) „Unter bestimmten Bedingungen kann Videoüberwachung 
gut sein“  x Behandlungsanregung, -Polizei, Ordnungsamt in Häufigkeits- und 
Prozentverteilung. 

Kreuztabelle 

  Nichtärztliche Empfehlung, 

Behandlungsanregung, -Polizei, 

Ordnungsamt 

  Ja Nein Gesamt

Ja 32 (69,6%) 77 (46,1%) 109 Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter bestimmten 

Bedingungen kann Videoüberwachung 

gut sein 

Nicht angekreuzt 14 (30,4%) 90 (53,9%) 104 

Gesamt 46 167 213 

 
 
Tabelle 69: Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test; Behandlungsanregung durch die 
Polizei,Ordnungsamt x  Item C2 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df

Asymptotische 

Signifikanz  

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

(1-seitig) 

Punkt-

Wahrschein-

lichkeit 

Chi-Quadrat nach Pearson 7,942a 1 ,005 ,007 ,004  

Kontinuitätskorrekturb 7,031 1 ,008    

Likelihood-Quotient 8,131 1 ,004 ,007 ,004  

Exakter Test nach Fisher    ,007 ,004  

Zusammenhang linear-mit-linear 7,905c 1 ,005 ,007 ,004 ,002

Anzahl der gültigen Fälle 213      
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Die folgenden Abbildungen 8 und 9 stellen den signifikanten Zusammenhang 

zwischen der Behandlungsanregung durch Polizei oder Ordnungsamt und der 

oben genannten Aussage, dass „Videoüberwachung unter bestimmten 

Umständen gut sein kann“  (Item C2) dar. 

Unter bestimmten Bedingungen kann Videoüberwachung gut sein x 
Behandlungsanregung, -Polizei, Ordnungsamt

69,60%

30,40%

ja nicht angekreuzt
 

Abbildung 8: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation der Einweisung durch die  
Polizei zu Item C2 (Tabelle 68)  
 

Unter bestimmten bedingungen kann Videoüberwachung gut sein  x 
Behandlungsanregung, - nicht durch Polizei, Ordnungsamt

46,10%

53,90%

ja nicht angekreuzt
 

Abbildung 9: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation der Einweisung nicht durch 
die Polizei zu Item C2 (Tabelle 68) 
 

 102



3.8.1   Behandlungsanregung durch den Patienten selbst x 

Meinung zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren 

und in der Küche  (Item A1-4) 
 

 

In der folgenden Tabelle 70 sind die Korrelationen von der 

Behandlungsanregung durch den Patienten selbst und der Meinung zur 

Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche (Item A1-4) sowohl 

in der Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung dargestellt.  

 

Bei der Gruppe der befragten Patienten, die ihre Behandlung selber anregten, 

wurde eine akzeptierende Haltung zur Videoüberwachung erwartet.  

 
Tabelle 70: Kreuztabelle Behandlungsanregung durch den Patienten selbst x Meinung  
zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche in Häufigkeiten und  
Prozentverteilung  (Item A 1-4) 

  Nichtärztliche Empfehlung, 

Behandlungsanregung, -Patient selbst

  Ja 

  
Anzahl 

Anzahl der Spalten 

(%) 

Ja 56 84,8%

Nein 4 6,1%

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren 

und in der Küche hier dient meiner Sicherheit 

und der Sicherheit von Besuchern 
Keine Meinung 6 9,1%

Ja 8 12,1%

Nein 49 74,2%

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren 

und in der Küche hier  ist entwürdigend, 

unmenschlich und eine Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 
Keine Meinung 9 13,6%

Ja 61 92,4%

Nein 3 4,5%

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren 

und in der Küche hier  ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal 
Keine Meinung 2 3,0%

Ja 4 6,1%

Nein 51 77,3%

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren 

und in der Küche hier  verschlimmert meine 

Krankheit (Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 11 16,7%

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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Bei der Berechnung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test ergeben sich jedoch bis auf die Korrelation zwischen der 

Behandlungsanregung durch den Patienten selbst und der Aussage „die 

Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche hier ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal“  (Tabelle 72) statistisch keine 

weiteren signifikante Werte . Das p liegt in Tabelle 72 für die exakte Signifikanz 

bei zweiseitiger Prüfung bei 0,005.  

 

 
Tabelle 71: Kreuztabelle (Item A3) „Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der 
Küche hier ist eine Arbeitserleichterung für das Personal“ x Behandlungsanregung, -Patient 
selbst 

Kreuztabelle 

  Nichtärztliche Empfehlung, 

Behandlungsanregung, -Patient selbst 

  Ja Nein Gesamt 

Ja 61 (92,4 %) 109 (74,4%) 170 

Nein 3 (4,5 %) 11 (7,5%) 14 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche 

hier  ist eine Arbeitserleichterung 

für das Personal 
Keine Meinung 2 (3,0%) 27 (18,4 %) 29 

Gesamt 66 147 213 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 

 
Tabelle 72: Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test; Behandlungsanregung, -Patient selbst 
x Item A3 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz  

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz  

(1-seitig) 

Punkt-

Wahrschein-

lichkeit 

Chi-Quadrat nach Pearson 10,373a 2 ,006 ,005   

Likelihood-Quotient 12,654 2 ,002 ,002   

Exakter Test nach Fisher 11,427   ,002   

Zusammenhang linear-mit-

linear 

10,325b 1 ,001 ,001 ,000 ,000

Anzahl der gültigen Fälle 213      
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Es waren 92,4% der Patienten, die ihre Behandlung selber anregten, der 

Meinung, dass die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche 

eine Arbeitserleichterung für das Personal sei. Dagegen schlossen sich dieser 

Meinung nur 74,4 % der Befragten, die ihre Behandlung nicht selber anregten, 

an.   4,5% der Patienten, die ihre Behandlung selber anregten, verneinten diese 

Aussage und 3,0 % enthielten sich einer Meinung. Dagegen verneinten 7,5 %  

der Befragten, die ihre Behandlung nicht selber anregten, diese Aussage und 

18,4 % enthielten sich einer Meinung  (Tabelle 71).  

 
Die folgende Abbildung 10 stellt den signifikanten Zusammenhang zwischen 

der Behandlungsanregung durch den Patienten selbst und der oben genannten 

Aussage, dass Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche eine 

Arbeitserleichterung für das Personal sei (Item A3), dar. 

 

 

92,4%

74,4%

4,5%
7,5%

3,0%

18,4%

,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

ja nein keine Meinung

Behandlungsanregung durch den Patienten selbst  x 
 " Die Videoüberwachung  auf den Stationsfluren und in der Küche hier  ist 

eine Arbeitserleichterung für das Personal "

durch den Patienten selbst (%)  nicht durch den Patienten selbst (%)  
 
Abbildung 10: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation der Einweisung durch den 
Patienten selbst  zu Item A3 (Tabelle 71)  
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3.8.2   Behandlungsanregung durch den Patienten selbst  x 

Meinung zur Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern   (Item B1-4) 

 

 
In der folgenden Tabelle 73 sind die Korrelationen von der 

Behandlungsanregung durch den Patienten selbst und der Meinung zur 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern (Item B 1-4) sowohl in der 

Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung dargestellt.  

 

 
Tabelle 73: Kreuztabelle Behandlungsanregung durch den Patienten selbst x Meinung  
zur Videoüberwachung in den Überwachungszimmern in Häufigkeiten und Prozentverteilung  
(Item B 1-4) 

 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 

  Nichtärztliche Empfehlung, 

Behandlungsanregung, -Patient selbst 

  Ja 

  
Anzahl 

Anzahl der Spalten 

(%) 

Ja 54 

 

 

81,8% 

Nein 8 12,1% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier dient 

meiner Sicherheit und der Sicherheit 

von Besuchern 
Keine Meinung 4 6,1% 

Ja 14 21,2% 

Nein 45 68,2% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist 

entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 7 10,6% 

Ja 56 84,8% 

Nein 4 6,1% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal 
Keine Meinung 6 9,1% 

Ja 5 7,6% 

Nein 49 74,2% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

verschlimmert meine Krankheit 

(Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 12 18,2% 

 106



Bei der Berechnung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test ergeben sich jedoch bis auf die Korrelation zwischen der 

Behandlungsanregung durch den Patienten selbst und der Aussage „Die 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern ist hier entwürdigend, 

unmenschlich und eine Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte“  (Tabelle 

75) statistisch keine weiteren statistisch signifikante Werte. Das p für die exakte 

Signifikanz bei zweiseitiger Prüfung liegt in Tabelle 75 bei 0,015.  

 
Tabelle 74: Kreuztabelle (Item B2)  „Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern  
hier ist entwürdigend, unmenschlich und eine Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte“  
x Behandlungsanregung, -Patient selbst 

Kreuztabelle 

 

  Nichtärztliche Empfehlung, 

Behandlungsanregung, -Patient selbst 

  Ja Nein Gesamt 

Ja 14 (21,2%) 12 (8,2%) 26 

Nein 45 (68,2%) 108 (73,5%) 153 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist 

entwürdigend, unmenschlich und 

eine Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 7 (10,6%) 27 (18,4%) 34 

Gesamt 66 147 213 
Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 

 
Tabelle 75: Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test; Behandlungsanregung,-Patient selbst x 
Item B2 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotisch

e Signifikanz 

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz  

(1-seitig) 

Punkt-

Wahrscheinlich-

keit 

Chi-Quadrat nach Pearson 8,250a 2 ,016 ,015   

Likelihood-Quotient 7,851 2 ,020 ,022   

Exakter Test nach Fisher 7,749   ,020   

Zusammenhang linear-mit-

linear 

7,005b 1 ,008 ,011 ,006 ,003

Anzahl der gültigen Fälle 213      
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21,2 % der Patienten, die ihre Behandlung selber anregten, waren der Meinung, 

dass die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern entwürdigend, 

unmenschlich und eine Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte sei. Dagegen 

schlossen sich dieser Meinung nur 8,2 % der Befragten, die ihre Behandlung 

nicht selber anregten, an. 68,2 % der Patienten, die ihre Behandlung selber 

anregten, verneinten diese Aussage und 10,6 % enthielten sich einer Meinung. 

Dagegen verneinten 73,5 %  der Befragten, die ihre Behandlung nicht selber 

anregten, diese Aussage und 18,4 % enthielten sich einer Meinung  (Tabelle 

74).  

 

 
Die folgende Abbildung 11 stellt den signifikanten Zusammenhang zwischen 

der Behandlungsanregung durch den Patienten selbst und der Aussage, dass 

die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern entwürdigend, 

unmenschlich und eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte seien (Item B2),  

dar. 

 

21,2%

8,2%

68,2%
73,5%

10,6%
18,4%

%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ja nein keine Meinung

Behandlungsanregung     x  
"Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern ist entwürdigend, 

unmenschlich und eine Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte“   

durch den Patienten selbst  (%) nicht durch den Patienten selbst (%)  
 

Abbildung 11: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation der   
Behandlungsanregung durch den Patienten selbst  zu Item B2 (Tabelle 74)  
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3.8.3   Behandlungsanregung durch den Patienten selbst x 

Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung (Item C1-4) 
 
 
In der folgenden Tabelle 76 sind die Korrelationen von der 

Behandlungsanregung durch den Patienten selbst und der allgemeinen Haltung 

zur Videoüberwachung (Item C1-4) sowohl in der Häufigkeit der Fälle als auch 

in der Prozentverteilung dargestellt.  

Bei der Berechnung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s 

Exakt-Test ergeben sich jedoch bis auf die Korrelation zwischen der 

Behandlungsanregung durch den Patienten selbst und der Aussage „die 

Videoüberwachung kann unter bestimmten Bedingungen gut sein“  (Tabelle 78; 

p für die exakte Signifikanz bei zweiseitiger Prüfung liegt bei 0,005) statistisch 

keine weiteren signifikante Werte.  
 
Tabelle 76: Kreuztabelle Behandlungsanregung durch den Patienten selbst x Allgemeine 
Haltung zur Videoüberwachung in Häufigkeiten und Prozentverteilung  (Item C1-4) 

  Nichtärztliche Empfehlung, 

Behandlungsanregung, -Patient selbst 

  Ja 

  
Anzahl 

Anzahl der Spalten 

(%) 

Ja 7 10,6% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Ich finde 

Videoüberwachung grundsätzlich falsch
Nicht angekreuzt 59 89,4% 

Ja 24 36,4% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter bestimmten 

Bedingungen kann Videoüberwachung 

gut sein 

Nicht angekreuzt 42 63,6% 

Ja 31 47,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist ein modernes 

Mittel, um Sicherheit zu schaffen 

Nicht angekreuzt 35 53,0% 

Ja 13 19,7% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist mir egal 
Nicht angekreuzt 53 80,3% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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Es waren nur 36,4 % der Befragten, die ihre Behandlung selber anregten, der 

Meinung, dass die Videoüberwachung unter bestimmten Umständen gut sein 

kann. Dagegen waren es 57,8% der Befragten, die durch Ordnungskräfte 

fremdeingewiesen wurden (Tabelle 77).  

 
 
 
Tabelle 77: Kreuztabelle (Item C2) „Unter bestimmten Bedingungen kann Videoüberwachung  
gut sein“ x Behandlungsanregung, -Patient selbst 

Kreuztabelle 

 

  Nichtärztliche Empfehlung, 

Behandlungsanregung, -Patient selbst 

  Ja Nein Gesamt 

Ja 24 (36,4%) 85 (57,8%) 109 Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter 

bestimmten Bedingungen kann 

Videoüberwachung gut sein 

Nicht 

angekreuzt 

42 (63,6%) 62 (42,2%) 104 

Gesamt 66 147 213 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 

 

 
Tabelle 78: Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test; Behandlungsanregung, -Patient selbst   
x Item C2 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz  

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz  

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz  

(1-seitig) 

Punkt-

Wahrschein-

lichkeit 

Chi-Quadrat nach Pearson 8,395a 1 ,004 ,005 ,003  

Kontinuitätskorrekturb 7,558 1 ,006    

Likelihood-Quotient 8,468 1 ,004 ,005 ,003  

Exakter Test nach Fisher    ,005 ,003  

Zusammenhang linear-mit-

linear 

8,356c 1 ,004 ,005 ,003 ,002

Anzahl der gültigen Fälle 213      
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Die folgenden Abbildungen 12 und 13 stellen den signifikanten Zusammenhang 

zwischen der Behandlungsanregung durch den Patienten selbst und der oben 

genannten Aussage, dass „Videoüberwachung unter bestimmten Umständen 

gut sein kann“  (Item C2) dar. 

 

Unter bestimmten bedingungen kann Videoüberwachung gut sein  x 
Behandlungsanregung durch den Patienten selbst

36,40%

63,60%

ja nicht angekreuzt  
Abbildung 12: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation der Behandlungsanregung  
durch den Patienten zu Item C2 (Tabelle 77)  
 

Unter bestimmtem Bedingungen kann Videoüberwachung gut sein x 
Behandlungsanregung nicht durch den Patienten selbst

57,80%

42,20%

ja nicht angkreuzt
 

Abbildung 13: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation der Behandlungsanregung   
nicht durch den Patienten zu Item C2 (Tabelle 77)  
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3.9.1 Fixierung / Isolierung  x Meinung zur Videoüberwachung 

auf den Stationsfluren und in der Küche  (Item A1-4) 

 

 
In der folgenden Tabelle 79 sind die Korrelationen von der Patientenerfahrung 

mit Fixierungs- oder Isolierungsmaßnahmen und der Meinung zur 

Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche (Item A1-4) sowohl 

in der Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung dargestellt.  Bei der 

Gruppe der Patienten, die fixiert oder isoliert wurden, wurde eine ablehnendere 

Haltung erwartet.  

 
Tabelle 79: Kreuztabelle Fixierung/Isolierung  x  Meinung zur Videoüberwachung auf den 
Stationsfluren und in der Küche in Häufigkeiten und Prozentverteilung (Item A 1-4) 

  Fixierungen, Isolierungen 

  Keine Einmal 

  
Anzahl

Anzahl der 

Spalten (%) Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%)

Ja 118 85,5% 58 77,3% 

Nein 6 4,3% 6 8,0% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier 

dient meiner Sicherheit und der 

Sicherheit von Besuchern 
Keine Meinung 14 10,1% 11 14,7% 

Ja 16 11,6% 8 10,7% 

Nein 102 73,9% 55 73,3% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist 

entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 20 14,5% 12 16,0% 

Ja 119 86,2% 51 68,0% 

Nein 5 3,6% 9 12,0% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist 

eine Arbeitserleichterung für das 

Personal 
Keine Meinung 14 10,1% 15 20,0% 

Ja 6 4,3% 7 9,3% 

Nein 103 74,6% 53 70,7% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  

verschlimmert meine Krankheit 

(Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 29 21,0% 15 20,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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In der Testung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-

Test ergeben sich jedoch nur für die Aussage „die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier ist eine Arbeitserleichterung für das 

Personal“ statistisch signifikante Werte (Tabelle 81).  

Das p für die exakte Signifikanz bei zweiseitiger Prüfung liegt dort bei 0,004. 

 
 
 
Tabelle 80: Kreuztabelle (Item A3) „Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in  
der Küche hier ist eine Arbeitserleichterung für das Personal“ x Fixierungen, Isolierungen 

Kreuztabelle 

 

  Fixierungen, Isolierungen 

  
Keine 

Einmal / 

Mehrmals Gesamt 

Ja 119 (86,7%) 51 (68%) 170 

Nein 5 (3,6 %) 9 (12%) 14 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche 

hier  ist eine Arbeitserleichterung 

für das Personal 
Keine Meinung 14 (10,1%) 15( 20%) 29 

Gesamt 138 75 213 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 

 

 

 
Tabelle 81: Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test; Fixierung / Isolierung  x  Item A3 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz  

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

 (1-seitig) 

Punkt-

Wahrschein-

lichkeit 

Chi-Quadrat nach Pearson 10,678a 2 ,005 ,004   

Likelihood-Quotient 10,254 2 ,006 ,008   

Exakter Test nach Fisher 10,326   ,005   

Zusammenhang linear-

mit-linear 

7,691b 1 ,006 ,006 ,004 ,002

Anzahl der gültigen Fälle 213      
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Es waren 86,7% der Patienten, die während ihrer Behandlung nicht fixiert oder 

isoliert werden mussten, der Meinung, dass die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche eine Arbeitserleichterung für das Personal sei. 

Dagegen schlossen sich dieser Meinung nur 68 % der Befragten, die fixiert oder 

isoliert wurden, an.  3,6% der Patienten, die nicht fixiert oder isoliert wurden, 

verneinten diese Aussage und 10,1 % enthielten sich einer Meinung. Dagegen 

verneinten 12 % der Befragten, die während ihrer Behandlung fixiert oder 

isoliert wurden diese Aussage und 20,0 % enthielten sich einer Meinung  

(Tabelle 80).  

 

Die folgende Abbildung 14 stellt den signifikanten Zusammenhang zwischen 

den Patientenerfahrungen mit Fixierungs- oder Isolierungsmaßnahmen und der 

Aussage, dass Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche eine 

Arbeitserleichterung für das Personal sei (Item A3) dar. 

 

 

86,7%

68,0%

3,6%
12,0% 10,1%

20,0%

%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ja nein keine Meinung

Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche 
hier  ist eine Arbeitserleichterung für das Personal  x 

Fixierungen, Isolierungen 

keine (%) einmal / mehrmals (%)  
 
Abbildung 14: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation von Item A3 
zu Fixierung/Isolierung  (Tabelle 80)  
 

 114



3.9.2 Fixierung / Isolierung  x Meinung zur Videoüberwachung 

in den Überwachungszimmern (Item B1-4) 
 
 
 
In der folgenden Tabelle 82 sind die Korrelationen von der Patientenerfahrung 

mit Fixierungs- oder Isolierungsmaßnahmen und der Meinung zur 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern (Item B1-4) sowohl in der 

Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung dargestellt.  Auch hier 

wurde erwartet, dass die Patienten, die während ihrer Behandlung fixiert oder 

isoliert wurden, ablehnender antworten.  

 
 
Tabelle 82: Kreuztabelle Fixierung / Isolierung  x  Meinung zur Videoüberwachung  
in den Überwachungszimmern in Häufigkeiten und Prozentverteilung (Item B 1-4) 

  Fixierungen, Isolierungen 

  Keine Einmal 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 117 84,8% 57 76,0% 

Nein 12 8,7% 8 10,7% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

dient meiner Sicherheit und 

der Sicherheit von Besuchern 
Keine Meinung 9 6,5% 10 13,3% 

Ja 20 14,5% 6 8,0% 

Nein 98 71,0% 55 73,3% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

ist entwürdigend, 

unmenschlich und eine 

Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 20 14,5% 14 18,7% 

Ja 112 81,2% 49 65,3% 

Nein 5 3,6% 11 14,7% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

ist eine Arbeitserleichterung 

für das Personal 
Keine Meinung 21 15,2% 15 20,0% 

Ja 7 5,1% 5 6,7% 

Nein 106 76,8% 53 70,7% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

verschlimmert meine 

Krankheit (Ängste, 

Misstrauen, Wahn) 

Keine Meinung 25 18,1% 17 22,7% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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In der Testung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-

Test ergeben sich jedoch nur für die Aussage „die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist eine Arbeitserleichterung für das Personal“ 

statistisch signifikante Werte (Tabelle 84). Das p für die exakte Signifikanz bei 

zweiseitiger Prüfung liegt dabei bei 0,006. 

 
 
 
Tabelle 83: Kreuztabelle (Item B3) „Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern  
hier ist eine Arbeitserleichterung für das Personal“ x Fixierungen, Isolierungen 

Kreuztabelle 

 

  Fixierungen, Isolierungen 

  
Keine 

Einmal / 

Mehrmals Gesamt 

Ja 112 (81,2%) 49 (65,3%) 161 

Nein 5 (3,6%)  11 (14,7%) 16 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist 

eine Arbeitserleichterung für 

das Personal 
Keine Meinung   21 (15,2) %        15 (20%) 36 

Gesamt 138 75 213 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 

 

 
Tabelle 84: Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test; Fixierung / Isolierung x Item B3 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz 

 (2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

(1-seitig) 

Punkt-

Wahrschein-

lichkeit 

Chi-Quadrat nach 

Pearson 

10,157a 2 ,006 ,006   

Likelihood-Quotient 9,718 2 ,008 ,009   

Exakter Test nach 

Fisher 

9,701   ,008   

Zusammenhang 

linear-mit-linear 

3,539b 1 ,060 ,061 ,038 ,013

Anzahl der gültigen 

Fälle 

213      
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Es waren 81,2% der Patienten, die während ihrer Behandlung nicht fixiert oder 

isoliert werden mussten, der Meinung, dass die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche eine Arbeitserleichterung für das Personal sei. 

Dagegen schlossen sich dieser Meinung nur 65,3 % der Befragten, die fixiert 

oder isoliert wurden, an. 3,6% der Patienten, die nicht fixiert oder isoliert 

wurden, verneinten diese Aussage und 15,2 % enthielten sich einer Meinung. 

Dagegen verneinten 14,7 % der Befragten, die während ihrer Behandlung fixiert 

oder isoliert wurden, diese Aussage und 20,0 % enthielten sich einer Meinung  

(Tabelle 83).  

 

Die folgende Abbildung 15 stellt den signifikanten Zusammenhang zwischen 

den Patientenerfahrungen mit Fixierungs- oder Isolierungsmaßnahmen und der 

Aussage, dass Videoüberwachung in den Überwachungszimmern eine 

Arbeitserleichterung für das Personal sei (Item B3), dar. 
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Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern hier ist 
eine Arbeitserleichterung für das Personal  x 

Fixierungen, Isolierungen 

keine (%) einmal / mehrmals (%)  
 
Abbildung 15: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation von Item B3 zu  
Fixierung/Isolierung (Tabelle 83)  
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3.9.3   Fixierung / Isolierung x Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung (Item C1-4) 
 

 

In der folgenden Tabelle 85 sind die Korrelationen von der Patientenerfahrung 

mit Fixierungs- oder Isolierungsmaßnahmen und der allgemeinen Haltung zur 

Videoüberwachung (Item C1-4) sowohl in der Häufigkeit der Fälle als auch in 

der Prozentverteilung dargestellt.   

 
Tabelle 85: Kreuztabelle Fixierung/Isolierung x Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung  
in Häufigkeiten und Prozentverteilung (Item C1-4) 

  Fixierungen, Isolierungen 

  Keine Einmal / Mehrmals 

  
Anzahl

Anzahl der 

Spalten (%) Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 8 5,8% 5 6,7% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Ich finde 

Videoüberwachung 

grundsätzlich falsch 

Nicht angekreuzt 130 94,2% 70 93,3% 

Ja 68 49,3% 41 54,7% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter 

bestimmten Bedingungen 

kann Videoüberwachung gut 

sein 

Nicht angekreuzt 70 50,7% 34 45,3% 

Ja 61 44,2% 25 33,3% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist ein 

modernes Mittel, um 

Sicherheit zu schaffen 

Nicht angekreuzt 77 55,8% 50 66,7% 

Ja 27 19,6% 8 10,7% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist mir 

egal 

Nicht angekreuzt 111 80,4% 67 89,3% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 

 
In der Testung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-

Test ergeben sich jedoch keine  statistisch signifikanten Werte. 
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3.10.1 Krankheitssymptom “Wahn“ x Meinung zur 

Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der 

Küche  (Item A1-4) 

 
In der folgenden Tabelle 86 sind die Korrelationen von dem Krankheitssymptom 

„Wahn“  und der Meinung zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in 

der Küche (Item A1-4) sowohl in der Häufigkeit der Fälle als auch in der 

Prozentverteilung dargestellt.  

 
Tabelle 86: Kreuztabelle Krankheitssymptom “Wahn“ x Meinung zur Videoüberwachung auf den 
Stationsfluren und in der Küche in Häufigkeiten und Prozentverteilung (Item A 1-4) 

  Wahn 

  "kein Wahn" "Wahn vorhanden" 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 142 84,5% 34 75,6%

Nein 10 6,0% 2 4,4%

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche 

hier dient meiner Sicherheit und 

der Sicherheit von Besuchern 
Keine Meinung 16 9,5% 9 20,0%

Ja 19 11,3% 5 11,1%

Nein 124 73,8% 33 73,3%

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche 

hier  ist entwürdigend, 

unmenschlich und eine Verletzung 

meiner Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 25 14,9% 7 15,6%

Ja 138 82,1% 32 71,1%

Nein 10 6,0% 4 8,9%

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche 

hier  ist eine Arbeitserleichterung 

für das Personal 
Keine Meinung 20 11,9% 9 20,0%

Ja 10 6,0% 3 6,7%

Nein 125 74,4% 31 68,9%

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche 

hier  verschlimmert meine 

Krankheit (Ängste, Misstrauen, 

Wahn) 

Keine Meinung 33 19,6% 11 24,4%

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
 

In der Testung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-

Test ergeben sich jedoch keine  statistisch signifikanten Werte. 
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3.10.2 Krankheitssymptom “Wahn“ x Meinung zur 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern  (Item 

B1-4) 
 
 
 
In der folgenden Tabelle 87 sind die Korrelationen von dem Krankheitssymptom 

„Wahn“ und der Meinung zur Videoüberwachung in den Überwachungszimmern 

(Item B1-4) sowohl in der Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung 

dargestellt.  

 
Tabelle 87: Kreuztabelle Krankheitssymptom “Wahn“ x  Meinung zur Videoüberwachung in  
den Überwachungszimmern in Häufigkeiten und Prozentverteilungen (Item B 1-4) 

  Wahn 

  "kein Wahn" "Wahn vorhanden" 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%)

Ja 138 82,1% 36 80,0% 

Nein 17 10,1% 3 6,7% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier dient 

meiner Sicherheit und der Sicherheit 

von Besuchern 
Keine Meinung 13 7,7% 6 13,3% 

Ja 19 11,3% 7 15,6% 

Nein 122 72,6% 31 68,9% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist 

entwürdigend, unmenschlich und 

eine Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 27 16,1% 7 15,6% 

Ja 130 77,4% 31 68,9% 

Nein 13 7,7% 3 6,7% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal
Keine Meinung 25 14,9% 11 24,4% 

Ja 8 4,8% 4 8,9% 

Nein 127 75,6% 32 71,1% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

verschlimmert meine Krankheit 

(Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine Meinung 33 19,6% 9 20,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
 
 
In der Testung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-

Test ergeben sich jedoch keine statistisch signifikanten Werte. 
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3.10.3 Krankheitssymptom “Wahn“ x Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung  (Item C1-4) 

 
 
In der folgenden Tabelle 88 sind die Korrelationen von dem Krankheitssymptom 

„Wahn“ und der allgemeinen Haltung zur Videoüberwachung (Item C1-4) 

sowohl in der Häufigkeit der Fälle als auch in der Prozentverteilung dargestellt.  

 
 
Tabelle 88: Kreuztabelle Krankheitssymptom “Wahn“ x Allgemeine Haltung  
zur Videoüberwachung in Häufigkeiten und Prozentverteilung  (Item C1-4) 

  Wahn 

  "kein Wahn" "Wahn vorhanden" 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 10 6,0% 3 6,7% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Ich finde 

Videoüberwachung 

grundsätzlich falsch 

Nicht angekreuzt 158 94,0% 42 93,3% 

Ja 88 52,4% 21 46,7% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter 

bestimmten Bedingungen 

kann Videoüberwachung gut 

sein 

Nicht angekreuzt 80 47,6% 24 53,3% 

Ja 68 40,5% 18 40,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist ein 

modernes Mittel, um 

Sicherheit zu schaffen 

Nicht angekreuzt 100 59,5% 27 60,0% 

Ja 26 15,5% 9 20,0% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist mir 

egal 

Nicht angekreuzt 142 84,5% 36 80,0% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung  
 
 
 
In der Testung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-

Test ergeben sich jedoch keine  statistisch signifikanten Werte. 
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3.11.1 Krankheitssymptom “Störung der Krankheitseinsicht“ x 

Meinung zur Videoüberwachung auf den Stationsfluren 

und in der Küche  (Item A1-4) 

 
 
In der folgenden Tabelle 89 sind die Korrelationen von dem Krankheitssymptom 

„Störung der Krankheitseinsicht“  und der Meinung zur Videoüberwachung auf 

den Stationsfluren und in der Küche (Item A1-4) sowohl in der Häufigkeit der 

Fälle als auch in der Prozentverteilung dargestellt.  

 

 
Tabelle 89: Kreuztabelle Krankheitssymptom “Störung der Krankheitseinsicht“ x Meinung zur 
Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche in Häufigkeiten und 
Prozentverteilung (Item A 1-4) 

  Störung der Krankheitseinsicht 

  "keine" "gestörte Krankheitseinsicht" 

  
Anzahl

Anzahl der 

Spalten (%) Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 61 89,7% 115 79,3% 

Nein 1 1,5% 11 7,6% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier 

dient meiner Sicherheit und der 

Sicherheit von Besuchern 
Keine 

Meinung 

6 8,8% 19 13,1% 

Ja 5 7,4% 19 13,1% 

Nein 53 77,9% 104 71,7% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist 

entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine 

Meinung 

10 14,7% 22 15,2% 

Ja 62 91,2% 108 74,5% 

Nein 4 5,9% 10 6,9% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  ist 

eine Arbeitserleichterung für das 

Personal 
Keine 

Meinung 

2 2,9% 27 18,6% 

Ja 3 4,4% 10 6,9% 

Nein 55 80,9% 101 69,7% 

Die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche hier  

verschlimmert meine Krankheit 

(Ängste, Misstrauen, Wahn) 
Keine 

Meinung 

10 14,7% 34 23,4% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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In der Testung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt- 

Test ergeben sich jedoch nur für die Aussage „die Videoüberwachung in den 

auf den Stationsfluren und in der Küche hier ist eine Arbeitserleichterung für  

das Personal“ statistisch signifikante Werte (Tabelle 91). Das p für die exakte  

Signifikanz bei zweiseitiger Prüfung liegt dort in Tabelle 91 bei 0,006. 

 
Tabelle 90: Kreuztabelle (Item A3) „Die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in  
der Küche hier ist eine Arbeitserleichterung für das Personal“ x Krankheitssymptom “Störung  
der Krankheitseinsicht“ 

Kreuztabelle 

  Störung der Krankheitseinsicht 

  
"keine" 

"gestörte 

Krankheitseinsicht" Gesamt 

Ja 62 (91,2 %) 108 (74,5 %) 170 

Nein 4 (5,9 %) 10 (6,9 %) 14 

Die Videoüberwachung auf 

den Stationsfluren und in der 

Küche hier  ist eine 

Arbeitserleichterung für das 

Personal 

Keine Meinung 2 (2,9 %) 27 (18,6 %) 29 

Gesamt 68 145 213 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 

 

 
Tabelle 91: Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test; Krankheitssymptom “Störung der 
Krankheitseinsicht“  x  Item A3 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz 

 (2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

(1-seitig) 

Punkt-

Wahrschein-

lichkeit 

Chi-Quadrat nach 

Pearson 

10,048a 2 ,007 ,006   

Likelihood-Quotient 12,431 2 ,002 ,003   

Exakter Test nach 

Fisher 

11,343   ,002   

Zusammenhang 

linear-mit-linear 

9,734b 1 ,002 ,002 ,001 ,000

Anzahl der gültigen 

Fälle 

213      
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Es waren 91,2% der Patienten, die keine gestörte Krankheitseinsicht aufwiesen, 

der Meinung, dass die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der 

Küche eine Arbeitserleichterung für das Personal sei. Dagegen schlossen sich 

dieser Meinung nur 74,5% der Befragten, die eine gestörte Krankheitseinsicht 

hatten, an.   5,9% der Patienten, die keine gestörte Krankheitseinsicht hatten, 

verneinten diese Aussage und 2,9 % enthielten sich einer Meinung. Dagegen 

verneinten 6,9 % der Befragten, die eine gestörte Krankheitseinsicht hatten 

diese Aussage und 18,6 % enthielten sich einer Meinung  (Tabelle 90).  

 

 

Die folgende Abbildung 16 stellt den signifikanten Zusammenhang zwischen 

dem Symptom „Störung der Krankheitseinsicht“  und der Aussage, dass 

Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche eine 

Arbeitserleichterung für das Personal sei (Item A3), dar. 
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Abbildung 16: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation der Störung der  
Krankheitseinsicht zu Item A3 (Tabelle 90)  
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3.11.2 Krankheitssymptom “Störung der Krankheitseinsicht“  x 

Meinung zur Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern  (Item B1-4) 

 

 
In der folgenden Tabelle 92 sind die Korrelationen von dem Krankheitssymptom 

„Störung der Krankheitseinsicht“  und der Meinung zur Videoüberwachung in 

den Überwachungszimmern (Item B1-4) sowohl in der Häufigkeit der Fälle als 

auch in der Prozentverteilung dargestellt.  

 
Tabelle 92: Kreuztabelle Krankheitssymptom “Störung der Krankheitseinsicht“ x Meinung  
zur Videoüberwachung in den Überwachungszimmern in Häufigkeiten und Prozentverteilung  
(Item B 1-4)  

  Störung der Krankheitseinsicht 

  "keine" "gestörte Krankheitseinsicht" 

  
Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) Anzahl 

Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 61 89,7% 113 77,9% 

Nein 3 4,4% 17 11,7% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

dient meiner Sicherheit und 

der Sicherheit von Besuchern 
Keine Meinung 4 5,9% 15 10,3% 

Ja 11 16,2% 15 10,3% 

Nein 50 73,5% 103 71,0% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

ist entwürdigend, 

unmenschlich und eine 

Verletzung meiner 

Persönlichkeitsrechte 

Keine Meinung 7 10,3% 27 18,6% 

Ja 57 83,8% 104 71,7% 

Nein 7 10,3% 9 6,2% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

ist eine Arbeitserleichterung 

für das Personal 
Keine Meinung 4 5,9% 32 22,1% 

Ja 4 5,9% 8 5,5% 

Nein 55 80,9% 104 71,7% 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier 

verschlimmert meine 

Krankheit (Ängste, 

Misstrauen, Wahn) 

Keine Meinung 9 13,2% 33 22,8% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 
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In der Testung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-

Test ergeben sich jedoch nur für die Aussage „die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist eine Arbeitserleichterung für das Personal“ 

statistisch signifikante Werte (Tabelle 94). In Tabelle 94 lag das p für die exakte 

Signifikanz bei zweiseitiger Prüfung bei 0,009. 

 

 

 
Tabelle 93: Kreuztabelle (Item B3) „Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern  
hier ist eine Arbeitserleichterung für das Personal“ x Krankheitssymptom “Störung der  
Krankheitseinsicht“ 

  Störung der Krankheitseinsicht 

  
"keine" 

"gestörte 

Krankheitseinsicht" Gesamt

Ja 57 (83,8%) 104 (71,7%) 161 

Nein 7 (10,3%) 9 (6,2%) 16 

Die Videoüberwachung in den 

Überwachungszimmern hier ist 

eine Arbeitserleichterung für das 

Personal 
Keine Meinung 4 (5,9 %) 32 (22,1%) 36 

Gesamt 68 145 213 

Häufigkeiten und Prozentverteilung 

 

 

 
Tabelle 94: Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-Test; Krankheitssymptom “Störung der 
Krankheitseinsicht“ x Item B3 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz  

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz 

(1-seitig) 

Punkt-

Wahrschein-

lichkeit 

Chi-Quadrat nach 

Pearson 

9,102a 2 ,011 ,009   

Likelihood-Quotient 10,488 2 ,005 ,007   

Exakter Test nach Fisher 9,949   ,008   

Zusammenhang linear-

mit-linear 

6,350b 1 ,012 ,012 ,006 ,003

Anzahl der gültigen Fälle 213      
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Es waren 83,8% der Patienten, die keine gestörte Krankheitseinsicht aufwiesen, 

der Meinung, dass die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern eine 

Arbeitserleichterung für das Personal sei. Dagegen schlossen sich dieser 

Meinung nur 71,7 % der Befragten, die eine gestörte Krankheitseinsicht hatten, 

an. 10,3 % der Patienten, die keine gestörte Krankheitseinsicht hatten, 

verneinten diese Aussage und 5,9 % enthielten sich einer Meinung. Dagegen 

verneinten 6,2 % der Befragten, die eine gestörte Krankheitseinsicht hatten 

diese Aussage und 22,1 % enthielten sich einer Meinung  (Tabelle 93).  

 

 

Die folgende Abbildung 17 stellt den signifikanten Zusammenhang zwischen 

dem Symptom „Störung der Krankheitseinsicht“  und der Aussage, dass 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern eine Arbeitserleichterung für 

das Personal sei (Item B3),  dar. 
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Abbildung 17: Graphische Darstellung der signifikanten Korrelation der Störung der  
Krankheitseinsicht  zu Item B3 (Tabelle 93)  
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3.11.3 Krankheitssymptom “Störung der Krankheitseinsicht“  x  

Allgemeine Haltung zur Videoüberwachung (Item C1-4) 
 
 
 
 
In der folgenden Tabelle 95 sind die Korrelationen von dem Krankheitssymptom 

„Störung der Krankheitseinsicht“ und der allgemeinen Haltung zur 

Videoüberwachung (Item C1-4) sowohl in der Häufigkeit der Fälle als auch in 

der Prozentverteilung dargestellt.  

 

 
Tabelle 95: Kreuztabelle  Krankheitssymptom “Störung der Krankheitseinsicht“ x Allgemeine 
Haltung zur Videoüberwachung in Häufigkeiten und Prozentverteilung  (Item C1-4) 

  Störung der Krankheitseinsicht 

  "keine" "gestörte Krankheitseinsicht"

 
Anzahl

Anzahl der 

Spalten (%) Anzahl 

 Anzahl der 

Spalten (%) 

Ja 4 5,9% 9 6,2% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Ich finde 

Videoüberwachung grundsätzlich 

falsch 

Nicht angekreuzt 64 94,1% 136 93,8% 

Ja 29 42,6% 80 55,2% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- Unter 

bestimmten Bedingungen kann 

Videoüberwachung gut sein 

Nicht angekreuzt 39 57,4% 65 44,8% 

Ja 33 48,5% 53 36,6% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist ein 

modernes Mittel, um Sicherheit zu 

schaffen 

Nicht angekreuzt 35 51,5% 92 63,4% 

Ja 8 11,8% 27 18,6% Allgemeine Haltung zur 

Videoüberwachung- 

Videoüberwachung ist mir egal 
Nicht angekreuzt 60 88,2% 118 81,4% 

Häufigkeiten und Prozentverteilung  
 

 
In der Testung der Signifikanz mittels Chi-Quadrat-Test und Fischer´s Exakt-

Test ergeben sich jedoch keine statistisch signifikanten Werte. 
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4.0     Diskussion 

 

4.1    Methodische Aspekte 
 

Es sei einschränkend an den Anfang der Diskussion gestellt, dass die 

Ergebnisse wegen der Art der Stichprobengewinnung und wegen der Vielzahl 

der geprüften Variablen zufallsanfällig sind. Insofern sind sie eher als 

datengestützte und damit gut begründete Hypothesen, die einer weiteren 

Bestätigung bedürfen, zu sehen, als dass es sich um zufallskritisch 

abgesicherte Ergebnisse handelt.  

 

Ein wichtiger Aspekt bei der Befragung der Patienten war die Gewährleistung  

von Anonymität, um zu verhindern, dass aus Angst vor negativen 

Konsequenzen die Fragebögen nicht wahrheitsgemäß ausgefüllt werden und es 

somit zu einer Verfälschung der Ergebnisse kommt. Dabei ist zu erwähnen, 

dass von keinem Patienten die Befürchtung geäußert wurde, dass die 

Antworten Einfluss auf die weitere Behandlung haben könnten.  

 

Der Fragebogen wurde so gestaltet, dass er einerseits alle für die Beurteilung 

von Videoüberwachung wesentlichen Aspekte erfasste, andererseits für die 

Patienten leicht verständlich und somit die Befragung schnell durchführbar war. 

Er war in seiner Unterteilung nicht zu sehr differenziert, so dass er für die 

Patienten sehr einfach und rasch auszufüllen war. Dieses diente dazu, die 

eigentliche Bereitschaft, an der Befragung teilzunehmen, zu erhöhen. Ebenfalls 

sollte dadurch sowohl Patienten im subakuten Krankheitsstadium als auch mit 

unterschiedlichster intellektueller und sprachlicher Leistungsfähigkeit die 

Möglichkeit gegeben werden, an der Befragung teilzunehmen. Indem die 

Patienten in ungebundener Form zusätzliche Bemerkungen machen konnten, 

wurde die Möglichkeit eingeräumt, im Fragebogen vermisste Aspekte 

anzufügen. Davon wurde aber wenig Gebrauch gemacht, und inhaltlich waren 

die Ergänzungen sehr unterschiedlich, so dass davon ausgegangen werden 

kann, dass die Fragen des Erhebungsbogens die wesentlichen Aspekte von 

Videoüberwachung für Psychiatriepatienten beinhalteten.  
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Ohne Selektion wurden alle Patienten gebeten, an der Befragung teilzunehmen. 

Der Bitte, an der Befragung teilzunehmen, kamen alle angesprochenen 

Patienten ohne Bedenken nach. Die Fragebögen wurden von den meisten 

Patienten kommentarlos, von vielen sogar zustimmend, die Wichtigkeit des 

Themas anerkennend, ausgefüllt. Ein Erklärungsansatz dafür ist, dass sich die 

Patienten wohl durch die Befragung nach ihrer persönlichen Meinung in ihrer 

psychischen Beeinträchtigung ernst genommen fühlten und ihnen die 

Möglichkeit gegeben wurde, sich zu einer Maßnahme der stationären 

Behandlung, wie in diesem Fall der Videoüberwachung, zu äußern. Einzelne 

Patienten kamen der Bitte um Mitarbeit eher oberflächlich nach, ohne über den 

beabsichtigten Zweck der Befragung nachzudenken.  

Insbesondere Alkoholabhängige neigten dazu, keine zusätzlichen Kommentare 

auszufüllen bzw. die zum Entlassungszeitpunkt vorgelegten Fragebögen 

auffällig schnell auszufüllen bzw. abzugeben.  Sicherlich geschah dies, weil die 

Aufnahme überwiegend unfreiwillig auf der Rechtsgrundlage einer 

Ordnungsverfügung erfolgte, und ein starker Suchtdruck sowie die Angst vor 

einer drohenden Entzugssymptomatik anzunehmen ist, welche diese Patienten 

dazu motivierte, schnellstmöglich das Krankenhaus zu verlassen.  

 

 

4.2    Inhaltliche Aspekte 

 
Im Rahmen dieser Untersuchung wurden Zusammenhänge von der 

Patientenmeinung zur Videoüberwachung und soziodemographischen 

Unterschieden bzw. Behandlungsmerkmalen psychiatrischer Patienten 

untersucht. 

 

Motivation für diese Untersuchung waren die Wichtigkeit und die Aktualität des 

Themas „Videoüberwachung in der Psychiatrie“, das im Jahr 2009 kontrovers in 

den  Medien sowie in der Landespolitik diskutiert wurde. Die Diskussion fand 

ungeachtet des Umstandes statt, dass es in der Literatur nur Studien zum 

allgemeinen Thema Videoüberwachung  in der Gesellschaft, jedoch keine zur 

Videoüberwachung in der Psychiatrie gab. Um die kontroverse Diskussion auf 
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eine Datenbasis zu stellen und damit zu versachlichen, entstand der Plan, 

dieses Thema wissenschaftlich zu untersuchen. 

 

In der Studie von Reuband (2001) „Was die Bürger von der Überwachung 

halten“, fand er, dass Männer etwas häufiger der Videoüberwachung kritisch 

gegenüber standen als Frauen. Bei der hier vorgelegten Untersuchung war die 

Korrelation des Geschlechts der Befragten mit der Meinung zur 

Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche (Item A1-4) zwar 

nicht signifikant. Der Tendenz nach zeigte sich aber wie bei Reuband, dass 

eher die Männer der Videoüberwachung kritisch gegenüberstehen. 13,0 % der 

männlichen Befragten gaben an, dass sie die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche als entwürdigend, unmenschlich und eine 

Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte empfinden, während nur 8,5 % der 

Frauen diese Meinung teilten. Ebenfalls gaben 6,9% der Männer an, dass die 

Videoüberwachung ihre Krankheit verschlimmere, bei den Frauen dagegen 

waren es 4,9%, die dieser Meinung waren. Durchschnittlich empfanden 

zwischen 3-4% mehr Frauen als Männer (siehe Tabelle 22 und 23),  dass die 

Videoüberwachung sowohl auf den Stationsfluren als auch in den 

Überwachungszimmern ihrer Sicherheit bzw. der Sicherheit von Besuchern 

dient. Dies ist eine relativ geringfügige Differenz, wenn man davon ausgeht, 

dass Frauen generell mehr Angst vor Übergriffen haben und damit umso 

bemühter um eine Erhöhung ihrer Sicherheit sind. Auch wenn diese Ergebnisse 

statistisch nicht signifikant waren, so waren sie doch Ergebnissen der ULD- 

Umfrage (2004) ähnlich. Durchschnittlich erwünschten sich da ca. 7% der 

Frauen mehr Videoüberwachung als die befragten Männer [47].  

 

Auch der Zusammenhang zwischen der Diagnosegruppe einerseits und der 

Meinung zur Videoüberwachung andererseits war in dieser Untersuchung 

insignifikant. Jedoch fiel auf, dass tendenziell die an einer Schizophrenie 

Erkrankten im Vergleich zu den Suchterkrankten differenzierter unterschieden. 

Zum Beispiel gaben nur 3,7 % der an einer Schizophrenie Erkrankten an, die 

Videoüberwachung in den Gemeinschaftsräumen wie Küche und Flur als 

Verschlimmerung ihrer Krankheit zu empfinden (Tabelle 26), während mit 7,4 % 

deutlich mehr schizophrene Patienten die Videoüberwachung auf den 
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Überwachungszimmern als Verschlimmerung der Erkrankung ansahen (Tabelle 

31). Dieses erscheint plausibel, da es vorstellbar ist, dass sich Patienten, die 

eine akute psychotische Symptomatik aufweisen, im Überwachungszimmer, 

insbesondere in der dortigen Fixierung oder Isolierung ihren Ängsten bzw. 

psychotischen Symptomen alleine ausgeliefert fühlen bzw. eventuell die 

Überwachungskameras sogar in ihren Verfolgungswahn mit einbeziehen. 

Ebenfalls empfanden die Schizophrenen mit 14,8% die Videoüberwachung in 

den Überwachungszimmern entwürdigender (Tabelle 31) als mit 7,4 % die 

Überwachung in den Gemeinschaftsräumen (Tabelle 26). Das mag daran 

liegen, dass die Überwachungszimmer als intimerer Bereich empfunden 

werden.    

 

Zu erwarten gewesen waren ähnliche Ergebnisse bei den anderen 

Diagnosegruppen. Jedoch fällt auf, dass bei den Suchterkrankten die Antworten 

teilweise widersprüchlich sind. Zum Beispiel gaben mit 8,5 % mehr 

Suchterkrankte an, dass die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in 

der Küche ihre Krankheit wie Ängste, Misstrauen, Wahn, etc. verschlimmerten, 

während nur 6,6% Suchterkrankte dieses für die Überwachungszimmer 

behaupteten. Es waren mit 13,2 % gegenüber 11,3 % mehr Suchterkrankte der 

Meinung, dass die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche 

im Vergleich zur Videoüberwachung auf den Überwachungszimmern (in denen 

sich die Patienten alleine oder mit maximal zwei Mitpatienten befinden) 

entwürdigend, unmenschlich und eine Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte 

sei. Es gaben 81,1 % der Suchterkrankten an, die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche als Sicherheit zu empfinden, während mit 

78,3% weniger Suchtkranke dieses für die Überwachungszimmer angaben 

(Tabelle 25 und Tabelle 30). Diese Ergebnisse sind wenig plausibel.   

 

Es ist eher nicht davon auszugehen, dass dabei von den Suchtkranken an 

handgreifliche Auseinandersetzungen mit Mitpatienten in den 

Gemeinschaftsräumen gedacht wurde. Es ist zu diskutieren, ob die 

Suchtkranken, die überwiegend im Zustand der akuten schweren Intoxikation, 

oft auch in einer benommenen Bewusstseinslage und fixiert im 

Überwachungszimmer untergebracht werden, eine andere Wahrnehmung der 
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dortigen Überwachungskameras haben. Am ehesten jedoch lassen sich diese 

Diskrepanzen dadurch erklären, dass Alkoholabhängige oft nach Abklingen der 

Intoxikation auf ihre schnelle Entlassung drängen, da sie, wie bereits erwähnt,  

Angst davor haben, vegetativ entzügig zu werden oder einen Suchtdruck 

verspüren. In diesem Sinne wurden die Fragebogen durch diese Gruppe 

auffällig schnell ausgefüllt, und wahrscheinlich wurden die Fragestellungen nur 

oberflächlich gelesen und entsprechend auch nur oberflächlich beantwortet. 

 

Bei den Befragten mit einer affektiven Störung fiel auf, dass in dieser Gruppe im 

Vergleich zu den Suchterkrankten sowie den Schizophrenen mit je 2,5% 

verhältnismäßig wenig Personen bejahten, dass die Videoüberwachung sowohl 

in den Überwachungszimmern als auch in den gemeinschaftlichen Räumen wie 

den Stationsfluren sowie der Küche ihre Krankheit verschlimmert. Dieses mag 

daran liegen, dass die Erkrankung überwiegend durch eine Störung der 

Stimmungslage gekennzeichnet ist und Symptome wie Misstrauen und Wahn 

gar nicht erst vorhanden sind und daher auch nicht verstärkt werden können. 

Jedoch fällt auf, dass die Patienten mit affektiven Störungen im Verhältnis zu 

den anderen untersuchten Patientengruppen häufiger der Meinung waren, dass 

Videoüberwachung entwürdigend, unmenschlich und eine Verletzung ihrer 

Persönlichkeitsrechte sei. 15% bejahten dieses in Bezug auf die 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern und 12,5 % in Bezug auf die 

Stationsflure sowie die Küche. Dieses lässt sich vielleicht damit erklären, dass 

erfahrungsgemäß die meisten Patienten mit einer affektiven Störung, die auf 

dieser geschlossen geführten Station untergebracht werden, einen hohen 

Leidensdruck verspüren und die Aufnahme dorthin oft freiwillig erfolgt. Zum Teil 

geschieht sie aufgrund einer akuten Eigengefährdung, gelegentlich aber auch, 

da akut bei notfallmäßiger Vorstellung keine andere Behandlungsmöglichkeit 

auf einer offen geführten Station besteht.  Demnach lässt sich nachvollziehen, 

dass gerade diese Befragten, die häufig affektiv sehr niedergestimmt sind, sich 

in Anbetracht der Tatsache, dass sie freiwillig und nicht zwangseingewiesen 

untergebracht sind, die Videoüberwachung leichter als „Kriminalisierung“  

empfinden (Tabelle 27 und 32).  
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Nachdem bislang über nicht signifikante Zusammenhänge diskutiert wurde, 

folgen Erklärungsversuche bezüglich der Korrelationen, die als signifikant 

ausgewiesen wurden. 

 

Im Hinblick auf die Aussage von Item A3 „die Videoüberwachung auf den 

Stationsfluren und in der Küche ist eine Arbeitserleichterung für das Personal“ 

geht aus den Ergebnissen signifikant hervor, dass signifikant mehr freiwillig 

untergebrachte Patienten (Tabelle 51), Patienten, die die stationäre Aufnahme 

selber veranlassten (Tabelle 71) oder die während des Aufenthaltes nicht 

fixiert/isoliert werden mussten (Tabelle 80) und/oder die keine Störung der 

Krankheitseinsicht zeigten (Tabelle 90), diese Aussage bejahten.  

 

Dagegen äußerten mehr zwangsuntergebrachte Patienten (Tabelle 51), 

Patienten, deren stationäre Einweisung nicht eigeninitiativ war (Tabelle 71), die 

eine gestörte Krankheitseinsicht aufwiesen (Tabelle 90) sowie Patienten, die 

einmal oder mehrmals fixiert/isoliert werden mussten (Tabelle 80), dass sie die 

Videoüberwachung in den gemeinschaftlichen Räumen nicht als 

Arbeitserleichterung für das Personal ansahen.  

 

Zudem kreuzten in diesen Gruppen ebenfalls deutlich mehr Personen an, zu 

diesem Thema keine Meinung zu haben. Die prozentuelle Häufigkeit lag dabei 

zwischen 18,4 % bei der Befragtengruppe, deren Behandlungsanregung nicht 

durch sich selbst erfolgte und 20,8% bei den Zwangsuntergebrachten. Im 

Vergleich dazu lagen die Häufigkeiten zwischen 2,9 % bei den Befragten, bei 

denen keine Störung der Krankheitseinsicht vorlag und 10,1 % bei der 

Befragtengruppe, die nicht fixiert / isoliert wurden.  

 

Diese als signifikant ausgewiesenen Ergebnisse lassen sich wahrscheinlich 

damit erklären, dass freiwillig Untergebrachte, Patienten, die keine Störung der 

Krankheitseinsicht aufwiesen, die Behandlung selbst anregten und die aufgrund 

ihres Verhaltens nicht fixiert/isoliert wurden, die stationäre Behandlung auf der 

geschlossen geführten Station nicht so sehr als aufgezwungen empfinden und 

entsprechend dem Pflegepersonal gegenüber wohlgesinnter sind.   
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Interessanterweise zeigten sich signifikante Korrelationen zwischen der 

Aussage „Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern hier ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal“ (Item B3) und den Gruppierungen 

„Störung der Krankheitseinsicht, „Fixierungen/Isolierungen“, sowie auch dem 

„Geschlecht“. 81,2 % der befragten Patienten, die nicht fixiert oder isoliert 

werden mussten, empfanden die Videoüberwachung auf den 

Überwachungszimmern als eine Arbeitserleichterung für das Personal, während 

dieses nur von 65,3 % der einmal oder mehrmals fixierten/isolierten Patienten 

bejaht wurde. Die Befragten, die fixiert/ isoliert wurden, verneinten zu 14,7 %, 

dass die Videoüberwachung auf den Überwachungszimmern eine 

Arbeitserleichterung für das Personal sei. Dagegen waren es nur 3,6 % der 

„nicht-fixierten“  Befragten (Tabelle 83).  

 

Von den krankheitsuneinsichtigen Befragten enthielten sich 22,1 % einer 

Meinung, während es bei den Patienten ohne Störung der Krankheitseinsicht 

nur 5,9 % waren (Tabelle 93). Dieses Ergebnis ist bemerkenswert. 

 

Ebenfalls zeigt sich eine schwache Signifikanz bei der Korrelation des Items B3 

und dem Geschlecht. Mehr Frauen mit 81,7 % als Männer mit 71,8 % waren der 

Meinung, dass die Videoüberwachung auf den Überwachungszimmern eine 

Arbeitserleichterung für das Personal ist. Dagegen verneinten dieses 10,7 % 

der Männer gegenüber nur 2,4 % der Frauen (Tabelle23).  

 
Diese Ergebnisse mögen daran liegen, dass freiwillig untergebrachte Patienten, 

die keine Störung der Krankheitseinsicht aufwiesen, die Behandlung selbst 

anregten und die aufgrund ihres Verhaltens nicht fixiert/isoliert werden, die 

stationäre Behandlung auf der geschlossen geführten Station nicht so sehr als 

aufgezwungen empfinden und entsprechend dem Pflegepersonal gegenüber 

wohlgesinnter sind. Ebenfalls sind Frauen insbesondere dem Pflegepersonal 

gegenüber zugewandter und entsprechend verständnisvoller, da sie sich von 

diesem gegen Übergriffe durch Mitpatienten geschützt fühlen. 
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Generell fiel in der Untersuchung auf, dass die Gruppe der fixierten/isolierten 

Patienten, der Zwangsuntergebrachten, der Patienten mit einer gestörten 

Einsicht, sich tendenziell öfters einer eindeutigen Meinung enthielten und „keine 

Meinung“ ankreuzten. 

 

Zu dem Item „Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern ist 

entwürdigend, unmenschlich und eine Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte“ 

(B2) zeigen sich folgende signifikante und interessante Ergebnisse: Die 

Zusammenhänge zwischen der Rechtsgrundlage sowie der Art der 

Behandlungsanregung und dem Item B2 sind signifikant. Deutlich mehr freiwillig 

Untergebrachte (Tabelle 57) sowie Patienten, die ihre Behandlung selber 

angeregt haben (Tabelle 74), werten die Videoüberwachung speziell auf den 

Überwachungszimmern als entwürdigend, unmenschlich und eine Verletzung 

der Persönlichkeitsrechte. Zum Vergleich waren es dagegen in der Gruppe 

derjenigen, die ihre Behandlung nicht selber anregten, d.h. bei denen es 

überwiegend durch die Polizei, Feuerwehr oder weitere Personen des näheren 

Umfeldes geschah, nur 8,2%. Diese verneinten prozentuell gesehen fast gleich 

häufig diese Aussage mit 73,5 % gegenüber 68,2 % in der Vergleichsgruppe, 

jedoch enthielten sie sich deutlich häufiger mit 18,4% gegenüber 10,6 % in der 

Vergleichsgruppe einer Aussage (Tabelle 74).  

 

Ähnlich verhielt es sich auch in der Gruppe der Zwangsuntergebrachten. Von 

ihnen gaben 6,9 % (gegenüber 14,4 % bei den freiwillig Untergebrachten) die 

Meinung an, dass die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern 

entwürdigend, unmenschlich und eine Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte 

ist. 69,4% verneinten diese Aussage. Dagegen waren es 74,4 % bei den 

freiwillig Untergebrachten. Auffällig viele Personen enthielten sich wieder bei 

den Zwangsuntergebrachten mit 23,6 % einer Meinung. Dagegen waren es in 

der Gruppe der freiwillig Untergebrachten nur 11,2 %. 

Auch dieses lässt sich erneut damit erklären, dass freiwillig Untergebrachte 

sowie Patienten, die ihre Behandlung selber angeregt haben, sich durch die 

Videoüberwachung beeinträchtigt fühlen.  
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Bezüglich Item B4: Die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern 

verschlimmert meine Krankheit, zeigen sich nur die Ergebnisse der Tabellen 53 

und 54, die diese Aussage mit der Rechtsgrundlage der stationär-

geschlossenen Unterbringung vergleicht, aussagekräftig. Hier waren es mit 

5,6% etwas mehr freiwillig Untergebrachte, die angaben, dass die 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern ihre Krankheit verschlimmert 

gegenüber 4,2 % bei den Zwangsuntergebrachten, wobei dieser Unterschied 

augenscheinlich nicht groß ist. Jedoch fällt auch hier wieder auf, dass sich 

deutlich mehr Zwangsuntergebrachte einer Meinung enthielten (27,8 % 

gegenüber 15,2 % bei den freiwillig Untergebrachten).  

 

In dieser Untersuchung fand sich zwar kein signifikanter Zusammenhang 

zwischen der Diagnosegruppe sowie Item B4, jedoch fiel auf, dass tendenziell 

die an einer Schizophrenie Erkrankten im Vergleich zu den Suchterkrankten 

differenzierter unterschieden. Z.B. gaben nur 3,7 % der an einer Schizophrenie 

Erkrankten an, die Videoüberwachung in den Gemeinschaftsräumen wie Küche 

und Flur als Verschlimmerung ihrer Krankheit zu empfinden (Tabelle 26), 

während deutlich mehr schizophrene Patienten (7,4 %; Tabelle 31) die 

Videoüberwachung auf den Überwachungszimmern als Verschlimmerung der 

Erkrankung ansahen. Diese Verteilung erscheint plausibel, da es vorstellbar ist, 

dass sich Patienten, die eine akute psychotische Symptomatik aufweisen, im 

Überwachungszimmer, insbesondere in der dortigen Fixierung oder Isolierung 

ihren Ängsten bzw. psychotischen Symptomen alleine ausgeliefert fühlen bzw. 

eventuell die Überwachungskameras sogar in ihren Verfolgungswahn mit 

einbeziehen. Zum Vergleich empfanden die Schizophrenen die 

Videoüberwachung in den Überwachungszimmern mit 14,8% ebenfalls deutlich 

entwürdigender als die Überwachung in den Gemeinschaftsräumen mit 7,4%. 

(Tab 26). Das wird sicherlich daran liegen, dass die Überwachungszimmer als 

intimerer Bereich empfunden werden.  

 

Bei den Suchtkranken waren die Ergebnisse wiederum so, dass mit 8,5% mehr 

Patienten angaben, dass die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in 

der Küche ihre Krankheit verschlimmert (Tabelle 25). Dagegen bestätigten 

6,6%, d.h. 2 Personen weniger, dieses für die Überwachungszimmer (Tabelle 
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30). Wie bereits oben erwähnt, lässt sich dieses dadurch nur erklären, dass die 

Suchterkrankten die Fragebögen desinteressierter und fahriger ausfüllten.   

Bei den affektiven Störungen war es letztlich nur eine von insgesamt 40 

Personen, die diese Aussage unabhängig vom Ort der Videoüberwachung 

bejahte (Tabelle 27). 

 

Ebenfalls war es nur ein Patient (2,9%) ausländischer Herkunft, der diese 

Aussage bejahte. Dagegen kreuzten 11 (6,2%) deutsche Patienten „ja“ an 

(Tabelle 43). Auch wenn dieses Ergebnis statistisch nicht signifikant war, 

spiegelt sich diese Tendenz auch indirekt in der „URBANEYE Studie“ wieder. 

Diese wurde in sieben europäischen Ländern durchgeführt und untersuchte 

unterschiedliche Haltungen zur Videoüberwachung. Aus dieser Studie geht zum 

Beispiel hervor, dass die öffentliche Meinung zur Überwachung im 

deutschsprachigen Raum am skeptischsten ist, während die Briten diese am 

stärksten unterstützten [20]. 

 

Bezüglich der allgemeinen Aussage: Ich finde Videoüberwachung grundsätzlich 

falsch (Item C1) ergaben sich keine statistisch signifikanten Ergebnisse.  
 

In dieser Studie zeigte sich bezüglich der Aussage, dass Videoüberwachung 

allgemein unter bestimmten Bedingungen gut sein kann (Item C2) eine 

signifikante Abhängigkeit von der Art der Behandlungsanregung. In der Gruppe 

der Patienten, die ihre Krankenhausbehandlung selber anregten, kreuzten nur 

36,4 % diese Aussage an (Tabelle 77). Zum Vergleich waren es dagegen in der 

Gruppe derjenigen, deren Behandlung durch die Polizei angeregt wurde, 

immerhin 69,6 % (Tabelle 68).   

Dieses stimmt auch mit den vorherigen Ergebnissen überein, die belegen, dass 

freiwillig Untergebrachte sowie Patienten, die ihre Behandlung selber anregten, 

prinzipiell der Videoüberwachung gegenüber kritischer sind.  
 
In dieser Untersuchung fand sich ebenfalls ein noch signifikanter 

Zusammenhang zwischen der Diagnosegruppe sowie der allgemeinen 

Meinung, dass Videoüberwachung ein modernes Mittel ist, um Sicherheit zu 
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schaffen (Item C3). Es fiel auf, dass die an einer Schizophrenie Erkrankten mit 

46,3 % sowie die Patienten mit einer affektiven Störung mit 45 % beinahe gleich 

häufig diese Aussage bejahten, während es bei den Suchterkrankten mit 31,1 

% deutlich weniger waren (Tabelle 40). 

 

Des Weiteren zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der 

Nationalität und der allgemeinen Aussage, dass die Videoüberwachung dem 

Befragten gleichgültig ist (Item C4). Aus der Tabelle 45 geht hervor, dass 

deutlich mehr Ausländer mit 31,4 % ankreuzten, dass ihnen Videoüberwachung 

egal ist, während es bei den deutschen Befragten  nur 13,5 % waren.    

 

Bei der Untersuchung der Korrelationen des Geschlechts der Befragten mit der 

Meinung zur Videoüberwachung zeigte sich, dass eher die Männer der 

Videoüberwachung kritisch gegenüberstehen. Es fiel zudem auf, dass die an 

einer Schizophrenie Erkrankten im Vergleich zu den Suchterkrankten 

differenzierter unterschieden.   

 

Deutlich mehr freiwillig untergebrachte Patienten bejahten die Aussage, dass 

die Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche ist eine 

Arbeitserleichterung für das Personal. Ausländer standen der 

Videoüberwachung deutlich weniger kritisch gegenüber im Vergleich zu den 

Deutschen.  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die große Mehrheit der befragten 

Patienten die Videoüberwachung auf der Station durchaus positiv bewertet. Es 

zeigt sich zudem, dass bei den Befragten der geschlossenen Station, 

insbesondere aber bezüglich Geschlecht und Nationalität, ähnliche Ergebnisse 

wie bei Umfragen, die in der Bevölkerung durchgeführten wurden, gefunden 

wurden (z.B. Reuband 2001, ULD-Umfrage 2004). In diesen Studien wurde 

gefunden, dass die Zustimmung in der Bevölkerung zwar unterschiedlich ist, 

jedoch in der Regel zwischen 50-70 % liegt.   

Auch in dieser Untersuchung gab es eine Gruppe von Patienten, die sich der 

Videoüberwachung gegenüber ablehnend oder kritisch äußerten. Jedoch war 

diese Gruppe prozentuell gesehen deutlich geringer als in den anderen Studien. 
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Hervorzuheben ist, dass die Patienten auf der geschlossenen Station dieser 

Klinik die Videoüberwachung überwiegend positiv bewerteten. Es hätte hier 

eine kritischere Bewertung erwartet werden können. 

 

Wenn auch „nur“ 8% die Videoüberwachung als unwürdig oder 

krankheitsverschlimmernd empfanden, so ist dies dennoch substanziell. Auch 

diesen Patienten muss man gerecht werden. Man muss deshalb sehr kritisch 

und sensibel mit dem Thema Videoüberwachung auf der geschlossenen 

psychiatrischen Station umgehen und über Alternativen zur Videoüberwachung 

nachdenken, zumindest überlegen, wie man den Patientenwillen bei den 

individuellen Überwachungsmaßnahmen berücksichtigen kann.  

Wünschenswert wäre, den Videoeinsatz in der Psychiatrie nicht als 

Arbeitserleichterung bei knappen Personalschlüsseln im Pflegebereich zu 

nutzen, sondern am Bedürfnis der Patienten zu orientieren. Es gibt sicher 

Situationen, in denen eine lückenlose pflegerische 1:1-Betreuung dem 

Bedürfnis des Patienten und dem Erfordernis der Therapie entspricht. Aber 

auch pflegerische Betreuung als Ersatz für eine Videoüberwachung kann durch 

den aufgezwungenen, dauernden persönlichen Kontakt und Bezug die 

Intimsphäre in einer vom Patienten unerwünschten und für ihn schädlichen 

Weise verletzen. Optimal müsste man Entscheidungswege entwickeln und 

Möglichkeiten schaffen, das therapeutisch und menschlich Wünschenswerte 

individuell zu wählen. Dafür bedarf es fortführender Studien. 

 

Sicherlich wäre diese Untersuchung noch aussagekräftiger gewesen, wenn 

man die Befragung nicht nur auf einer geschlossenen geführten psychiatrischen 

Station, sondern auf mehreren geschlossenen psychiatrischen Stationen in 

verschiedenen Krankenhäusern durchgeführt hätte. Ein interessanter Ansatz für 

eine weiterführende Untersuchung wäre es auch, die Videoüberwachung in 

ihrem Einfluss auf das Behandlungsergebnis zu prüfen. 

 

Auch wäre zu überlegen, ob von der Behandlung und der Klinik unabhängige 

Untersucher die Gültigkeit solcher Studien erhöhen könnten. Obwohl den 

Patienten dieser Untersuchung ausführlich erklärt wurde, dass die Teilnahme 

freiwillig und die Befragung anonym sei und dass ihre Angaben keinen Einfluss 
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auf ihre weitere oder eine spätere Behandlung hinsichtlich Dauer und Qualität 

haben würden, so bleibt doch unklar, inwiefern von den Befragten trotzdem 

versucht wurde, sich angepasst an die Klinik und sein Personal zu verhalten. 

Sie könnten die Antworten tendenziell so gewählt haben, dass sie im Sinne 

einer sogenannten „sozialen Erwünschtheit“ eher auf Zustimmung träfen oder 

zweckmäßig erschienen. 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass Videoüberwachung nach den Daten dieser 

Studie eine relativ hohe Akzeptanz hat, indem nur 6,1% sie grundsätzlich 

ablehnten (Tab 18). Es fanden sich aber, wie dargestellt und diskutiert, hoch 

komplexe Beziehungen zwischen speziellen Einstellungen einerseits und 

verschiedenen Rahmenbedingungen andererseits, sodass sich nur schwer 

allgemeine Regeln für den Einsatz von Videoüberwachung in der Psychiatrie 

ableiten lassen. Wünschenswert wäre eine Lösung, die die individuellen 

Einstellungen berücksichtigt.  
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5.0    Zusammenfassung 
 
Das Thema Videoüberwachung wird im Allgemeinen und Speziellen in der 

Psychiatrie kontrovers diskutiert. Um Daten zur Versachlichung der Diskussion 

zu gewinnen, wurde die Akzeptanz von Videoüberwachung in der Psychiatrie 

durch psychiatrische Patienten untersucht.   

Es wurden im Zeitraum von April bis September 2009 unausgelesen 213 

Patienten befragt, die sich in geschlossener stationärer Behandlung befanden. 

Mit einem standardisierten Fragebogen wurde ihre Einstellung zur 

Videoüberwachung generell sowie an verschiedenen Bereichen der Station 

(Stationsflure, Küche, Überwachungszimmer), erfragt. Alle angesprochenen 

Patienten waren zur Teilnahme bereit. 

Nur 6,1 % der Patienten waren der Ansicht, dass die Videoüberwachung 

grundsätzlich falsch ist, 51,2 % gaben an, Videoüberwachung könne unter 

bestimmten Bedingungen gut sein, 40,4% der Patienten meinten, 

Videoüberwachung sei ein modernes Mittel ist, um Sicherheit zu schaffen, 

16,4% der Patienten war Videoüberwachung egal (Item C1-4).  

Die Ablehnung oder Zustimmung war von zahlreichen Bedingungen abhängig. 

Z.B. standen Männer und Deutsche der Videoüberwachung kritischer 

gegenüber als Frauen und Ausländer. Schizophrene unterschieden 

differenzierter als Suchtkranke. Patienten mit affektiven Störungen waren 

häufiger als andere der Meinung, Videoüberwachung sei entwürdigend, 

unmenschlich, eine Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte, ebenso freiwillig 

Untergebrachte. Freiwillig Untergebrachte gaben häufiger als andere an, durch 

die Videoüberwachung in den Überwachungszimmern verschlimmere sich ihre 

Krankheit. Krankheitsuneinsichtige empfanden im Vergleich zu Einsichtigen 

Videoüberwachung auf den Stationsfluren und in der Küche weniger als 

Arbeitserleichterung für das Personal.   

Die signifikanten Korrelationen zwischen Diagnosen, Krankheitseinsicht, 

Unterbringungsmodus sowie Fixierung/Isolierung einerseits sowie Einstellung 

zur Videoüberwachung andererseits wurden als Ausdruck der Komplexität des 

Bedingungsgefüges diskutiert. Abgeleitet wurden Überlegungen zu Alternativen 

zur Videoüberwachung, die die individuellen Einstellungen berücksichtigen.  
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